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1 Einleitung und Kurzdarstellung des Inhalts und de r wichtigsten Ziele des Bauleit-
plans 

Die Förderung des Einsatzes regenerativer Energien, und somit auch der Windenergie, ist 
eine landespolitische Zielsetzung. Entsprechend § 2 Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) sind Beeinträchtigungen des Klimas zu vermeiden; hierbei kommt dem Auf-
bau einer nachhaltigen Energieversorgung insbesondere durch zunehmende Nutzung er-
neuerbarer Energien besondere Bedeutung zu. 

Gemäß den Regelungen des § 35 (1) Nr. 6 des Baugesetzbuches (BauGB) gilt die Erfor-
schung, Entwicklung oder Nutzung von Windenergie als privilegiertes Vorhaben im Au-
ßenbereich und ist damit im Außenbereich zulässig, wenn öffentliche Belange nicht ent-
gegenstehen und die ausreichende Erschließung gesichert ist. Gemäß § 35 (3) BauGB 
zählt als öffentlicher Belang auch die Kennzeichnung geeigneter Flächen für die Wind-
energienutzung an anderer Stelle auf der Ebene der Regional- oder Flächennutzungspla-
nung. Mit diesem Planungsvorbehalt ermöglicht der Gesetzgeber eine planerische Steue-
rung der Errichtung von Windenergieanlagen in der Region bzw. im (Verbands-) Gemein-
degebiet. 

Die Regionalplanung hat für ihren Bereich vom Planungsvorbehalt Gebrauch gemacht 
und die Zulässigkeit von mehr als 5 großen bis sehr großen Anlagen (über 35 m Naben-
höhe) durch Ausweisung von Vorrangbereichen geregelt. Eine entsprechende Auswei-
sung wurde für den Landkreis Bad Kreuznach und damit auch für die Verbandsgemeinde 
(VG) Stromberg nicht vorgenommen, so dass Windparks dieser Größenordnung nicht 
entstehen können. Um eine Zerschneidung der Landschaft durch viele Einzelanlagen zu 
verhindern, ist es nun Aufgabe der Flächennutzungsplanung, nur solche Bereiche darzus-
tellen, die in der späteren Umsetzung eine Konzentration von Windenergieanlagen er-
möglichen. Die VG Stromberg beabsichtigt daher, durch die Änderung des Flächennut-
zungsplanes - Teilfortschreibung Windenergienutzung - den Planungsvorbehalt zu nutzen, 
um auf die Zulässigkeit von 1 bis 5 Anlagen (über 35 m Nabenhöhe) einwirken zu können. 

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden. Dabei ist die Anlage zum Baugesetzbuch anzuwenden. 
Der Aufbau des Inhaltsverzeichnisses des vorliegenden Umweltberichtes richtet sich nach 
der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Zur Ermittlung potenzieller Standortflächen für die Windenergienutzung im Verbandsge-
meindegebiet fand ein dreistufiges Standortfindungsverfahren statt (siehe Kapitel 2.1). 
Nach dem Ausschluss von Flächen im Standortfindungsverfahren, werden innerhalb der 
ermittelten Teilbereiche potenzielle Standorte für Windenergieanlagen anhand von Krite-
rien festgelegt, die in einer Standortbeurteilung hinsichtlich der durch das Vorhaben zu 
erwartenden Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet werden (siehe Ka-
pitel 3). 

Die Erarbeitung eines Umweltberichtes zum Flächennutzungsplan ergab sich daraus, 
dass das Bauleitplanverfahren nicht vor dem Ablauf der Übergangsfrist am 20.07.2006 
abgeschlossen werden konnte. Der vorliegende Umweltbericht berücksichtigt die maß-
geblichen Erkenntnisse des „Landschaftspflegerischen Beitrags zum FNP der Verbands-
gemeinde Stromberg – Teilfortschreibung Windkraft“ L.A.U.B. (2005) und der Auswertung 
der eingegangenen Anregungen im Rahmen der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Träger-
beteiligung in 2005. Darüber hinaus wurden weiterführende Ergebnisse aus zusätzlichen 
Untersuchungen zur Avifauna (Brut- und Zugvögel), zu Fledermäusen und zum Land-
schaftsbild eingearbeitet. 
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2 Standortfindungsverfahren als Prüfung anderweitig er Planungsmöglichkeiten 

Die Gliederung des Standortfindungsverfahrens ist im Ablaufschema in Abbildung 1 dar-
gestellt.  

Mit der Standortfindung erbringt der Planungsträger für das Vorhaben die Prüfung ander-
weitiger Planungsmöglichkeiten, gemäß Nr. 2d der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. 

Abbildung 1: Ablaufschema Standortfindung Stufe I-I II 

Stufe I – Standortfindung 
Suchraum:  Gebiet VG Stromberg 
Kriterien:  

- Mindestabstände von 1.000 m zu Ortslagen (entsprechend Rundschreiben 
30.01.2006, II, Nr. 4) 

- Mindestabstände von 500 m zu Wohngebäuden im Außenbereich                          
(Hinweis: 400 m empfohlen entsprechend Rundschreiben 30.01.2006, II, Nr. 4) 

- Hervorragend windhöffige Gebiete (> 6,2 m/s in 80 m Höhe)  
Ergebnis Stufe I:  

- Teilbereich 1: Kandrich (siehe Karte 1.1) 
- Teilbereich 2: Nordwestlich (NW) Seibersbach (siehe Karte 2.1) 
- Teilbereich 3: Westlich (W) Dörrebach (siehe Karte 3.1) 

Stufe II – Standortfindung 
Suchraum:  Teilbereiche 1-3 (Ergebnisräume Standortfindung Stufe I) 
Kriterien:  

- Gebiete die nicht in Betracht kommen (entsprechend Rundschreiben 30.01.2006, II, 
Nr. 3, Spalte 1) 

- Empfohlene Abstände zum nächstgelegenen Punkt der Rotorfläche (entsprechend 
Rundschreiben 30.01.2006, III, Nr. 2.5) 

Ergebnis Stufe II:  
- Reduzierter Teilbereich 1: Kandrich (siehe Karte 1.1) 
- Reduzierter Teilbereich 2: NW Seibersbach (siehe Karte 2.1) 
- Reduzierter Teilbereich 3: W Dörrebach (siehe Karte 3.1) 

Stufe III – Standortfindung 
Suchraum:  Reduzierte Teilbereiche 1-3 (Ergebnisräume Standortfindung Stufe II) 
Kriterien:  

- Gebiete die eingeschränkt in Betracht kommen (entsprechend Rundschreiben 
30.01.2006, II, Nr. 3, Spalte 2) 

- Empfohlene Abstände zum nächstgelegenen Punkt der Rotorfläche (entsprechend 
Rundschreiben 30.01.2006, III, Nr. 2.5 

- Weitere Eingrenzungskriterien (z.B. Abstand zu klassifizierten Straßen, Windhöffigkeit) 
Ergebnis Stufe III:  

- Reduzierter Teilbereich 1: Kandrich (siehe Karte 1.1) 
- Reduzierter Teilbereich 2: NW Seibersbach (siehe Karte 2.1) 
- Reduzierter Teilbereich 3: W Dörrebach (siehe Karte 3.1) 
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2.1 Methodik der Standortfindung 

Für die insgesamt ca. 7.900 ha große Fläche des Gebietes der Verbandsgemeinde 
Stromberg ist eine flächendeckende Untersuchung hinsichtlich geeigneter Standortflä-
chen für die Windkraft durchgeführt worden. Der Aufbau des dreistufigen Standortfin-
dungsverfahrens ist in Abbildung 1 dargestellt. 

Der Standortfindung liegen die Auswahlkriterien und empfohlenen Abstände des Rund-
schreibens des Ministeriums der Finanzen, des Ministeriums des Innern und für Sport, 
des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau und des Ministe-
riums für Umwelt und Forsten vom 30.01.2006 zu Grunde.  

Erläuterungen zu den Eingrenzungskriterien der Stan dortfindung Stufe I-III 

Stufe I 
In der Stufe I der Standortfindung wurden folgende 3 Kriterien angesetzt: 

·  Mindestabstände von 1.000 m zu Ortslagen  
·  Mindestabstände von 500 m zu Wohngebäuden im Außenbereich 
·  Hervorragend windhöffige Gebiete (�  6,2 m/s in 80 m Höhe) 

Für das gesamte Verbandsgemeindegebiet wurden die im Rundschreiben (2006) empfoh-
lenen Schutzabstände von 1.000 m zu Siedlungsflächen angesetzt. Bei Einhaltung dieses 
Abstands ist in der Regel davon auszugehen, dass dem Schutz öffentlicher und privater 
Belange in dem gebotenen Umfang Rechnung getragen wird und mögliche Nutzungskonf-
likte vermieden werden. Der im Rundschreiben empfohlene Schutzabstand für Streusied-
lungen und Einzelgehöfte im Außenbereich von 400 m, wurde aus oben genannten 
Schutzgründen auf 500 m erhöht. 

Entsprechend dem Grundsatz G12 zur Energiegewinnung und –versorgung im Regiona-
len Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, ist auf gemeindlicher Ebene eine Konzentra-
tion auf Bereiche mit hervorragender Eignung anzustreben. Aus diesem Grund erfolgte 
eine flächendeckende Ermittlung der Windgeschwindigkeiten im Verbandsgemeindege-
biet (siehe Karte 1.2-3.1). Unter Berücksichtigung der oben genannten Mindestabstände 
zu Wohnnutzungen wurden die windhöffigsten Bereiche, mit einem Jahresmittel von �  6,2 
m/s in 80 m Höhe über Grund, abgegrenzt.  

Unter Anwendung der oben genannten Kriterien konnten innerhalb des Verbandsgemein-
degebiets folgende drei Teilbereiche ermittelt werden:  

·  Kandrich die (530 ha),  
·  NW Seibersbach (253 ha),  
·  W Dörrebach (275 ha).  

Die drei Ergebnisräume der Stufe I umfassen zusammen ca. 13 % des Verbandgemein-
degebietes. 

Stufe II 
Eingang in die Stufe II des Standortfindungsverfahrens fanden die drei Ergebnisräume 
der Stufe I, innerhalb derer zuerst die Gebiete ausgegrenzt wurden, die entsprechend 
Rundschreiben 30.01.2006, II, Nr. 3, Spalte 1 nicht in Betracht kommen:  

·  Flächen i. S. d. § 28 Landesnaturschutzgesetz, Naturwaldreservate entsprechend § 
19 Landeswaldgesetz, Vorrangbereiche für Arten und Biotopschutz, Vorrangbereiche 
Ressourcenschutz und Richtfunkstrecken (weitere Gebietskategorien des Runder-
lasses bestehen innerhalb der Ergebnisräume oder angrenzend nicht).  

Bei einer vollständigen Lage eines Ergebnisraumes der Stufe I innerhalb eines der „nicht 
in Betracht kommenden Gebiete“, erfolgte kein Ausschluss. Hierzu erfolgt eine detaillierte 
Betrachtung im Rahmen der Auswirkungsprognose hinsichtlich der Schutzziele und der 
Prüfung, in wieweit durch Maßnahmen eine Verträglichkeit erreicht werden kann. Geson-
derte Betrachtungen sind beim Teilbereich 1 aufgrund der Lage im Vorranggebiet Wald 
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und bei Teilbereich 3 bedingt durch die Lage im Vorranggebiet Grundwasserschutz not-
wendig (siehe Tabelle 1). 

Zusätzlich wurden die im Rundschreiben 2006 empfohlenen Abstände abgetragen 
(Rundschreiben III, Nr. 2.5), wie z.B. 200 m zu Flächen i. S. d. § 28 Landesnaturschutz-
gesetz und Naturwaldreservaten entsprechend § 19 Landeswaldgesetz sowie 100 m zu 
Richtfunkstrecken. 

Die reduzierten Teilbereiche Kandrich (317 ha), NW Seibersbach (140 ha) und W Dörre-
bach (172 ha) bilden die Ergebnisräume der Stufe II und sind in den Karten 1.1-3.1 dar-
gestellt. Der Flächenanteil am Gebiet der Verbandsgemeinde beträgt nach der Stufe II ca. 
8 %. 

Stufe III 
Grundlage für die Stufe III waren die Ergebnisräume der Stufe II, innerhalb derer Gebiete 
ausgegrenzt wurden, die entsprechend Rundschreiben 30.01.2006, II, Nr. 3, Spalte ein-
geschränkt in Betracht kommen:  

·  FFH-Gebiete, Wasserschutzgebiete Zone II (weitere Gebietskategorien des Runder-
lasses bestehen innerhalb der Ergebnisräume oder angrenzend nicht) 

Ausgeschlossen wurde im Teilbereich W Dörrebach das FFH-Gebiet „Dörrebach bei 
Stromberg“ und das Wasserschutzgebiet Zone II. Ebenfalls ausgegrenzt wurde die Zone 
II eines Wasserschutzgebietes im Teilbereich Kandrich.  

Bei einer vollständigen Lage eines Ergebnisraumes der Stufe I innerhalb eines der „ein-
geschränkt in Betracht kommenden Gebiete“, erfolgte kein Ausschluss. Hierzu erfolgt ei-
ne detailliertere Betrachtung entsprechend der Vorgehensweise der Stufe II. Welche Er-
gebnisräume innerhalb welcher Gebietskategorien liegen, kann der Tabelle 1 entnommen 
werden. 

Wie in Stufe II der Standortfindung, wurden um die eingeschränkt in Betracht kommenden 
Gebiete die empfohlenen Abstände abgetragen. Zusätzlich wurden weitere Eingren-
zungskriterien wie z.B. geforderte Mindestabstände von 200 m zu klassifizierten Straßen 
angesetzt. Zur weiteren Flächeneingrenzung und Standortoptimierung wurden die wind-
höffigsten Flächen mit einer Windgeschwindigkeit von �  6,5 m in 80 m Höhe über Grund 
ermittelt. Die in der Biotopkartierung 1995 erfassten Flächen, wurden aufgrund ihrer Be-
deutung für den Arten- und Biotopschutz, ausgeschlossen. 

Ergebnisräume der Standortfindung Stufe I-III  
Die drei Ergebnisräume der Standortfindung umfassen zusammen ca. 380 ha, dass ent-
spricht ca. 4,5 % des Verbandgemeindegebietes. 

Tabelle 1: Lage und Größe der drei Ergebnisräume de r Standortfindung 

 Kandrich  NW Seibersbach  W Dörrebach  
Gemarkung Daxweiler Seibersbach Dörrebach / Seibers-

bach 
Lage 2 km nördlich Seibers-

bach; ca. 1,5 km südöst-
lich Dichtelbach 

ca. 1 km nordwestlich 
Seibersbach; ca. 2 km 

südöstlich Ellern 

ca. 2,3 km westlich 
Dörrebach 

Größe 208 ha 80 ha 90 ha 

Die drei Ergebnisräume der Standortfindung liegen flächendeckend innerhalb von Gebie-
ten, die nicht oder nur eingeschränkt in Betracht kommen. Der Ergebnisraum 1 liegt in-
nerhalb der Gebietskategorien Vorranggebiet Wald, Landschaftsschutzgebiet „Rheinge-
biet von Bingen bis Koblenz“ und Vorbehaltsgebiet landschaftsgebundene Freizeit und 
Erholung / Landschaftsbild. Eine vollständige Lage des Ergebnisraumes 2 besteht bei den 
Gebietskategorien Naturpark „Soonwald-Nahe“, Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ und 
Vorbehaltsgebiet landschaftsgebundene Freizeit und Erholung / Landschaftsbild. Neben 
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den für den Ergebnisraum 2 aufgeführten Gebieteskategorien liegt der Ergebnisraum 3 im 
Vorranggebiet Grundwasserschutz. 

Der Betrachtung dieser Aspekte wird in der nachfolgenden Standortbeurteilung eine be-
sondere Bedeutung beigemessen. Es erfolgt eine Beurteilung hinsichtlich der Schutzziele 
und eine Prüfung, in wieweit durch Maßnahmen eine Verträglichkeit erreicht werden kann.  

Abbildung 2: Lage der drei Ergebnisräume aus dem St andortfindungsverfahren in-
nerhalb der VG Stromberg 

 
2.2 Kriterien zur Festlegung einer Anlagenkonfigura tion mit Angaben zu Art und Um-

fang des Vorhabens sowie Bedarf an Grund und Boden 

Die 3 Ergebnisräume der Standortfindung wurden anhand der nachfolgend aufgeführten 
Kriterien überprüft. Ziel dieser Kriterien ist es, innerhalb der Teilbereiche die hinsichtlich 
der Umweltauswirkungen verträglichsten Standorte für maximal 5 Windenergieanlagen 
festzulegen. Im Ergebnisraum 3 bestehen auf dem Kandrich bereits 3 Windenergieanla-
gen, sodass eine maximale Erweiterung um 2 Anlagen möglich ist. 

·  Größtmöglicher Abstand zur Wohnbebauung (geschlossene Wohngebiete/ Einzel-
häuser) 

·  Größtmöglicher Abstand zu Fauna-Flora-Habitat Gebieten (FFH-Gebieten) 
·  Lage außerhalb wertvoller Biotopstrukturen und faunistisch bedeutsamer Strukturen 

wie z.B. Altholz- und Laubwaldbestände, Schlagfluren und ehemaligen Windbruchflä-
chen, Biotope der Biotopkartierung für Rheinland-Pfalz (1995)  

·  Lage in der Nähe bestehender Forstwege 

Teilfläche 3: W Dörrebach 

Teilfläche 2:  
NW Seibersbach 

Teilfläche 1: Kandrich 
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·  Bündelung von Belastungen durch kompakte Anordnung der geplanten Windener-
gieanlagen in einem engen räumlichen Zusammenhang, unter Berücksichtigung der 
notwendigen Mindestabstände 

·  Konzentration auf die windhöffigsten Gebiete mit einer Windgeschwindigkeit von 
�  6,5 m/s in 80 m Höhe 

Zur Festlegung der Anlagenkonfigurationen und anschließenden Beurteilung der Umwelt-
auswirkungen wurde beispielhaft der Anlagentyp Enercon E82 ausgewählt. Der Anlagen-
typ entspricht dem Stand der Technik unter Berücksichtigung eines 2-3 jährigen Pla-
nungsprozesses bis zur Realisierung. 

Tabelle 2: Technische Daten und Flächeninanspruchna hme der geplanten Wind-
energieanlagen  

 Kandrich  NW Seibersbach  W Dörrebach  
Anzahl Anlagen (geplant) 2 5 5 
Anlagentyp  Enercon E82 

(beispielhaft, da Stand der Technik) 
Rotordurchmesser 82 m 
Nabenhöhe 138 m 
Gesamthöhe 179 m 
Nennleistung 2000 kW 
Blattanzahl 3 
Turmtyp Fertigteilbetonturm 
Flächenbeanspruchung – 
Fundamente                     
(vollversiegelt) 

1.000 m² 2.500 m² 2.500 m² 

Arbeitsbereiche 800 m² 2.000 m² 2.000 m² 
Kranaufstellflächen 1.800 m² 4.500 m² 4.500 m² 
Mögliche äußere 
Erschließung 

von der K 35 
möglich 

von der K 34 möglich von der L 242 
möglich 

Mögliche Zuwegung asphaltierte ehemalige Zu-

fahrt zur Raketenbasis 
  

- Länge Hauptforstwege 
  (Verbreiterung um 0,5 m) 
- Teilversiegelung neu 

ca. 600 m 
 

ca. 300 m² 

ca. 5.500 m 
 

ca. 2.750 m² 

ca. 4.700 m 
 

2.350 m² 
- Länge Nebenwege 
  Verbreiterung um 1,5 m) 
- Teilversiegelung neu 

nicht notwendig ca. 1.200 m 
 

1.800 m² 

750 m 
 

1.100 m² 
- Länge Wege Neuanlage /  
  Rückeschneisen (4 m) 
- Teilversiegelung neu 

nicht notwendig ca. 300 m 
 

1.200 m² 

ca. 150 m 
 

600 m² 
 

3 Standortbeurteilung 

In den Kapiteln 3.1 bis 3.3 werden die durch das Vorhaben entstehenden Umweltauswir-
kungen für die drei Ergebnisräume der Standortfindung ermittelt, beschrieben und bewer-
tet. Mit der Standortbeurteilung werden die notwendigen Angaben gemäß Nr. 2 a-d und 
Nr. 3b der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB erbracht.  

Abbildung 3: Gliederung Standortbeurteilung 

Standortbeurteilung  
 

Aufgabe / Ziel:  
·  Ermittlung, Beschreibung und Bewertung von Umweltauswirkungen im Bereich der Ergebnis-

räume der Stufe III (Kandrich, NW Seibersbach, W Dörrebach) 

 

Inhalt:  
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·  Ziele und Vorgaben - Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festge-
legten Ziele des Umweltschutzes (RROP, FNP, L-Plan, VBS), 

·  Bestandsaufnahme und -bewertung des derzeitigen Umweltzustands, 
·  Auswirkungsprognose (bei Durchführung und Nichtdurchführung der Planung) 
·  Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, Ausgleich und Überwachung 

Ergebnis:  
·  Bereitstellung umweltbezogener Informationsgrundlagen für eine sachgerechte Abwägung im 

Rahmen des Bauleitplanverfahrens 

Die Standortbeurteilungen zu den drei Teilbereichen basieren auf der Auswertung folgen-
der einschlägiger Fachpläne, Unterlagen und aktuell durchgeführten Erfassungen: 

·  Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe, PLANUNGSGEMEINSCHAFT 
RHEINHESSEN-NAHE (2004), 

·  Sachliche Teilfortschreibung de Flächennutzungsplanes – Teilbereich Windkraft - VG 
Stromberg, DÖRHÖFER & PARTNER (2005). 

·  Landschaftsplan der Verbandsgemeinde Stromberg, Landkreis Bad Kreuznach, Bei-
trag zum Flächennutzungsplan, L.A.U.B. (1995), 

·  FNP der Verbandsgemeinde Stromberg – Teilfortschreibung Windkraft: Landespfle-
gerischer Beitrag, L.A.U.B. (2005) 

·  Umweltverträglichkeitsstudie Windenergieprojekt Seibersbach, enveco (2005) 
·  Windenergieanlage III Kandrich UVS, L.A.U.B. (2004) 
·  Planung Vernetzter Biotopsysteme - Bereich Landkreis Bad Kreuznach, MINISTERIUM 

FÜR UMWELT UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ, LANDESAMT FÜR UMWELTSCHUTZ UND 
GEWERBEAUFSICHT (Hrsg., 1997), 

·  Landschaftsinformationssystem Rheinland-Pfalz, Schutzgebiete, NATURA 2000 – 
Gebiete, MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN; STRUKTUR- UND 
GENEHMIGUNGSDIREKTIONEN RHEINLAND-PFALZ (2006), www.naturschutz.rlp.de, 

·  Internetseite des Ministeriums für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz 
(www.muf.rlp.de/Natura2000.htm, Stand: Dezember 2006). 

·  Faunistische Untersuchung zu Fledermäusen zur Fortschreibung FNP VG Stromberg 
zu Windkraft im Bereich Kandrich; ECHOLOT (2006) 

·  Brut- und Zugvögel: Teilbereiche Kandrich, BÜRO FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND 
GEOINFORMATION (2006) 

·  Brut- und Zugvögel: Teilbereiche Dörrebach, BÜRO FÜR LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND 
GEOINFORMATION (2006) 

·  Fledermäuse: Teilbereiche Seibersbach und Dörrebach; BÜRO FÜR 
LANDSCHAFTSÖKOLOGIE UND GEOINFORMATION (2006) 

·  Avifaunistische Untersuchungen (Brutvögel, Zug) im Rahmen der Planung des WEA-
Standortes am „Hochsteinchen“ (Seibersbach); BÜRO FÜR FAUNISTISCHE FACHFRAGEN 
(2006) 

Zusätzlich wurden folgende einschlägige Fachgesetze berücksichtigt: 

·  Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG) sowie Landesverordnung über das „Land-
schaftsschutzgebiet Rheingebiet von Bingen bis Koblenz“, Rechtsverordnung über 
das Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“, Landesverordnung über den „Naturpark 
Soonwald-Nahe“; Landeswassergesetz (LWG); Landeswaldgesetz (LWaldG); Lan-
desbodenschutzgesetz (LBodSchG) und Landes-Immissionsschutzgesetz 
(LImSchG).  

Eine Zusammenfassung der für die drei Ergebnisräume bedeutsamen Umweltziele wird 
einleitend jeweils zu den drei Standortbeurteilungen gegeben. 

 

 



 11

3.1 Fläche 1 – Kandrich (Gemarkung Daxweiler) 

3.1.1 Umweltschutzziele einschlägiger Fachpläne 

Nachfolgend werden kurz die festgelegten Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Fach-
pläne für die Fläche 1 dargestellt (gemäß Nr. 1d der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB). 

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Die Fläche 1 befindet sich im Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Er-
holung/ Landschaftsbild (PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-NAHE (2004). Die aus-
gewiesenen Vorbehaltsgebiete für landschaftsgebundene Freizeit und Erholung sind 
großräumig ausgewiesen und erstrecken sich über alle zusammenhängenden Waldflä-
chen in der Region (PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-NAHE, 2004). Die Waldflä-
chen des Ingelheimer Stadtwaldes sind als Vorranggebiet Wald ausgewiesen.  

Im Falle einer Realisierung der Planung ist die Notwendigkeit zur Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens hinsichtlich des Vorranggebietes Wald zu prüfen. 

Flächennutzungsplan 

Die ehemalige Konversionsfläche am Kandrich ist im genehmigten Flächennutzungsplan 
(1998) als Sonderbaufläche dargestellt. Die angrenzenden Waldflächen innerhalb der 
Fläche 1 sind als Flächen für Wald ausgewiesen. 

Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan besteht für den Kandrich die Darstellung als militärische Sonderflä-
che. Die angrenzenden Waldflächen innerhalb der Fläche 1 sind als Flächen für Wald mit 
dem Maßnahmenschwerpunkt „Umwandlung in Laub- und Mischbestände“ dargestellt 
(L.A.U.B. 1995). 

Vernetztes Biotopsystem (VBS) 

Fläche 1 liegt vollständig innerhalb von zwei prioritären Flächen der VBS-Planung 
(MINISTERIUM FÜR UMWELT UND FORSTEN RHEINLAND-PFALZ; LANDESAMT FÜR 
UMWELTSCHUTZ UND GEWERBEAUFSICHT (1997): 

1b "Großräumige altholzreiche Waldkomplexe des Soonwalds" 
Dem Soonwald mit seiner hohen Standortvielfalt (Bruch- und Sumpfwälder, Gesteinshal-
den- und Trockenwälder) kommt aufgrund der großräumig zusammenhängenden Wald-
flächen eine besondere Bedeutung aus Sicht des Naturschutzes zu. Altholzbestände sind 
im Soonwald insgesamt nur stellenweise verbreitet und zumeist kleinflächig ausgeprägt. 
Sie bilden geeignete Lebensräume für Altholzbesiedler wie Schwarzspecht, Hohltaube, 
Grauspecht und Mittelspecht sowie für altholzbewohnende Insektenarten. Zusammen mit 
Resten ehemaliger Weide- und Mittelwälder im Soonwald bilden die Altholzbestände ein 
entwicklungsfähiges System strukturreicher Laubwälder und übernehmen wichtige Funk-
tionen innerhalb des Biotopverbunds. 

1a „Wald-Offenland-Biotopkomplexe“ 
In das o.g. Waldgebiet sind kleinflächig Offenlandbiotope magerer Ausprägung eingeglie-
dert. Diese Offenlandbiotopkomplexe aus Borstgrasrasen, Zwergstrauchheiden sowie 
Nass- und Feuchtwiesen sind als wesentliche Teilelemente vielfältiger Waldkomplexe mit 
Lebensraumfunktion für spezialisierte Tierarten zu sichern bzw. zu entwickeln. 
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3.1.2 Bestandsaufnahme und -bewertung des derzeitig en Umweltzustands 

Menschen 

Innerhalb der Flächen 1 sowie im näheren Umfeld existieren keine Wohngebäude. Das 
nächstgelegene geschlossene Wohngebiet in Dichtelbach im Norden, befindet sich in ei-
ner Entfernung von ca. 1,5 km zur Außenabgrenzung der Fläche 1. Daxweiler weist zur 
Fläche 1 eine Entfernung von ca. 2,3 km auf. In ca. 0,5 km Entfernung zur Abgrenzung 
der Fläche 1 befindet sich die Emmerichshütte.  

Die Fläche 1 wird von mehreren Wanderwegen durchzogen. Es handelt sich dabei um re-
gionale Wanderwege. Von der Rheinböllerhütte führt ein Wanderweg zum Forsthaus 
Emmerichshütte und weiter über den Kandrich zum Ohligsberg. Ab dem Ohligsbergs führt 
dieser auf den von Dichtelbach kommenden Hauptwanderweg „Ausonius/ Römischer 
Wanderweg“ zum Forsthaus Lauschhütte. Zusätzlich gibt es am Nord- und am Südwest-
rand Ortswanderwege. 

An der Emmrichshütte 500 m westlich der Untersuchungsraumgrenze und an der 
Lauschhütte 1,3 km östlich der Fläche 1 bestehen die nächstgelegenen Einkehrmöglich-
keiten für Wanderer und Radfahrer. 

Tiere und Pflanzen 

Das in Karte 1.2 dargestellte Untersuchungsgebiet ist geprägt durch eine fast geschlos-
sene Bewaldung. Offenlandflächen finden sich verstreut in Form von Lichtungen mit 
Schlagfluren und Waldwiesen. Ein größerer Offenlandbereich stellt die Konversionsfläche 
auf dem Kandrich dar, bestehend aus Wegeflächen, Staudenfluren unterschiedlicher 
Ausprägung, Zwergstrauchheiden und einzelnen Gehölzbeständen.  

Die Waldflächen im Norden des Untersuchungsgebietes setzen sich fast ausschließlich 
aus monostrukturierten Nadelholzreinbeständen zusammen. Auch im Süden des Gebie-
tes ist der Nadelholzanteil hoch, daneben bestehen überwiegend ältere Laubwaldbestän-
de, bei denen es sich vor allem um Buchen(misch-)wälder, Eichen-Hainbuchen- und Ei-
chenwälder handelt. Am Südost- und Nordostrand bestehen ehemalige Windbruchflächen 
mit Schlagfluren und Gehölzaufwuchs unterschiedlichen Alters.  

Die Fläche 1 liegt vollständig im Landschaftsschutzgebiet „Rheingebiet von Bingen bis 
Koblenz“. Die nächstgelegene, bekannten Hauptvogelzuglinien befindet sich ca. 5,2 km 
südlich der Fläche 1.  

FFH-Gebiet „Binger Wald“ 
Das nächstgelegene FFH-Gebiet ist das FFH-Gebiet 6012-301 „Binger Wald“ im Osten, in 
dem nach Anhang ll der FFH-Richtlinie folgende Tierarten geschützt sind:  

·  Gelbbauchunke (Bombina variegata), 
·  Kammmolch (Triturus cristatus),  
·  Hirschkäfer (Lucanus cervus), 
·  Spanische Flagge (Callimorpha quadripunctaria), 
·  Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini)  
·  Großes Mausohr (Myotis myotis).  

Die Gesamtgröße des FFH-Gebietes beträgt 3.215 ha. Es erstreckt sich östlich der Hoch-
spannungsleitung Warmsroth – Forsthaus Lauschhütte in Richtung Rheintal. Gemäß dem 
Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz (2005) sind folgende Lebens-
räume gemäß Anhang I FFH-Richtlinie für die Meldung des Gebietes von ausschlagge-
bender Bedeutung: 

Code FFH 
*Prioritäre Lebensräume 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I  

3150 Eutrophe Stillgewässer 
3260 Fließgewässer 
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Code FFH 
*Prioritäre Lebensräume 

Lebensraumtypen gemäß Anhang I  

6210* Trockenrasen (Festuco-Brometalia) mit Orchideenreichtum 
6230* Borstgrasrasen 
6410 Pfeifengraswiesen 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
6510 Flachland-Mähwiesen 
8150 Silikat-Schutthalden 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 
8230 Pionierrasen auf silikatischen Felsenkuppen 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
9130 Waldmeister-Buchenwald 
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder 
91E0* Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald 

Erfassung der Fledermäuse 2006  
Zur Erfassung der Fledermäuse im Untersuchungsgebiet fand durch das Büro Echolot ei-
ne Untersuchung 2006 statt, deren Ergebnisse nachfolgend dargestellt werden. Die Er-
fassung der Fledermäuse erfolgte im Zeitraum zwischen Juni und September 2006 mittels 
folgender Methoden:  

·  Bat-Detektor           
Der Fledermaus-Detektor dient neben der Arterfassung auch zum Nachweis der 
Jagd- und Zugaktivität der Fledermäuse. Zudem besteht im Spätsommer die Mög-
lichkeit, niederfrequente Balzlaute zu erfassen. Balzaktivität kann ein Hinweis auf 
Reproduktionstätigkeit im Gebiet sein. Den nachgewiesenen Fledermäusen wurden 
die Aktivitäten „Jagd“, „Vorbeiflug“ und „Balz“ zugeordnet. 

·  Sichtnachweise 
In der Dämmerung wurde der Himmel nach tagziehenden Abendseglern abgesucht. 
Unter den bestehenden drei Anlagen fand eine Suche nach Schlagopfern statt. 

·  Netzfänge 
Netzfänge bieten ergänzend zu Detektorbegehungen die Möglichkeit auch Fleder-
mausarten in einem Gebiet nachzuweisen, die mit dem Detektor kaum zu hören (z.B. 
Braunes Langohr, Graues Langohr) oder nicht sicher zu bestimmen sind (z.B. Große 
und Kleine Bartfledermaus). Darüber hinaus können von allen gefangenen Fleder-
mäusen wichtige Bioparameter erhoben werden, die neben der Geschlechts- und Al-
tersbestimmung auch Aussagen zum Fortpflanzungsstatus zulassen. 

·  Horchboxen 
Horchboxen sind stationäre Bat-Detektoren (Modell D-100 der Firma „Pettersson“). 
Die Signale aus dem Detektor werden mit einem Diktiergerät aufgezeichnet. Hier-
durch besteht die Möglichkeit Aussagen über die Fledermaus-Aktivität an einem be-
stimmten Punkt des Untersuchungsgebietes im Verlauf einer Nacht zu treffen. 

Bat-Detektor  
Die 8 durchgeführten Detektor-Begehungen fanden am 8. und 9. Juni, am 25. und 28 Juli, 
am 30. und 31. August und am 12. und 13. September 2006 statt.  

Es kann festgestellt werden, dass fast alle Habitattypen im Untersuchungsgebiet von Fle-
dermäusen genutzt wurden. Selbst in älteren Fichtenbeständen wurden vereinzelt jagen-
de Tiere (vornehmlich Fransenfledermäuse) beobachtet. In jüngeren Fichtenbeständen 
mit sehr hohem Raumwiderstand hingegen konnten nur sporadisch auf Wegen vorbeiflie-
gende Fledermäuse festgestellt werden. Eine Konzentration der Nachweise auf Waldwe-
gen und strukturnahen Offenbereichen (z. B. Waldränder) ist auffällig.  

Obwohl die Waldbestände exemplarisch auch abseits der Wege durchschritten wurden, 
war die Untersuchungsintensität auf den Wegen größer. Weiterhin orten einige Waldarten 
wie Bechsteinfledermaus oder Braunes Langohr sehr leise, so dass sie nur auf Distanzen 
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von wenigen Metern im Detektor zu erfassen sind. Tiere, die im oder über dem Kronenbe-
reich jagen sind vom Boden aus nicht oder kaum zu erfassen. Die Nachweiswahrschein-
lichkeit sinkt somit im geschlossenen Bestand. Waldwege werden außerdem von Fleder-
mäusen oft für Transferflüge genutzt, was die Nachweiswahrscheinlichkeit erhöht. 

Auffällig war die hohe Fledermausaktivität auf breiteren Wegen, an Waldrändern und so-
gar im Bereich der Schlagflächen mit Birkenjungwuchs. Auf der Kuppe mit den existieren-
den Windenergieanlagen wurde abseits der Waldränder kaum Fledermausaktivität fest-
gestellt. Der Grund hierfür ist vermutlich mit dem Mangel an Baumstrukturen zu erklären. 
Außerdem war es während der Untersuchung auf der Freifläche in Kuppenlage oftmals 
windiger und kühler als an den SE-SW-exponierten Hanglagen. Das Mikroklima könnte 
ebenfalls ursächlich für geringere Fledermausaktivität im Wald nördlich der bestehenden 
Windenergieanlagen sein. Während einiger Begehungen zog in diesen N-exponierten 
Fichtenbeständen, wie auch auf der Kuppe dichter Nebel auf.  

Auf den größeren Schlagflächen mit mehr oder weniger starkem Verbuschungsgrad wur-
den ebenfalls zahlreiche Fledermäuse nachgewiesen, jedoch vornehmlich im Nahbereich 
von jungen Birkenbeständen. Die mit Ginsterbüschen bewachsenen Stellen abseits von 
Birkenbewuchs wurden weitestgehend gemieden. 

Netzfänge  
Während der zwei Fangnächte wurden parallel auch Fledermausdetektoren eingesetzt. 
Die Lage der zwei Fangplätze ist der Abbildung 4 zu entnehmen. Im Verlauf der Fang-
nächte sind vier Arten gefangen worden. In der nachfolgenden Tabelle sind die Ergebnis-
se der einzelnen Fangnächte aufgeführt.  

Datum  Art  Geschlecht  Alter  Status  
26. Juli  Großes Mausohr  m  adult  unauffällig  
 Bechsteinfledermaus  m  adult  unauffällig  
 Braunes Langohr  m  adult  unauffällig  
 Bechsteinfledermaus  m  adult  unauffällig  
 Großes Mausohr  w  diesjährig  unauffällig  
27. Juli  Große Bartfledermaus  w  adult  säugend  
 Bechsteinfledermaus  m  adult  unauffällig  
 Großes Mausohr  w  adult  säugend  
 Großes Mausohr  w  adult  säugend  
 Großes Mausohr  w  adult  säugend  
 Großes Mausohr  w  adult  säugend  

Mit dem Braunen Langohr und der Bechsteinfledermaus wurden Arten nachgewiesen, die 
bei einer reinen Detektoruntersuchung wegen ihrer leisen Ortungsweise (s.o.) schwer 
nachzuweisen sind.  

Mit einer säugenden Großen Bartfledermaus wurde einerseits eine Art festgestellt, die im 
Detektor nicht eindeutig zu bestimmen ist, andererseits ein Reproduktionsnachweis erb-
racht. Bartfledermäuse beziehen ihre Quartiere gerne an Gebäuden, aber auch im Wald. 
Das Bartfledermaus-Weibchen wurde unmittelbar nach Aufbau der Netze gefangen, 
konnte also vermutlich noch nicht sehr weit geflogen sein. Das Vorhandensein von Wo-
chenstuben im Untersuchungsgebiet ist somit wahrscheinlich.  

Ebenso scheint der Kandrich ein bedeutendes Jagdgebiet für das Große Mausohr darzus-
tellen. Der Fang von vier adulten, säugenden Weibchen und von einem flüggen Jungtier 
zeigen, dass das Gebiet im Einzugsbereich einer Mausohr-Wochenstube liegt.  

Horchboxen (HB)  
Die Standorte der Horchboxen sind der Abbildung 4 zu entnehmen. In der nachfolgenden 
Tabelle sind die mittels Horchboxen festgestellten Fledermaus-Aktivitäten aufgeführt. Die 
Aktivität ist in vier Stufen eingeteilt. Hierbei ist der Quotient aus Fledermauskontakten und 
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der Untersuchungszeit zugrunde gelegt worden. Durch die Horchboxen sind Vertreter der 
Gattungen Pipistrellus und Myotis festgestellt worden.  

Nr
. 

Datum  Standort  Beginn  Ende Std.  
gesamt  
(gerundet  
auf 0,5 Std.)  

Fleder -
maus-
kontakte  

Quotient  
(Kontakte 
/Stunden)  

Aktivitäts -
Einteilung  

1  30. Aug.  Stark verbuschte Schlagfläche 
nahe Weg 

20:20  22:00  1,5  7  4,67  2  

2  31. Aug.  Kurzgrasige „Wiese“ auf 
Schlagfläche, angrenzend Bir-
kenwuchs 

19:42  01:00  5  17  3,4  2  

3  31. Aug.  Freifläche nahe „Kandrich III“ 20:10  04:25  8  2  0,25  1  

4  31. Aug.  Verbuschte Schlagfläche 19:50  04:47  9  8  0,8  1  

5  13. Sep.  Schlagfläche ca. 20m von 
Laubwaldrand 

20:15  01:00  4  34  8,5  3  

6  13. Sep.  Buchen-Eichen-Hallenwald 
(Referenz) 

19:30  03:27  8  55  6,86  3  

7  13. Sep.   20:00  02:00  6  8  1,32  2  

Zeitangaben nach MESZ. Aktivitätseinteilung 1 = geringe Aktivität (Quotient 0 – 1), 2 = mäßige Aktivität (Quotient >1 – 5), 3 = hohe Aktivität (Quotient >5 – 
10), 4 = sehr hohe Aktivität (Quotient >10 - …). 

HB6 war eine Referenzaufnahme im Buchen-Eichen-Hallenwaldwald. Hier war im Vorfeld 
mit hoher Aktivität zu rechnen, da es sich bei dem Standort um ein augenscheinlich at-
traktives Jagdhabitat handelt. Alle anderen Horchboxen wurden auf unbewaldeten Flä-
chen ausgebracht. Die hohe Aktivität auf HB5 ist vermutlich durch die Nähe zum Laub-
waldrand zu erklären. Geringste Aktivitäten konnten auf Schlagflächen mit Ginsterbe-
wuchs festgestellt werden, in deren Nähe sich keine höheren Strukturen befanden (HB 3, 
HB 4).  

Untersuchungsergebnisse  
Im Rahmen der Untersuchung wurden 8 Fledermausarten im Untersuchungsgebiet nach-
gewiesen, die nach Roter Liste Rheinland-Pfalz geschützt sind und im Anhang IV der 
FFH-Richtline geführt werden. Diese Arten gehören gemäß § 10 (2) BNatSchG zu den 
streng geschützten Tierarten. Der nachfolgenden Abbildung sind die einzelnen Fleder-
mausnachweise zu entnehmen. 

Tabelle 3: Nachgewiesene Fledermausarten im Untersu chungsgebiet 

Art  Wissenschaftl . Name  Rote Liste  
RLP  

Anhang  
FFH-
Richtlinie  

Zwergfledermaus  Pipistrellus pipistrellus  3  IV  
Rauhautfledermaus  Pipuistrellus nathusii  2  IV  
Kleinabendsegler  Nyctalus leisleri  2  IV  
Bartfledermaus spec.  Myotis mystacinus/brandtii  2/2  IV  
Fransenfledermaus  Myotis nattereri  1  IV  
Bechsteinfledermaus  Myotis bechsteinii  2  II/IV  
Großes Mausohr  Myotis myotis  2  II/IV  
Langohr spec.  Plecotus auritus o. austriacus  2/2  IV  

Rote-Liste-Status in RLP nach BOYE et al. (1999)und Kategorie in der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG 
des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und 
Pflanzen) nach BOYE & MEINIG (2004) der im Gebiet nachgewiesenen Fledermausarten. „2“= „vom Ausster-
ben bedroht“, „2“ = stark gefährdet, „3“ = gefährdet.  

Die Bartfledermäuse lassen sich im Detektor nicht unterscheiden und es ist möglich, dass 
neben der durch Netzfang nachgewiesenen Großen Bartfledermaus auch die Kleine Bart-
fledermaus im Gebiet vorkommt. 
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Abbildung 4: Nachweise Fledermäuse in der Fläche 1 Kandrich 

 

Anmerkungen zur Kartografischen Darstellung  

Nachweise von jagenden Fledermäusen wurden in 

der Karte mit Puffern umlegt. Diese geben nicht die 

Jagdgebietsgröße wieder, sondern weisen lediglich 

auf das Vorhandensein des Funktionsraums „Jagd-

gebiet“ hin. Die Fledermausnachweise sind mit Zah-

len von 1-8 versehen. Die Zahlen geben die Nummer 

der Begehung an, in der die jeweilige Fledermaus 

nachgewiesen wurde. Jagt in mehreren Begehungen 

an derselben Stelle eine bestimmte Fledermaus, so 

besteht die Möglichkeit, dass es sich um ein etablier-

tes Jagdgebiet eines bestimmten Individuums han-

delt. 

WEA K4 

WEA K5 
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Bewertung der Untersuchungsergebnisse 
Die vorliegenden Daten zeichnen das Untersuchungsgebiet als wertvolles Jagdgebiet für 
Fledermäuse aus. Der Nachweis von acht Fledermausarten weist auf eine große Bedeu-
tung dieser Flächen hin. Je größer die Anzahl der in einem bestimmten Gebiet jagenden 
Fledermausarten ist, desto höher kann die ökologische Bedeutung dieses Gebietes für 
diese Artengruppe eingeschätzt werden (vgl. hierzu WEISHAAR 1992).  

Der Nachweis von säugenden Weibchen zeigt, dass das Untersuchungsgebiet qualitativ 
hochwertige Jagdgebiete für Fledermäuse zur Verfügung stellt und das Gebiet im Ein-
zugsbereich von Wochenstuben des Großen Mausohrs und der Großen Bartfledermaus 
liegt. 

Brut- und Zugvögel  

Die Bestandsermittlung und -bewertung basiert aus der Auswertung bestehender Gutach-
ten und Grundlageninformationen aus den letzten Jahren und einer Begehung des Unter-
suchungsgebietes im Oktober 2006. Zum Gebiet selbst oder zu unmittelbar benachbarten 
Bereichen standen folgende Grundlagen zur Verfügung: 

·  Avifaunistische Erfassungen im Rahmen der UVS „Windenergieprojekt Seibersbach“ 
in den Gebieten „Hochsteinchen“ und „Dörrebach“ (Brutvögel, Zug) – (1) enveco, 
2005 

·  Avifaunistische Untersuchungen (Brutvögel, Zug) im Rahmen der Planung des WEA-
Standortes am „Hochsteinchen“ (Seibersbach) (ca. 3 km Entfernung) (2) Büro für 
faunistische Fachfragen, 2006 

·  Erfassungen der Brutvogelfauna im Rahmen der Kartierungen für den Brutvogelatlas 
Deutschlands, TK 25 6012 (3) Thomas Grunwald 2005, 2006 

·  Erhebungen zur Brutvogelfauna im Umfeld des „Lindenkopfs“ südwestlich des „Kand-
rich“ (4) L.A.U.B. GmbH, 2003 

(Die zugeordneten Nummern in Klammern werden im Folgenden als Quellenangabe ver-
wendet.) 

Brutvögel 
Aus den o.g. Datengrundlagen geht hervor, dass im Bereich des Kandrich das typische 
Artenspektrum einer bewaldeten Mittelgebirgslandschaft in Rheinland-Pfalz vorhanden ist. 
Neben zahlreichen, weit verbreiteten und häufigen Arten der Wälder wie verschiedene 
Meisenarten, Baumläufer, Laubsänger, Finken u.s.w. sind auch einige seltenere bzw. ge-
fährdete oder bemerkenswerte Arten zu erwarten. Im Folgenden sollen die Vorkommen 
dieser planungsrelevanten Arten im direkten Umfeld der geplanten Windenergieanlagen-
standorte sowie im weiteren Umfeld (bis ca. 2 km) erläutert werden. Der hier betrachtete 
Raum wird im Folgenden als „Plangebiet“ bezeichnet. 

Die folgenden Angaben zum Gefährdungsgrad richten sich nach folgenden Roten Listen: 

·  Rote Liste Rheinland-Pfalz (BRAUN et al. 1992) (RL Rheinland-Pfalz) 
·  Rote Liste BRD (BAUER et al. 2002) (RL BRD) 

Waldschnepfe  (Scolopax rusticola) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Reich gegliederte, bodenfeuchte Laub- und Mischwälder mit häufigem Wechsel zwischen 
Altholz, Verjüngung und kleinen Lichtungen sind der bevorzugte Lebensraum der Waldschnepfe. 
Angaben zur Verbreitung und Häufigkeit dieser heimlichen Vogelart liegen kaum vor. Die Ge-
fährdung der Waldschnepfe ergibt sich vor allem aus der Intensivierung der Forstwirtschaft (Al-
tersklassenwälder, Monokulturen, Wegebau u.s.w.), Entwässerungsmaßnahmen und der zu-
nehmenden Störung der Waldbiotope durch Freizeitaktivitäten. 
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Nachweise 
Die Waldschnepfe ist im Bereich des Soonwaldes weit verbreitet und regelmäßig anzutreffen (3). 
Im Rahmen der Untersuchungen am Hochsteinchen (2) konnte die Art ebenfalls nachgewiesen 
werden. Aufgrund der Struktur des Plangebietes mit zahlreichen durch Einschlag oder Wind-
bruch aufgelichteten Waldbeständen, Jungwuchsflächen und Randstrukturen ist die Art auch hier 
zu erwarten. 

Habicht  (Accipiter gentilis) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Habicht bewohnt Wälder mit altem Baumbestand innerhalb struktur- und deckungsreicher 
Landschaften. Ungestörte Waldränder, Hecken und Gebüsche dienen der Art als Jagdansitze 
und Rupfungs-Plätze. Nach einem drastischen Rückgang der Bestände insbesondere durch die 
rücksichtslose Verfolgung dieser Greifvogelart bis in die 1950er Jahre, haben eine verbesserte 
gesetzliche Schonung sowie das Verbot einiger Pestizide zu einer Bestandserholung geführt. 
Nachweise 
Der Habicht ist regelmäßig, jedoch nicht häufig, im Soonwald anzutreffen. Am Hochsteinchen (2) 
sowie im Wald bei Dörrebach wurde die Art als Brutvogel nachgewiesen. Beobachtungen von ja-
genden oder umherfliegenden Habichten liegen aus allen Gegenden des Soonwalds vor (3). Ei-
nige für den Habicht geeignete Altbaumbestände sind im weiteren Umfeld der geplanten Anla-
genstandorte vorhanden. Ebenso sind geeignete Jagdhabitate in Form von halboffenen Berei-
chen zu finden. Die Art wird demnach im Plangebiet, zumindest auf Jagdflügen, erwartet. 

Sperber  (Accipiter nisus) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Sperber bevorzugt strukturreiche Landschaften mit Wechsel von Wäldern, Hecken, Busch-
gelände und Freiflächen. Im Winter jagt die Art auch in der Nähe von Ortschaften, in Gärten oder 
Stadtparks. Die Horste werden überwiegend in geschlossenen Kiefern- oder Fichten-
Stangenhölzern angelegt. Nach starken Bestandseinbußen durch Bejagung und intensiven Pes-
tizideinsätzen haben sich die Bestände in jüngerer Zeit wieder erholt. 
Nachweise 
Der Sperber ist für die Region als verbreitete und nicht seltene Brutvogelart einzustufen, was 
auch die Beobachtungen im Rahmen der o.g. Erfassungen belegen. Im Plangebiet befinden sich 
sowohl geeignete Bruthabitate als auch Jagdgebiete für die Art, so dass von einem Vorkommen 
des Sperbers ausgegangen werden kann. 

Mäusebussard  (Buteo buteo) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Mäusebussard ist neben dem Turmfalken die häufigste Greifvogelart Deutschlands. Besie-
delt werden nahezu alle Lebensraumtypen. Abseits der Horstbereiche zeigt sich die Art oft wenig 
störungsempfindlich. Bevorzugte Habitate sind abwechslungsreiche Mosaiklandschaften mit ei-
nem ausgeglichenen Verhältnis von Offenland und Wald. Horste werden in Altholzbeständen von 
Wäldern und Feldgehölzen angelegt. Die Hauptnahrung des Mäusebussards besteht aus Feld-
mäusen. 
Nachweise 
Die Art ist in der gesamten Region als häufiger Brutvogel einzustufen und besiedelt den Soon-
wald flächendeckend, jedoch mit zunehmender Dichte in den Randbereichen und geringeren 
Vorkommen in den Zentren der großen Waldbereiche (3). Die Art ist für das Plangebiet sicher als 
Teilsiedler, möglicherweise auch als Brutvogel zu erwarten. Im näheren Umfeld der geplanten 
Anlagen sind keine für die Horstanlage geeigneten Baumbestände vorhanden. 

Wanderfalke  (Falco peregrinus) 

RL RP: 
RL BRD: 

1 (vom Aussterben bedroht) 
3 (gefährdet) 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Nach der fast vollständigen Ausrottung der Art Mitte des 20. Jahrhunderts in Deutschland haben 
sich aufgrund intensiver Schutzmaßnahmen die Bestände ab den 80er Jahren wieder deutlich 
erholt. Der Wanderfalke besiedelt als Brutplatz insbesondere Felswände. Vor allem im norddeut-
schen Raum werden auch Bäume als Horstplätze genutzt. In jüngster Zeit werden auch vermehrt 
Bruten an höheren Gebäuden beobachtet. Der Wanderfalke ernährt sich fast ausschließlich von 
Vögeln, unter denen insbesondere Tauben zur bevorzugten Beute gehören. Bevorzugte Jagdha-
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bitate befinden sich, abhängig vom Nahrungsangebot, in offenen bis halboffenen Bereichen. 
Nachweise 
Vom Wanderfalken liegen sporadische Beobachtungen aus dem Raum Seibersbach (2) sowie 
von der dort befindlichen Brücke der BAB 61 vor (4). An der Brücke sind Falkenkästen aufge-
hängt, die von der Art genutzt werden (Schäfer, mündl. Mitt.). Ein Brutnachweis an dieser Stelle 
liegt bis dato indes nicht vor. Das Auftreten der Art im Plangebiet ist zwar wahrscheinlich, eine 
regelmäßige Nutzung als Jagdhabitat ist allerdings aufgrund der vorhandenen Strukturen nicht 
zu erwarten. Geeignete Brutplätze befinden sich nicht in der Nähe der geplanten Anlagen. 

Hohltaube   (Columba oenas) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Die Hohltaube bewohnt vor allem Laub- und Mischwälder, Parkanlagen und größere Gehölze mit 
kleinen, nicht zu dichten Altholzbeständen. In geschlossenen Wäldern werden die Randzonen 
bevorzugt. Als Höhlenbrüter ist die Art eng an das Vorhandensein von alten Schwarzspechthöh-
len und somit insbesondere an Buchen-Althölzer gebunden. Die Hohltaube ist daher durch den 
waldwirtschaftlich bedingten Rückgang alter, ausgereifter Laubwaldbestände gefährdet. 
Nachweise 
Die Art ist im Sonnwald als verbreitete, jedoch recht seltene Art einzustufen. Viele Bereiche sind 
aufgrund der Dominanz von Fichtenbeständen und dem Fehlen geeigneter Bruthabitate (Bu-
chenalthölzer) von der Art nur sehr dünn besiedelt. Dies trifft auch auf den Bereich bis 500 m um 
die geplanten Anlagen herum zu. Ein Brutvorkommen wird in diesem Radius nicht erwartet. Nah-
rungsgäste können im Gebiet auftreten. 

Turteltaube  (Streptopelia turtur) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Die Turteltaube bewohnt vornehmlich Feldgehölze und Waldränder in halboffenen Landschaften. 
Die Art kommt jedoch auch in Waldgebieten vor, wobei dort Habitate an Bestandsinnengrenzen, 
Windbrüchen, Schlagfluren u.s.w. besiedelt werden. Die offeneren Flächen stellen dabei gute 
Nahrungsquellen dar. 
Nachweise 
Die Art ist im gesamten Soonwaldgebiet regelmäßig und stellenweise recht häufig anzutreffen. 
Auch in höher gelegenen Waldbereichen ist die Art zu beobachten, sofern weitgehend offene 
Flächen wie z.B. Windbrüche vorhanden sind. Es ist davon auszugehen, dass die Art auch an 
verschiedenen Stellen des Plangebietes als Brutvogel vorkommt. 

Waldkauz  (Strix aluco) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Waldkäuze besiedeln vor allem laub- und altholzreiche Waldbestände. Sie sind allerdings auch 
in Feldgehölzen, Parkanlagen, Friedhöfen u.s.w. anzutreffen. Die Art brütet im Wald fast aus-
schließlich in Baumhöhlen, nur in Ausnahmefällen werden alte Greifvogel- oder Krähenhorste als 
Brutplatz genutzt. Höhlenreiche Altholzbestände spielen daher für den Waldkauz eine wesentli-
che Rolle bei der Besiedlung eines Gebietes. 
Nachweise 
Die Art ist im Soonwald flächendeckend verbreitet (3). Potenzielle Höhlenbäume sind im Umfeld 
bis 500 m um die geplanten Anlagenstandorte nicht vorhanden. Vermutlich wird der Waldkauz im 
näheren Bereich um die geplanten Standorte lediglich als Nahrungsgast auftreten. 

Grünspecht   (Picus viridis) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Lichte Wälder, Feldgehölze, Streuobstbestände, Parks und Friedhöfe sind die bevorzugten Brut-
habitate des Grünspechts. Die Art ernährt sich überwiegend von Ameisen und zeigt daher eine 
Vorliebe für wärmere und trockenere Standortbedingungen. Aufgrund der Veränderung bzw. Zer-
störung geeigneter Biotope, z.B. durch Abholzung von Feldgehölzen und Streuobstbeständen, ist 
der Grünspecht als gefährdete Art eingestuft. 
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Nachweise 
Der Grünspecht besiedelt auch in der betreffenden Region vornehmlich halboffene Biotope wie 
Streuobstbestände an Ortsrändern und ähnliches. Aufgrund des hohen Anteils offener Flächen 
am Kandrich, ist die Art –ebenso wie am Hochsteinchen (2)- auch hier als Brutvogel zu erwarten. 

Schwarzspecht   (Dryocopos martius) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Schwarzspecht brütet in großen Altholzbeständen mit dickstämmigen, glattrindigen Gehöl-
zen. Bevorzugt werden zur Anlage der Höhlen insbesondere langschäftige Buchen, seltener 
auch Kiefern. Wichtiger Bestandteil eines Schwarzspechtreviers sind aber auch alte Fichtenbe-
stände, die als Nahrungsgrundlage dienen. Der Schwarzspecht ist der wichtigste Höhlenbauer 
unserer Wälder. Alte Höhlen werden beispielsweise von Rauhfußkauz, Dohle oder Hohltaube 
genutzt, aber auch von zahlreichen anderen Tieren wie z.B. Kleinsäugern (Fledermäuse u. a.). 
Gefährdet ist die Art vor allem durch die einige jahrzehnte lang stattgefundene Verdrängung der 
Buche aus den Wirtschaftswäldern, sowie durch geringe Umtriebszeiten. 
Nachweise 
Schwarzspechte kommen im Soonwald flächendeckend vor und werden auch im Bereich des 
Plangebietes erwartet. Allerdings dürfte die Art zumindest im Umkreis von ca. 500 m um die ge-
planten Standorte lediglich als Nahrungsgast auftreten, da geeignete Höhlenbäume in diesem 
Bereich gänzlich fehlen. 

Kleinspecht  (Dendrocopos minor) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Kleinspecht besiedelt vor allem gehölzreiche Parklandschaften, Hart- und Weichholzauen, 
Alleen, Gärten, Feldgehölze und Streuobstwiesen jeweils mit altem Baumbestand. Bevorzugt 
werden Bestände mit Weichhölzern (Pappeln, Weiden) oder morschen Eichen. Gefährdet ist die 
Art insbesondere durch Beseitigung kleinerer Gehölzbestände (z.B. Bachufergehölze, kl. Feld-
gehölze, Alleen) im Zuge von Bau- oder Flurbereinigungsmaßnahmen. 
Nachweise 
Der Kleinspecht kommt in geeigneten Habitaten des Soonwalds verbreitet vor. Nachweise liegen 
aus allen Bereichen, wenn auch in geringer Dichte, vor (3,4). Die vorhandenen Gehölzstrukturen 
auf dem Kandrich sind in den mit Laubgehölzen bestandenen Bereichen sowie an den inneren 
Waldrändern an Schlagfluren und Windbrüchen für die Art geeignet. Von einem Brutvorkommen 
des Kleinspechtes im Plangebiet kann deshalb ausgegangen werden. 

Bewertung - Brutvögel 
Wie die Auswertung der vorhandenen Daten zeigt, kann am Kandrich bzw. im Plangebiet 
aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen mit dem Auftreten einiger gefährdeter bzw. 
geschützter Brutvogelarten gerechnet werden. Dabei handelt es sich gemäß der struktu-
rellen Ausstattung des Raumes überwiegend um Waldarten und einige Arten, die auch 
halboffene Bereiche bevorzugen. Eine besondere oder herausragende Bedeutung des 
Plangebietes für die Avifauna kann indes nicht festgestellt werden. Die vorkommenden, 
bemerkenswerten Arten sind im Gebiet des Soonwalds überwiegend weit verbreitet. Be-
sondere Biotopstrukturen sind mit Ausnahme des bereits für Windenergieanlagen genutz-
ten, alten Militärgeländes nicht vorhanden. Die strukturelle Beschaffenheit des Plangebie-
tes ist im Vergleich zu den übrigen Flächen des Soonwaldes als durchschnittlich zu be-
zeichnen. 

Zugvögel 
Die Einschätzung zum Zugvogelaufkommen am Kandrich wird im Wesentlichen auf der 
Grundlage der auf dem Hochsteinchen durchgeführten Zugvogelzählung (2) vorgenom-
men. Aufgrund der räumlichen Nähe (3 km) und der nahezu identischen Situation hinsich-
tlich der Höhenlage und des Reliefs (Kuppenlage auf einem in Zugrichtung ausgerichte-
ten, bewaldeten Höhenzuges) können die dort erhaltenen Ergebnisse sehr gut auf den 
Standort Kandrich übertragen werden. Darüber hinaus liegen Erkenntnisse zum Vogelzug 
aus diversen systematischen Zugvogelzählungen (z.B. BLG 2005a, 2005b) und spezielle 
Beobachtungen zum Kranichzug aus der Region vor (Grunwald mündl. Mitteilung) vor. Ei-
ne ausführlichere Darstellung der Ergebnisse zum Vogelzug kann Kapitel 3.2.2 entnom-
men werden. 
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Die Erkenntnisse aus den Zählungen können aus den o.g. Gründen uneingeschränkt 
auch auf den Kandrich bezogen werden. Die exponierten Höhenkuppen in der Region 
werden bei den im Herbst oft vorherrschenden Gegenwinden aus westlichen oder –wie im 
Untersuchungsjahr 2006- südlichen Richtungen weitestgehend gemieden. Lediglich an 
sehr windarmen Tagen sowie bei Rückenwinden aus östlichen Richtungen ziehen die Vö-
gel hoch bzw. unabhängig vom Relief und überfliegen dabei auch entsprechende, expo-
nierte Höhenrücken bzw. Kuppen. 

Bewertung - Zugvögel 
Die Höhenkuppen des Soonwaldes werden, wie die Ergebnisse aus der Herbstzählung 
am Hochsteinchen zeigen (2), offensichtlich bei den meisten Wettersituationen, insbe-
sondere bei herbstlichen Gegenwinden aus südlichen bis westlichen Richtungen, weitge-
hend umflogen. In diesen Situationen ziehen die Vögel vornehmlich in windärmeren, tiefe-
ren Lagen oder auch -je nach Windrichtung- an den Bergflanken des Soonwaldhöhenzu-
ges. Bei sehr windarmen Verhältnissen konnten etwa durchschnittliche Zugzahlen ermit-
telt werden, wobei auch die Kuppenlagen überflogen wurden. Hinsichtlich des Kranich-
zugs konnten bei den Zählungen im Herbst 2006 (2) die langjährigen Erkenntnisse aus 
der Region bestätigt werden, dass der Hauptdurchzugskorridor der Art südlich des Soon-
waldes im Bereich der Unteren Nahe verläuft. Je nach Windsituation sind allerdings auch 
über dem betreffenden Höhenkamm zahlreiche Kraniche zu beobachten (Grunwald, 
mündl. Mitteilung). 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass in den Höhenlagen des Soonwaldes Vogelzug 
stattfindet. Eine besondere Bedeutung als Durchzugskorridor besitzen die Kuppen des 
Höhenzuges nicht, was insbesondere auf den oft kräftigen Wind in den exponierten Hö-
henlagen zurückzuführen ist. Lokale oder gar regionale Zugverdichtungsbereiche sind 
nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vorhanden bzw. nicht zu erwarten. 

Boden 

Die vorherrschende Bodenart im Untersuchungsgebiet ist sandiger und schluffiger bis to-
niger oder auch steinig-grusiger Lehm. 

Wasser 

Fließgewässer bestehen im Untersuchungsgebiet nicht. Nordwestlich der Konversionsflä-
che auf dem Kandrich besteht ein kleiner, verlandender Tümpel.  

Der nördliche Teil des Untersuchungsgebietes mit Teilen der Konversionsfläche sowie die 
westlich und nördlich angrenzenden Bereiche befinden sich in der Trinkwasserschutzzone 
III. An den Untersuchungsraum nördlich, außerhalb der Grenze der VG Stromberg 
schließt sich die Trinkwasserschutzzone II an. 

Klima / Luft 

Die durchschnittliche Jahrestemperatur der Station Bad Kreuznach liegt bei 9,5 ° C. In 
den Hochlagen der Mittelgebirge wie Hunsrück liegt die Jahresmitteltemperatur um 1-2 °C 
niedriger. Der mittlere Jahresniederschlag der Station beträgt 511,7 mm (AGRARMETE-
OROLOGIE RHEINLANDPFALZ, o.J.). Die Anzahl der Eistage (Maximaltemperatur < 0 Grad C) 
im langjährigen Mittel liegt bei 16 im Jahr (Wetterstation Bad Kreuznach). Die Hauptwind-
richtung innerhalb des Gebietes ist West-Südwest. Die relative Häufigkeit der Winde aus 
den drei Richtungen West, West-Südwest und Süd-Südwest betragen zusammen ca. 
45% (ENVECO 2005). 

Die Fläche 1 besitzt aufgrund der überwiegend vorhandenen Waldflächen eine Frischluft-
produktionsfunktion. Das gesamte Gebiet weist eine regionalklimatische Ausgleichsfunk-
tion auf. 
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Landschaft 

Die Fläche 1 am Kandrich liegt im Naturraum „Hunsrück“ und ist Bestandteil der Natur-
raumeinheit „Soonwald“. Innerhalb der Naturraumeinheit wird diese der Untereinheit „Bin-
ger Wald“ zugeordnet. Das Untersuchungsgebiet auf der Hochfläche des Hunsrücks ist 
geprägt durch eine fast geschlossene Bewaldung. Kleinere Offenlandflächen finden sich 
verstreut in Form von Lichtungen mit Schlagfluren und Waldwiesen. Ein größerer Offen-
landbereich stellen die Konversionsfläche auf dem Kandrich sowie die Windbruchflächen 
im Südosten und Nordosten dar, die bereits Gehölzaufwuchs unterschiedlichen Alters 
aufweisen. 

Die höchsten Erhebungen innerhalb der Fläche 1 bilden der Kandrich im Nordwesten mit 
630 m, der Ohligs-Berg im äußersten Norden mit 609 m sowie der Rosskopf im Süden 
mit 589 m. Von diesen Erhebungen fällt das Gelände steil ab zum engen Guldenbachtal 
südwestlich der Fläche 1.  

Abbildung 5: Vorbelastung des Landschaftsbildes aus  Richtung Dichtelbach 

Wie in Abbildung 5 ersichtlich, ist aufgrund der bereits bestehenden Windenergieanlagen 
(100 m und 149 m) und des Funkmastes auf der weithin einsehbaren Kuppe des Kand-
richs eine erhebliche Vorbelastung des Landschaftsbildes gegeben.  

Betrachtet man die Vorbelastung des Landschaftsbildes durch die bestehenden drei 
Windenergieanlagen, so beträgt der Flächenanteil ca. 10,7 % innerhalb einer Fläche von 
ca. 15 km x 15 km (siehe Karte 1.2). Eine weitere Vorbelastung stellt die 38 kV Hoch-
spannungsleitung im Osten und die BAB A 61 im Westen dar.  

Lokale, flächenhafte Vorbelastungen stellen mehrere Steinbrüche dar, die sich innerhalb 
des Gebietes der VG Stromberg befinden (Schäfer Kalk, Gollenfels, Hundsfels, Linden-
kopf). Eine linienhafte Vorbelastung ergibt sich aus der BAB A 61, die im Osten den Na-
turpark begrenzt. 

Kultur- und sonstige Sachgüter  

In der Fläche 1 sowie in deren unmittelbarem Umfeld sind keine Bau- und Bodendenkmä-
ler bekannt. Innerhalb des Untersuchungsgebietes befinden sich keine sonstigen Sachgü-
ter. 
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Wechselwirkungen 

Die Ausweisung auf regionaler Ebene als Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene 
Freizeit und Erholung/ Landschaftsbild verdeutlicht die Bedeutung des Großraums hin-
sichtlich Freizeit und Erholung. Diese Wertigkeit ist aufgrund der punktuellen, erheblichen 
Vorbelastung durch die drei bestehenden Windenergieanlagen und den Funkmast am 
Kandrich herabgesetzt. 

Das Umfeld im Bereich der bestehenden 3 Anlagen ist hinsichtlich Schallimmissionen und 
Schattenwurf vorbelastet. Davon betroffen sind die ehemalige Konversionsfläche sowie 
die angrenzenden geringwertigen, monostrukturierten Nadelholzreinbestände. 

Die durch Windbruch entstandenen Bereiche bilden innerhalb der geschlossenen, über-
wiegend aus monostrukturierten Nadelholzreinbeständen geprägten Waldflächen wertvol-
lere Biotopstrukturen. Die Bedeutung zeigt sich unter anderem in dem Vorkommen von 
acht Fledermausarten, deren Nachweise sich auf Waldwege und strukturnahe Offenbe-
reiche (z. B. Waldränder) konzentrieren. 

Hinsichtlich des Klimas fungieren die Waldbestände als Frischluftproduktionsflächen. 

Biologische Vielfalt 

Die Biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, umfasst neben der Vielfalt der Arten 
auch die genetische und ökosystemare Vielfalt. Mit dem Schutz und der Erhaltung der 
Biodiversität wird gleichzeitig das Überlebensprinzip der Natur gesichert. Durch eine gro-
ße Vielfalt der Arten und Lebensgemeinschaften ist es der Natur möglich, sich an wan-
delnde Umweltbedingungen anzupassen. 

Wie bereits in Kapitel 3.1.2 beschrieben, ist innerhalb der Nadelholzreinbestände eine ge-
ringe Artenvielfalt zu dokumentieren. Anders sieht es auf den durch Fledermäuse genutz-
ten Waldwegen, auf den ehemaligen Windbruchflächen und den angrenzenden Wald-
randbereichen aus. Hier konnten acht Fledermausarten erfasst werden, die nach Roter 
Liste Rheinland-Pfalz geschützt sind und im Anhang IV der FFH-Richtline geführt werden. 
Diese Arten gehören gemäß § 10 (2) BNatSchG zu den streng geschützten Tierarten.  

Wie die Auswertung der vorhandenen Daten zu den Brut- und Zugvögeln zeigt, kann in 
der Fläche 1 aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen mit dem Auftreten einiger ge-
fährdeter bzw. geschützter Brutvogelarten wie z.B. Habicht, Sperber und Waldkauz ge-
rechnet werden. Dabei handelt es sich gemäß der strukturellen Ausstattung des Raumes 
überwiegend um Waldarten und einige Arten, die auch halboffene Bereiche bevorzugen. 
Die vorkommenden, bemerkenswerten Arten sind im Gebiet des Soonwalds überwiegend 
weit verbreitet. Eine besondere Bedeutung als Durchzugskorridor besitzen die Kuppen 
des Höhenzuges jedoch nicht, was insbesondere auf den oft kräftigen Wind in den expo-
nierten Höhenlagen zurückzuführen ist. Lokale oder gar regionale Zugverdichtungsberei-
che sind nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vorhanden bzw. nicht zu erwarten. 

3.1.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta ndes bei Durchführung der Pla-
nung 

Unter Zugrundelegung der in Abbildung 6 dargestellten, möglichen Anlagenkonfiguration 
werden im folgenden Kapitel die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt ermittelt, beschrieben und bewertet. Basis für die mögliche Anlagenkonfiguration 
bilden die in Kapitel 2.2 aufgeführten Kriterien. 
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Abbildung 6: Mögliche Anlagenkonfiguration in Fläch e 1 (Bestand: WEA K1-3; Pla-
nung: WEA K4, WEA K5) 

Menschen 

Aufgrund der großen Entfernung der geplanten zwei Anlagenstandorte zur nächstgelege-
nen Wohnnutzung lassen sich hinsichtlich der auf den Betrieb der Anlagen zurückzufüh-
renden Immissionen durch Schall und Schattenwurf keine erheblichen Auswirkungen ab-
leiten (siehe Karte 1.2). Der Abstand zum nächstgelegenen Siedlungsgebiet in Dichtel-
bach beträgt ca. 2,1 km und zur Einzelhauswohnnutzung an der Emmerichshütte ca. 
1,2 km. In Bezug auf Erholungsfunktion sind die Beeinträchtigungen aufgrund der Vorbe-
lastung als nicht erheblich zu bewerten, da die zwei geplanten Anlagen in direkter Nähe 
zu den bereits bestehenden drei Windenergieanlagen angeordnet werden.  

Förster berichteten im Rahmen einer Ortsbegehung von einer hohen Frequentierung der 
Anlagenstandorte durch interessierte Wanderer, die die Anlagen gezielt aufsuchen. 

Tiere und Pflanzen 

Durch die Errichtung der Anlage WEA K4 werden geringwertige Biotopstrukturen einer 
Waldwiese sowie angrenzende monostrukturierte Fichten- bzw. Douglasienbestände in 
einem Umfang von ca. 1.800 m² in Anspruch genommen. Für Anlagenstandort, Arbeits-
bereich und Kranaufstellung werden zur Errichtung der Anlage WEA 5 ebenfalls ca. 
1.800 m² geringwertige Biotopstrukturen einer grasreichen Schlagflur und angrenzende 
Fichtenbestände beansprucht. 

Die Zuwegung von der K 35 ist über die asphaltierte Zufahrt zum Kandrich gewährleistet, 
von der der Standort WEA K5 direkt angebunden werden kann. Zur Anbindung der Anla-
ge WEA K4 ist der davon abzweigende, gut ausgebaute Nebenforstweg zu verbreitern, 
die Flächenbeanspruchung geringwertiger Wegerandstrukturen umfasst ca. 300 m². Nach 
Abschluss der Arbeiten werden ca. 800 m² der Arbeitsbereiche zurückgebaut. 
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Die Waldinanspruchnahme innerhalb des Vorranggebietes Wald ist kleinflächig und au-
ßerhalb von Schutzwäldern entsprechend Landeswaldgesetz. Der sich aus der Anlagen-
gesamthöhe und dem Rotordurchmesser ergebende Abstand von ca. 60-70 m zu den 
Baumkronen, schließt eine Beeinträchtigung der angrenzenden Waldbestände durch die 
Anlagen aus. Die als Ziel im RROP formulierte Erhaltung der Waldfunktionen ist ebenso 
gewährleistet wie die wirtschaftliche Nutzbarkeit. Eine Vereinbarkeit der zwei Anlagenpla-
nungen mit den Zielen des Vorranggebietes Wald ist möglich. 

Fledermäuse 
Quartierverluste sind an den geplanten zwei Standorten auszuschließen, da keine Quar-
tiere in den Bereichen nachgewiesen wurden und die Standorte in Bereichen geringwerti-
ger Fichtenforste geplant sind. Eine Beeinträchtigung durch den Verlust wertvoller Jagd-
habitate ist ebenfalls nicht gegeben, da keine Jagdaktivität von Myotis-Fledermäusen und 
Zwergfledermäusen im Bereich der geplanten Standorte festgestellt werden konnte. Die 
zu erwartenden anlagebedingten Lebensraumverluste sind, aufgrund ihrer Kleinflächigkeit 
in Bezug zu dem großen Gesamtlebensraum der Umgebung, als ausgleichbar einzustu-
fen. 

Eine Gefährdung durch Kollision mit den Rotoren oder durch Barrierewirkung ist bei den 
Myotis-Arten nach bisherigen Erkenntnissen als gering einzustufen. Die Unbedenklichkeit 
der geplanten Anlagenstandorte wird durch die Ergebnisse der Erfassungen in 2006 ge-
stützt, da die Fledermausaktivität in den Nadelholz-Beständen nördlich und nordwestlich 
der existierenden Windenergieanlagen (WEA K1 – WEA K3) im Vergleich zum übrigen 
Untersuchungsgebiet vergleichsweise gering ist.  

Die Nabenhöhen der drei bestehen Anlagen (65 m, 67 m, 113 m) sind deutlich geringer 
als die der geplanten Anlagen. Die Rotoren der derzeitigen Anlagen bewegen sich im Ak-
tivitätsbereich der Fledermäuse, d.h. auf der Höhe der Baumkronen und dem darüber be-
findlichen Luftraum. Trotz vorhandener Fledermausaktivität in unmittelbarer Nähe der be-
stehenden drei Windenergieanlagen (siehe Abbildung 4) war während der Untersuchung 
keine Problematik zwischen den bestehenden Anlagen und den Fledermäusen erkenn-
bar. Für das Jahr 2002 existieren zwei Schlagopfernachweise für die zu dem Zeitpunkt 
bestehenden zwei niedrigen Windenergieanlagen. Kollisionsopfer konnten in 2006 nicht 
nachgewiesen werden. Aufgrund der oben genannten Erkenntnisse und des großen Ab-
stands von ca. 60-70 m zwischen Baumkronen und Rotorspitze sowie den hohen Wind-
geschwindigkeiten von > 6,5 m/s in 80 m Höhe im Bereich der Kuppenlage ist die Kollisi-
onsgefahr auch für hochfliegende Arten als gering zu bewerten. 

Insgesamt lassen sich die Auswirkungen auf die acht streng geschützten Fledermausar-
ten innerhalb der Fläche 1 aufgrund der Lebensraumansprüche, des Jagdverhaltens und 
den geringeren Fledermausaktivitäten in den monostrukturierten, dichten Fichtenwaldbe-
ständen der geplanten Standorte als nicht erheblich bezeichnen. 

Brutvögel 
Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind im Plangebiet keine Arten zu erwarten, die als 
besonders empfindlich gegenüber Windenergieanlagen gelten. Im Wesentlichen zeichnet 
sich das Gebiet durch eine typische Avifauna des Soonwaldes aus, die hinsichtlich der 
bemerkenswerten Arten vor allem durch Spechte, Hohl- und Turteltaube sowie durch ei-
nige nicht seltene Greifvogelarten (Mäusebussard, Sperber, Habicht) geprägt ist. Beson-
ders zu berücksichtigende Arten wie Rotmilan oder Wespenbussard kommen auch im 
Umkreis von bis zu 2 km nach den vorliegenden Daten nicht vor. 

Eine Bedeutung des Plangebietes für die nach der Studie von ISSELBÄCHER & 
ISSELBÄCHER (2001) in Rheinland-Pfalz besonders zu beachtenden Brutvogelarten 
(Schwarzstorch, Graureiher, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe, Haselhuhn, Wiede-
hopf, Raubwürger und Rotkopfwürger) besteht nach den vorliegenden Daten und Kenn-
tnis der regionalen und lokalen Avifauna nicht. Für den Schwarzstorch bestand vor eini-
gen Jahren Brutverdacht im Bereich der Glashütter Wiesen (etwa 10 km entfernt). Dieses 
Vorkommen konnte allerdings nie bestätigt werden. Eine Besiedlung dieses Bereiches ist 
allerdings auch nicht ausgeschlossen. Aufgrund der Entfernung zu dem hier beplanten 
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Bereich sowie der für den Schwarzstorch ungeeigneten Strukturen auf dem Kandrich ist 
eine potenzielle Störung der Art nicht zu erwarten. Vorkommen des Haselhuhns sind im 
Soonwald nicht ausgeschlossen. Jedoch fehlen aufgrund der schweren Erfassbarkeit der 
Art entsprechende Datengrundlagen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse zur Habitatp-
räferenz des Haselhuhns ist allerdings davon auszugehen, das sich die Hauptvorkommen 
der Art an den niederwaldartigen Hängen und in den Seitentälern Richtung Rhein befin-
den und nicht auf den Kuppen. Eine Beeinträchtigung bedeutender Haselhuhn-Habitate 
ist demnach nicht zu prognostizieren. 

Im Umkreis von mindestens 500 m um die geplanten Anlagen befinden sich keine Laub-
holz-Altbestände, die zur Anlage von Spechthöhlen, insbesondere für den Schwarzspecht, 
geeignet wären (siehe Karte 1.2, Abb. 3). Der Schwarzspecht selbst sowie die Arten die 
als Höhlennachfolger auftreten oder allgemein auf größere Baumhöhlen angewiesen sind 
wie Hohltaube, Grauspecht, Waldkauz und Rauhfußkauz finden in diesem Bereich keine 
geeigneten Brutplätze. Aufgrund des Fehlens alter Laubholzbestände sind im Nahbereich 
der Anlagen bis 500 m Abstand auch keine besonders geeigneten Horstbäume für Mäu-
sebussard, Rotmilan oder Wespenbussard vorhanden. 

Insgesamt ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna somit als gering zu be-
zeichnen, da größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schüt-
zenswerten Arten nicht zu erwarten sind. Dies betrifft auch die drei bereits vorhandenen 
Windenergieanlagen (WEA K1 – WEA K3). Die Erweiterung des Windenergieanlagenbe-
standes auf dem Kandrich um zwei Anlagen an den vorgesehenen Standorten (WEA K4, 
WEA K5) ist somit aus Sicht der Brutvögel als vertretbar einzustufen. 

Zugvögel 
Lokale oder regionale Zugverdichtungsbereiche des Kleinvogelzuges liegen am Kandrich 
nicht vor. Der Durchzug an diesem exponierten Kuppenbereich ist nach den o.g. Erkenn-
tnissen als unterdurchschnittlich zu bewerten (siehe Kapitel 3.1.2). Gleiches gilt tendenzi-
ell auch hinsichtlich des Kranichzuges. Aufgrund der windabhängigen Variabilität des 
Durchzugs dieser Art ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass bei bestimmten Bedingun-
gen auch die Kuppenlagen des Soonwaldes in größerem Umfang überflogen werden. 

Hinsichtlich der Positionierung der neuen Anlagen ist festzustellen, dass diese etwa in 
Hauptzugrichtung vor bzw. hinter den bereits bestehenden Anlagen stehen. Eine Verbrei-
terung der Barrierewirkung findet kaum statt. Die zu prognostizierenden Auswirkungen auf 
den Vogelzug sind demnach insgesamt als gering zu bewerten. Erhebliche Mehrbelas-
tungen des Vogelzuges durch die Erweiterung des Standortes an den vorgesehenen Stel-
len sind ausgeschlossen.  

FFH-Gebiet „Binger Wald“  
Das FFH-Gebiet „Binger Wald“ befindet sich in einer Entfernung von ca. 2 km zu den ge-
planten Anlagenstandorten. Die für dieses Gebiet relevanten Arten des Anhangs II der 
Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie) sind Gelbbauchunke (Bombina variegata), Kamm-
molch (Triturus cristatus), Hirschkäfer (Lucanus cervus), Spanische Flagge (Callimorpha 
quadripunctaria), Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini) und das Große Mausohr (Myo-
tis myotis). Eine Gefährdung von Gelbbauchunke, Kammmolch, Hirschkäfer und Spani-
scher Flagge kann aufgrund der Entfernung zum FFH-Gebiet ausgeschlossen werden.  

Aus verschiedenen Untersuchungen geht hervor, dass der Betrieb von Windenergieanla-
gen auf die stark strukturgebundenen und weniger im freien Luftraum jagenden Arten der 
Gattung Myotis ein geringes Konfliktpotenzial birgt. Eine Gefährdung außerhalb des FFH-
Gebietes durch Kollision mit den Rotoren oder durch Barrierewirkung ist bei diesen bei-
den Arten nach bisherigen Erkenntnissen als gering einzustufen. Damit ist die Wahrung 
eines günstigen Erhaltungszustands der Populationen beider Arten im FFH-Gebiet „Bin-
ger Wald“ durch das Planungsvorhaben nicht gefährdet. 

Da keine maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes beansprucht werden und das 
FFH-Gebiet im Zuge der Realisierung des Vorhabens nicht tangiert wird, können erhebli-
che Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. 
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Boden 

Im Zuge der Realisierung der zwei geplanten Windenergieanlagen werden Lehmböden in 
einem Umfang von ca. 0,4 ha beansprucht. Die Vollversiegelung an den Anlagensockeln 
umfasst ca. 200 m². Für die Anlage der Kranstellplätze / Arbeitsbereiche und für den We-
geausbau sowie für die mit 1 m Oberboden überdeckten Fundamente werden zusätzlich 
ca. 3.700 m² ha teilversiegelt. Davon werden ca. 800 m² geschotterte Flächen der Ar-
beitsbereiche nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut. Auf den zukünftig überdeckten 
Fundamenten und auf den durch Schotter teilversiegelten Flächen bleiben die Funktionen 
des Bodens in eingeschränktem Umfang gewahrt.  

Wasser 

Aufgrund der vergleichsweise kleinflächigen Vollversiegelung im Bereich des Anlagenso-
ckels und der nach wie vor randseitig der Anlagen, Fundamente und Wege gewährleiste-
ten Versickerung haben die zwei geplanten Windenergieanlagen keine erheblichen Aus-
wirkungen auf den Oberflächenabfluss. Durch das geplante Vorhaben werden keine 
Oberflächengewässer in Anspruch genommen. Die geplanten Anlagenstandorte befinden 
sich im Wasserschutzgebiet Zone III. 

Durch die Konstruktion der Anlagentyps E-82 als getriebelose Anlage wurde die benötigte 
Menge an wassergefährdenden Stoffen gegenüber herkömmlichen Anlagen auf ein Mini-
mum begrenzt. Um im Störfall einen Austritt wassergefährdender Stoffe aus Anlagentei-
len zu verhindern, sind verschiedene Schutz- und Auffangvorrichtungen vorgesehen wie 
z.B. Einbau einer verzinkten Stahlwanne unterhalb des Trafos zum Auffangen des ge-
samten Trafoöls, diese ist öldicht gemäß § 19 WHG. Mit dem Ergreifen der oben genann-
ten Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass die Belange des Grundwasserschutzes 
nicht beeinträchtigt werden. 

Klima / Luft 

Die zwei möglichen Anlagenstandorte befinden sich auf bzw. an forstwirtschaftlich genutz-
ten Flächen, die im Umfeld auch nach der Realisierung der Windenergieanlagen als 
Frischluftproduktionsflächen fungieren. Durch die kleinflächige Versiegelung sind keine 
nachhaltigen Veränderungen des Kleinklimas gegeben, da die Fundamente jeweils bis 
1 m stark mit Erde überdeckt werden. Lediglich im Bereich der vollversiegelten Anlagen-
sockel geht die klimatische Funktion in einer Größenordnung von ca. 300 m² verloren. 
Beeinträchtigungen der regionalklimatisch bedeutsamen Ausgleichsfunktion können aus-
geschlossen werden. 

Mit der Errichtung von zwei Windenergieanlagen am Kandrich, können bei der Nutzung 
von leistungsstarken Anlagen ca. 20,8 Millionen kWh abgasfreien Stroms pro Jahr er-
zeugt werden, womit ca. 5.000 Haushalte, d.h. ca. 15.000 Menschen versorgt werden 
können. Der Umwelt wird dadurch ein CO2-Ausstoß von ca. 12.500 Tonnen erspart. Der 
Betrieb der zwei weiteren Windenergieanlagen ist ein positiver Beitrag zum Klimaschutz. 

Landschaft 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf 
das Schutzgut Landschaft erfolgt auf Grundlage der Landschaftsbilderfassung und -
bewertung in Kapitel 3.1.2, der Sichtbarkeitsanalyse (siehe Karte 1.2) sowie der Land-
schaftsbildvisualisierungen von den Betrachterstandorten Dichtelbach (siehe Abbil-
dung 6), Seibersbach (siehe Abbildung 8) und Dörrebach (siehe Abbildung 9).  

In der Ableitung der vorhabenbedingten Auswirkungen ist die Vorbelastung durch die be-
stehenden drei Windenergieanlagen (WEA K1 – WEA K3) berücksichtigt. Die Einsehbar-
keit der bestehenden drei Windenergieanlagen ist der Karte 1.2 zu entnehmen. 
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Nahsichtbereich 
Im Nahsichtbereich, d.h. in einem Umkreis von ca. < 2 km befinden sich keine Flächen 
mit Wohnnutzung, von denen eine Einsehbarkeit besteht. Die Flächen in diesem Umfeld 
sind weitestgehend durch Wälder bedeckt, innerhalb derer keine oder nur eine temporäre 
Einsehbarkeit besteht. Die größten zusammenhängenden Bereiche von denen die beste-
henden und geplanten Anlagen zu sehen sind, befinden sich nördlich der Standortplanun-
gen an der 380 KV Hochspannungsleitung. Es handelt sich somit um bereits stark durch 
die Überlandleitung vorbelastete Flächen ohne Wohn- oder Erholungsfunktion. 

Fernsichtbereich 
Im Fernsichtbereich, in einer Entfernung von > 2 km, sind die zwei geplanten und drei be-
stehenden Anlagen schwerpunktmäßig im Nordwesten im Bereich zwischen den Ge-
meinden Erbach und Argenthal zukünftig einsehbar. Aus südlicher Richtung können die 
Anlagen schwerpunktmäßig aus dem Bereich zwischen Dörrebach und Seibersbach so-
wie südöstlich von Daxweiler und südlich von Warmsroth eingesehen werden. Kleinteilig 
besteht eine Einsehbarkeit von den höheren Lagen im Gemeindegebiet von Stromberg. 

Von der Gemeinde Liebshausen, Benzweiler, Mörschbach, Schnorbach im Norden sind 
die geplanten zwei Anlagen nicht sichtbar. Ebenfalls besteht keine Einsehbarkeit der zwei 
geplanten Anlagen von den Gemeinden Eckenroth, Schöneberg und Spabrücken im Sü-
den. 

Der Betrachterstandort Dichtelbach für die nachfolgende Landschaftsbildvisualisierung 
liegt in dem oben genannten Schwerpunktbereich im Nordwesten der geplanten Standor-
te, in einer Entfernung von ca. 3,3 km. Von diesem Betrachterstandort sind die zwei ge-
planten Windenergieanlagen (WEA K4/ WEA K5) sowie die drei bestehenden Anlagen 
(WEA K1 – WEA K3) und ein Funkmast einsehbar (siehe Abbildung 6). 

Der Betrachterstandort Seibersbach liegt in einer Entfernung von ca. 3,6 km südlich der 
geplanten Anlagen (siehe Karte 1.2). Von diesem Betrachterstandort sind die geplanten 
und bestehenden Anlagen einsehbar (siehe nachfolgende Abbildung 8). Aus dieser Ent-
fernung sind die zwei Anlagen bis auf den Mastfuß im Mast- und Rotorbereich deutlich 
sichtbar. Die geringere Einsehbarkeit der bestehenden Anlagen WEA K1 – WEA K3 er-
gibt sich aus den geringen Gesamthöhen. 

Der Betrachterstandort Dörrebach liegt in einer Entfernung von ca. 5 km südlich der Flä-
che 1 (siehe Karte 1.2). Von diesem Betrachterstandort sind die zwei geplanten und 3 be-
stehenden Anlagen einsehbar (siehe Abbildung 9). Die bestehende Anlage WEA K3 wird 
von diesem Betrachterpunkt durch die bestehende Anlage WEA K2 fast vollständig ver-
deckt, da diese in einer Linie stehen. 

Beurteilung  
Für die im Nahsichtbereich verlaufenden Abschnitte der Rad- und Wanderwege entste-
hen unter Berücksichtigung der Vorbelastung durch die drei bestehenden Windenergiean-
lagen und den Funkmast nur geringe Beeinträchtigungen im Landschaftsbild und somit 
für die landschaftsbezogene Erholung. Von den genannten Wegen innerhalb der Waldflä-
chen ergeben sich temporäre Sichtbeziehungen zu den zwei geplanten Anlagen. Diese 
Sichtbeziehungen sind bereits durch die drei bestehenden Anlagen und den Funkturm 
vorbelastet (siehe Karte 1.2). 

Wie oben beschrieben, ist im Wesentlichen eine Einsehbarkeit der bestehenden und ge-
planten Anlagen im Fernsichtbereich gegeben. Grundsätzlich nehmen die Beeinträchti-
gungen im Landschaftsbild mit zunehmender Entfernung ab. Für den Betrachter im Fern-
sichtbereich ist eine erhebliche Vorbelastung durch die drei bestehenden Anlagen zu ver-
zeichnen, dies zeigen die Fotos in Abbildung 7, Abbildung 8 und Abbildung 9. Dieser Ein-
druck wird sich durch die zwei geplanten Anlagen geringfügig verstärken, doch eine Er-
heblichkeit kann aufgrund der räumlichen Nähe zu den bestehenden Anlagen ausge-
schlossen werden. Wie die Einsehbarkeitsanalyse in Karte 1.2 Abb. 2 zeigt, erhöht sich 
der Anteil der Flächen, von denen statt derzeit drei dann fünf Anlagen einsehbar sein 



 29

werden, von derzeit 10,7 % um ca. 1,4 % auf 12,1 % (siehe Kreisdiagramme Karte 1.2). 
Diese Angaben beziehen sich auf einen Untersuchungsraum von ca. 15 km x 15 km.  

Die Realisierung der zwei geplanten Windenergieanlagen im Bereich des Kandrichs, einer 
markanten Erhebungen des Hunsrücks, führt unter Berücksichtigung der Vorbelastung 
der bestehenden drei Windenergieanlagen zu keiner erheblichen Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes und der landschaftsbezogenen Erholung.  

Abbildung 7: Landschaftsbildvisualisierungen aus Ri chtung Dichtelbach (WEA-
Bestand: K1-K3; Planung: K4, K5) 

 
Abbildung 8: Landschaftsbildvisualisierung aus Rich tung Seibersbach (WEA-

Bestand: K1-K3; Planung: K4, K5) 
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Abbildung 9: Landschaftsbildvisualisierung aus Rich tung Dörrebach (WEA-

Bestand: K1-K3; Planung: K4, K5) 

 

Durch die Errichtung der geplanten Anlagen wird der Schutzzweck der Landesverordnung 
zum Landschaftsschutzgebiet „Rheingebiet von Bingen bis Koblenz“ hinsichtlich des 
Landschaftsbildes berührt. Aufgrund der Vorbelastung durch die bestehenden drei Wind-
energieanlagen am Kandrich und der damit nicht gegebenen erheblichen Neubelastung 
des Landschaftsbildes ist eine Vereinbarkeit mit der Lage im Landschaftsschutzgebiet 
möglich. Dies trifft auch auf das Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und 
Erholung/ Landschaftsbild zu.  

Kultur- und sonstige Sachgüter  

Im Zuge der Realisierung der zwei geplanten Windenergieanlagen innerhalb der Fläche 1 
werden keine Kultur- und sonstige Sachgüter direkt beeinträchtigt. 

Wechselwirkungen 

Maßgeblich für die Betrachtung der Wechselwirkungen ist Berücksichtigung der Vorbelas-
tung durch die drei bestehenden Windenergieanlagen. Vor allem für das Landschaftsbild 
bedeutet es, dass sich der Eindruck durch die zwei geplanten Anlagen geringfügig ver-
stärken wird, eine Erheblichkeit aufgrund der räumlichen Nähe zu den bestehenden Anla-
gen ausgeschlossen werden kann. Eine Neuzerschneidung der Landschaftskulisse erfolgt 
nicht. 

Weiterhin ist mit der Realisierung der geplanten zwei Windenergieanlagen ein Verlust von 
Schlagfluren, Nadelholzreinbeständen und einer Waldwiese gegeben, der aufgrund der 
untergeordneten Bedeutung dieser Strukturen hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes 
keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Die Auswirkungen auf die streng geschützten 
Fledermausarten lassen sich aufgrund der Lebensraumansprüche, des Jagdverhaltens 
und den geringeren Fledermausaktivitäten in den Fichtenwaldbeständen der geplanten 
Standorte als nicht erheblich bezeichnen. Die vergleichsweise kleinflächige Vollversieg-

WEA K4 WEA K1 
Funkmast 

WEA K3 
WEA K2 

WEA K5 



 31

lung von Böden führt zu einem Verlust der Funktionen für Boden, Versickerung und 
Frischluftentstehung, die als ausgleichbar zu klassifizieren sind. 

Bei der Fläche Kandrich handelt es sich um eine der windhöffigsten Lagen in Rheinland-
Pfalz, deshalb kann hier mit dem Betrieb von Windenergieanlagen eine größere CO2 Ein-
sparung und damit ein größerer Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden als an weniger 
exponierten Standorten. 

Biologische Vielfalt 

Die Fläche 1 wird bis auf die ehemalige Konversionsfläche forstwirtschaftlich genutzt. In-
nerhalb sowie im 200 m Abstand zur Fläche 1 existieren bis auf die ehemalige Konversi-
onsfläche keine gemäß § 28 LNatSchG geschützten Biotope. Bei der Konversionsfläche 
handelt es sich entsprechend der Biotopkartierung Rheinland-Pfalz (1995) um eine gene-
ralisierte Darstellung, unter Einbeziehung ungeschützter Bereiche. Innerhalb dieser Flä-
che befinden sich zwei der drei bestehenden Windenergieanlagen am Kandrich. Für die 
Fläche 1 bestehen Nachweise geschützter Pflanzen- und Tierarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 
und 11 BNatSchG wie z.B. acht Fledermausarten (siehe Kapitel 3.1.2).  

Unter Berücksichtigung der geringen Arten- und Ökosystemvielfalt der durch die zwei An-
lagenplanungen beanspruchten Biotopstrukturen sind erhebliche Auswirkungen auf die 
biologische Vielfalt nicht abzuleiten. Die Auswirkungen der in Kapitel 3.1.2 angeführten 
streng geschützten Fledermausarten lassen sich aufgrund der Lebensraumansprüche, 
des Jagdverhaltens und den geringeren Fledermausaktivitäten in den Fichtenwaldbestän-
den der geplanten Standorte als nicht erheblich bezeichnen. 

Das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna ist insgesamt als gering zu bezeich-
nen, da größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schützens-
werten Arten nicht zu erwarten sind. Erhebliche Mehrbelastungen des Vogelzuges durch 
die Erweiterung des Standortes durch zwei Anlagenplanungen an den vorgesehenen Be-
reichen sind ausgeschlossen. 

3.1.4 „Status quo – Prognose“ - Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes 
bei Nichtdurchführung der Planung 

Die derzeitige forstliche Nutzung wird auch in Zukunft erhalten bleiben, da die Flächen 
außerhalb der ehemaligen Konversionsfläche als Flächen für Wald im Flächennutzungs-
plan dargestellt sind. Die überwiegend großflächigen, monostrukturierten Nadelholzrein-
bestände weisen eine untergeordnete Bedeutung als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
auf. Die am Südwest- und Südostrand bestehenden ehemaligen Windbruchflächen, die 
bereits Gehölzaufwuchs unterschiedlichsten Alters aufweisen, werden sich wieder zu 
Waldflächen entwickeln. Die Bedeutung dieser, sich außerhalb des Untersuchungsgebie-
tes weiter fortsetzenden, temporären wertvollen Offenlandstrukturen, wird innerhalb der 
nächsten 10 Jahre aufgrund der Bestandsentwicklung für die entsprechenden Arten verlo-
ren gehen. Bei einer Mischwaldentwicklung bieten sich dort großflächige wertvolle Struk-
turen waldbewohnenden Arten. Für die Fläche 1 ist, aufgrund der Fortführung der fors-
twirtschaftlichen Nutzung und der Betreibung von Windenergieanlagen, keine wahrnehm-
bare Veränderung des gegenwärtigen Zustandes gegeben. 

Die als Sonderfläche für Windenergie im Flächennutzungsplan dargestellte Fläche am 
Kandrich wird, aufgrund der Windhöffigkeit und damit der Wirtschaftlichkeit, weiterhin zur 
Energiegewinnung durch Windenergieanlagen genutzt. 

3.1.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, Ausgl eich und Überwachung 

Vermeidung und Verringerung 
Bei der Planung des Vorhabens sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Mi-
nimierung von Beeinträchtigungen der verschiedenen Schutzgüter vorgesehen: 

·  Wahl der Standorte im Bereich ökologisch geringwertiger Biotoptypen (z.B. Aus-
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schluss von Laubwaldbeständen, Nadelaltholzbeständen und Schlagfluren) 
·  Anordnung der zwei geplanten Windenergieanlagen in der Nähe der bestehenden 

drei Anlagen und damit Bündelung von Belastungen 
·  Reduzierung der Neuversiegelung durch Planung der Standorte an vorhandenen 

Forstwegen, Nutzung der bereits versiegelten Zufahrt von Dichtelbach zum Kandrich 
und Nutzung geschotterter Hauptforstwege  

·  Reduzierung der Vollversiegelung durch Ausbau der Forstwege, Kranaufstellflächen 
und Arbeitsbereiche mit Schotter  

·  Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Integration des Transformators in 
die Anlage 

·  Anfüllen der Fundamente mit Oberboden und somit Wiederherstellung der Funktion 
des Bodens als Pflanzenstandort 

·  Minderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch farblich, grüne Abstu-
fungen im unteren Turmsegment 

·  Als getriebeloser Anlagentyp E-82 sind die Mengen an wassergefährdenden Stoffen 
gering, deren Austritt durch das Vorsehen verschiedener Schutz- und Auffangvorrich-
tungen verhindert wird, sodass die Belange des Grundwasserschutzes nicht beeint-
rächtigt werden. 

·  Verlegung des Erdkabels im Bereich von Wegeparzellen möglichst mittels Kabelpflug 
·  Durchführung von Rodungsarbeiten gemäß § 28 LNatSchG außerhalb des Zeitrau-

mes vom 01.03. bis 30.09. zur Vermeidung von Beeinträchtigungen v.a. der Avifauna 
·  Zeitnaher Baubeginn nach Abschluss der Rodungsarbeiten und damit Vermeidung 

von zwischenzeitlicher Neubesiedelung der Rodungsflächen und des Umfeldes durch 
die Avifauna, d.h. Nutzung der Vergrämungswirkungen der Rodungsarbeiten und 
Ausschluss von Zerstörungen und Beeinträchtigungen von Brutstätten 

·  Ortsbegehung eines Fachgutachters vor Durchführung der Rodungsarbeiten zur 
Vermeidung direkter Beeinträchtigungen potenzieller Fledermausquartiere durch die 
Rodung von Quartierbäumen 

·  Rückbau der geschotterten Arbeitsbereiche nach Errichtung der Anlagen  

Ausgleich 
Die abschließende Bestimmung von Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes in Natur 
und Landschaft sowie die Suche und dingliche Sicherung von Ausgleichsflächen findet in 
dem weiterführenden Genehmigungsverfahren statt. Eine überschlägige Ermittlung ergibt 
eine Flächenbeanspruchung für die zwei geplanten Anlagen von ca. 0,4 ha.  

Unter dem Aspekt des räumlich-funktionalen Ausgleichs ist für den Eingriff der Anlagen-
planungen in Waldbestände eine auf das Waldökosystem ausgerichtete Ausgleichsmaß-
nahme vorzusehen. Aus Gründen des Fledermausschutzes ist eine Aufwertung der mehr 
oder weniger südlich exponierten Fichtenbestände durch Umnutzung in Laubwald bzw. 
Schaffung von Sukzessionsflächen vorzusehen, um die Attraktivität des Gesamtlebens-
raums für Fledermäuse zu erhöhen. Diese Maßnahmen bewirken, dass weniger Tiere in 
die suboptimalen Jagdhabitate in den Fichtenbeständen in der Nähe der geplanten Anla-
gen ausweichen müssen. 

Überwachung und weiterer Untersuchungsbedarf 
Weiterer Untersuchungsbedarf besteht im nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu 
folgenden Aspekten:  

·  Schutzgut Mensch: Schall und Schatten,  
·  Schutzgut Tiere: Erfassung der Brutvögel, 
·  Schutzgut Landschaft: Landschaftsbildvisualisierungen und Sichtbarkeitsanalyse (bei 

einer Standortänderung oder einem anderen Anlagentyp) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nach Inbetriebnahme als Überwachungsmaßnahme 
die Durchführung eines Fledermausmonitorings notwendig. 

3.1.6 Zusammenfassung 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 3.1.5 beschrieb enen schutzgutbezogenen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sowie der b estehenden Vorbelastung 
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durch drei Windenergieanlagen und einen Funkmast, s ind die vorhabenbedingten 
Auswirkungen in der Fläche 1 auf die Schutzgüter al s nicht erheblich und nachhal-
tig zu bezeichnen.  

Die windhöffige Lage des Standorts ermöglicht für d en Betrieb von Windenergiean-
lagen eine größere CO 2 Einsparung und damit einen größeren Beitrag zum Kl ima-
schutz als an weniger exponierten Standorten. 

3.2 Fläche 2 – NW Seibersbach (Gemarkung Seibersbac h) 

3.2.1 Umweltschutzziele einschlägiger Fachpläne 

Nachfolgend werden kurz die festgelegten Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Fach-
pläne für die Fläche 2 dargestellt (gemäß Nr. 1d der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a 
BauGB). 

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Die Fläche 2 befindet sich im Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Er-
holung/ Landschaftsbild. Die ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete für landschaftsgebunde-
ne Freizeit und Erholung sind großräumig ausgewiesen und erstrecken sich über alle zu-
sammenhängenden Waldflächen in der Region (PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-
NAHE, 2004). 

Flächennutzungsplan 

Die Waldflächen innerhalb der Fläche 2 sind als Flächen für Wald dargestellt. Weitere 
Darstellungen bestehen für diesen Bereich im Flächennutzungsplan nicht. 

Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan sind die Waldflächen innerhalb der Fläche 2 als Flächen für Wald mit 
dem Maßnahmenschwerpunkt „Umwandlung in Laub- und Mischbestände“ dargestellt 
(L.A.U.B. 1995). Für zwei Laubholzaltbestände besteht die Einstufung als „wertvolle 
Waldbestände“ mit dem Maßnahmenziel „Erhalt und Entwicklung von Altholz“. 

Vernetztes Biotopsystem (VBS) 

Fläche 2 liegt vollständig innerhalb einer prioritären Flächen der VBS-Planung: 

·  1b "Großräumige altholzreiche Waldkomplexe des Soonwalds" 
Eine Kurzcharakterisierung dieser prioritären Fläche erfolgte in Kapitel 3.1.1 zur Fläche 1 
„Kandrich“. 

3.2.2 Bestandsaufnahme und -bewertung des derzeitig en Umweltzustands 

Menschen 

Innerhalb der Fläche 2 sowie im näheren Umfeld existieren keine Wohngebäude. Das 
nächstgelegene geschlossene Wohngebiet im Südosten ist Seibersbach, in einer Entfer-
nung von über 1 km. In ca. 2,1 km Entfernung liegt in nordwestlicher Richtung die Ort-
schaft Ellern. Der Abstand zum Einzelhof Marienborn an der L 214 südlich der Fläche 2 
beträgt ca. 1,4 km. 

Für den Menschen besitzt das Untersuchungsgebiet insbesondere eine Landschaftserho-
lungsfunktion. Dies zeigt sich auch in der Ausweisung im Regionalen Raumordnungsplan 
„Rheinhessen-Nahe“ als Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Erho-
lung/ Landschaftsbild. Innerhalb des Untersuchungsgebietes bestehen keine öffentlichen 
Verkehrswege. Hier sind Forstwirtschaftswege und Wanderwege vorhanden. Nördlich der 
Fläche 2 verläuft der europäische Fernwanderweg Nr. 3 „Atlantik-Ardennen-Böhmerwald“. 
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Ein regionaler Wanderweg führt ausgehend von der Ortschaft Seibersbach über den 
Hochfels bis zum Hochsteinchen, dem zweithöchsten Gipfel im Bereich des Soonwaldes. 
Dort befindet sich ein Aussichtsturm mit weitem Rundblick ins Umland. 

Tiere und Pflanzen 

Die Fläche 2 ist geprägt von einem geschlossenen Waldbestand, bestehend aus über-
wiegend monostrukturierten Nadelwaldbeständen. Laubwaldbestände bestehen im Süden 
sowie kleinflächig zwischen den Nadelholzbeständen. Dabei handelt es sich fast aus-
schließlich um Buchen(misch-)-wälder. Im südlichen Teil des Gebietes befinden sich grö-
ßere Schlagfluren. Ansonsten gibt es nur sehr wenige Offenlandflächen in Form von 
Waldwiesen und weiteren Schlagfluren.  

Die Fläche 2 liegt randlich im Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ sowie randlich im Na-
turpark „Soonwald-Nahe“. Die nächstgelegene, bekannte Hauptvogelzuglinie befindet sich 
ca. 5,7 km südlich der Fläche 2. 

Erfassung der Fledermäuse 2006  
Im Jahr 2006 wurde vom Büro für Landschaftsökologie und Geoinformation eine Untersu-
chung zu Fledermausvorkommen (Untersuchungsgebiet siehe Abbildung 10) durchge-
führt. Im Zeitraum zwischen Mitte April und Anfang November 2006 wurde die Fleder-
mausaktivität des Lokalbestandes sowie der ziehenden Arten erfasst. Dabei wurden im 
Wesentlichen vier Untersuchungsmethoden angewendet.  

·  Transektbegehungen (Detektor/ Sichtnachweise) 
In 22 Nächten wurden ausgewählte Transekte mit einer Länge von jeweils 200-300 m 
auf Fledermäuse hin kontrolliert (siehe Abbildung 10). Die Verteilung dieser Probeab-
schnitte wurde so gewählt, dass möglichst alle vorhandenen Biotoptypen während 
unterschiedlicher Nachtzeiten ausreichend berücksichtigt wurden. Jedes Transekt 
wurde pro Begehung für 20 Minuten mit einem Detektor begangen. Weitere Informa-
tionen zur Begehungen mit Detektoren können Kapitel 3.1.2 entnommen werden. 

·  Tagesbegehungen zur Erfassung der Flugbewegungen tagaktiver Fledermäuse 
Die Erfassung von tagziehenden bzw. tagaktiven Fledermäusen (z.B. Großer/Kleiner 
Abendsegler) wurde ganzjährig unter besonderer Berücksichtigung der Zugphasen 
im Frühjahr und Spätsommer/Herbst durchgeführt. Die Beobachtungen fanden in der 
Zeit 2-3 Stunden vor Sonnenuntergang statt.  

·  Netzfänge 
Im Untersuchungsgebiet wurde jeweils am 20.06., 03.07., 07.07. und 12.09.2006 eine 
Netzfangnacht durchgeführt (Standorte siehe Abbildung 10). Ausnahme war der 
07.07.2006, Abbruch wegen Regen nach sechs Stunden. Weitere Informationen zur 
Netzfangmethode können Kapitel 3.1.2 entnommen werden. 

·  Horchkisten 
Ergänzend zu den Transektbegehungen erfolgte eine automatische Überwachung 
von Fledermausaktivitäten durch neun Horchkisten. Die Horchkisten wurden einer-
seits an den fünf geplanten WEA-Standorten (HK-Standorte) sowie an vier weiteren 
Punkten im Gebiet, an denen Fledermäuse erwartet wurden, aufgestellt (Standorte 
siehe Abbildung 10). Außer an zwei Begehungsterminen wurden stets Horchkisten 
eingesetzt. 

Untersuchungsergebnisse Fledermäuse 

Artenspektrum 
Insgesamt wurden im Rahmen der Untersuchung 11 Fledermausarten nachgewiesen, 
darunter das Artenpaar Bartfledermäuse (Tabelle 4): Großes Mausohr, Bechstein-, Fran-
sen-, Wasser-, Breitflügel-, Zwerg-, Mückenfledermaus und Braunes Langohr sowie Gro-
ßer und Kleiner Abendsegler. Bei dem Artenpaar Große/Kleine Bartfledermaus konnte 
keine Artdifferenzierung vorgenommen werden. Bezüglich der Biotopeigenschaften im 
Untersuchungsgebiet könnten auch beide Bartfledermausarten vorkommen. Hierzu erga-
ben die Ergebnisse der Netzfänge jedoch auch keine weiterführenden Hinweise. Bei allen 
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Arten handelte es sich überwiegend um Arten, die ganzjährig im Gebiet vorkommen. 
Hierzu ist auch der Große Abendsegler zu zählen. Ziehende Fledermausarten wie z.B. die 
Rauhaut- oder Zweifarbfledermaus wurden nicht nachgewiesen. Die Rauhautfledermaus 
wird jedoch für das Gebiet erwartet. 
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Abbildung 10: Untersuchungsmethoden 

 

 

Abbildung 9: Untersuchungsmethoden 
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Darüber hinaus lagen weitere Rufsequenzen der Gattungen Myotis und Plecotus vor, die 
nicht bis zur Art determiniert werden konnten. Diese Ergebnisse werden im Rahmen der 
Bewertung nicht weiter berücksichtigt. Neben den allgemein häufigen und verbreiteten 
Fledermausarten (z.B. Großer Abendsegler und Zwergfledermaus) sowie den seltenen 
Arten (Kleiner Abendsegler und Bartfledermäuse (unbest.)) konnten mit dem Großen 
Mausohr und der Bechsteinfledermaus zwei Arten des FFH-Anhang-II (Tabelle 4) nach-
gewiesen werden. 

Tabelle 4: Nachgewiesene Fledermausarten im Untersu chungsgebiet 

Erläuterungen zu den rechtlichen Grundlagen des Fledermausschutzes: Rote Liste Deutschland und dem Saarland (RL D/RLP: 1 = vom Aussterben 
bedroht; 2 = stark gefährdet; 3 = gefährdet, G = Gefährdung anzunehmen aber Status unbekannt, da über die Bestandsentwicklung sehr wenig be-
kannt ist; V = Arten der Vorwarnliste; D = Daten defizitär, Einstufung unmöglich, k.A. = keine Angaben, II = gefährdete wandernde Art; n = derzeit 
nicht gefährdet); BArtSchV : Bundesartenschutzverordnung (a = vom Aussterben bedrohte Art gemäß Anlage 1, b = besonders geschützte Art ge-
mäß Anlage 1); FFH-Richtlinie : Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaft zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildle-
benden Tiere und Pflanzen/“FFH-RL“ (II = Anhang II-Art/Art von gemeinschaftlichem Interesse, für deren Erhaltung besondere Schutzgebietes aus-
gewiesen werden müssen, IV = Anhang IV-Art/streng zu schützende Art von gemeinschaftlichem Interesse); Berner Konvention  
(1979) = Übereinkommen über die Erhaltung der europäischen wildlebenden Pflanzen und Tiere und ihrer natürlichen Lebensräume  (II = Anhang II-
Art/streng geschützte Art; III = Anhang III-Art/geschützte Art); Bonner Konvention  (1979) =  Übereinkommen zur Erhaltung der wandernden wildle-
benden Tierarten (E = EUROBATS-Art/durch das Regionalabkommen zur Erhaltung der Fledermäuse in Europa (EUROBATS) geschützte Art). 

Räumliche Verteilung der Arten 
Auf der gesamten Fläche des Untersuchungsgebietes wurden regelmäßig Fledermäuse 
in unterschiedlicher Häufigkeit nachgewiesen. Neben den offenen Bereichen wie z.B. 
Kahlschläge, Windwurfflächen oder Weiden, auf denen bis zu fünf Arten nachgewiesen 
wurden, gelangen in den Buchen-Eichenbeständen bzw. den Buchenaltholzinseln auf 
dem Katzenkopf bis zu acht Artnachweise pro Transekt.  

Die höchste Fledermausaktivität konnte dabei zum Einen im Zentrum des Gebietes auf 
dem Katzenkopf und zum Anderen im Südosten registriert werden (siehe Abbildung 12).  

Neben der Zwergfledermaus wurde noch das Große Mausohr, die Bart- und die Fransen-
fledermaus nahezu flächendeckend nachgewiesen. Schwerpunkte dieser Arten ergaben 
sich insbesondere im Ellerner Wald, in den Buchenaltholzinseln auf dem Katzenkopf so-
wie im Süden des Gebietes im Mühlborn. Bei den Transektbegehungen konnte auch ein 
intensiver Wechsel zwischen den Laubwaldbeständen beobachtet werden, wobei insbe-
sondere auch die Fichtenbestände als Transferflugstrecken nicht gemieden wurden. Ne-
ben den vorhandenen Waldwegen nutzten die Fledermäuse auch Waldschneisen wie z.B. 
zwischen der Buchenaltholzinsel auf dem Katzenkopf und der südöstlichen geplanten 
WEA S5. Hier könnte beispielsweise eine Verbindung zwischen der Buchenaltholzinsel 
und Bereichen westlich vom Buchenborn bestehen.  

Die Bechsteinfledermaus hatte ihre Schwerpunkte vor allem auf dem Katzenkopf, im 
Mühlborn, im Quellgebiet des Seibersbachs sowie im Nordosten von Buchenborn. Bei der 
Breitflügelfledermaus konnte lediglich ein Hauptvorkommen in der Bachaue vom Seibers-
bach außerhalb der Fläche 1 ermittelt werden.  

Der Kleine Abendsegler kam nahezu flächendeckend vor. Ein eindeutiger Schwerpunkt 
seiner Jagdgebiete lag entlang der Waldränder über den Kahlschlagsflächen von Eich-

SL D
Großes Mausohr Myotis myotis 1 3 Anhang II, IV a, b Anhang II E
Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 1 3 Anhang II, IV a, b Anhang II E
Fransenfledermaus Myotis nattereri 1 3  Anhang IV a, b Anhang II E
Kleine Bartfledermaus* Myotis mystacinus 1 3  Anhang IV a, b Anhang II E
Große Bartfledermaus* Myotis brandtii k.A. 2  Anhang IV a, b Anhang II E
Wasserfledermaus Myotis daubentonii 3 n  Anhang IV a, b Anhang II E
Braunes Langohr Plecotus auritus 1 V  Anhang IV a, b Anhang II E
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 3 V  Anhang IV a, b Anhang II E
Zwergfledermaus Pipistrellus pipistrellus P n  Anhang IV a, b Anhang III E
Mückenfledermaus Pipistrellus pygmaeus k.A. k.A.  Anhang IV x2 x x
Großer Abendsegler Nyctalus noctula 2 3  Anhang IV a, b Anhang II E
Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 G  Anhang IV a, b Anhang II E

Berner 
Konvention

Bonner 
Konvention

1: Systematik nach Braun, M. & F. Dieterlen (Hrsg.) (2004): Die Säugetiere Baden Württembergs. Band 1. - Verlag Eugen Ulmer.
2: x = derzeit noch keine Einstufung erfolgt

Art 1 Rote Listen
FFH-Richtlinie BArtSchV
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Berg und Buchenborn sowie in den lichten Buchen-Eichenwaldbeständen von Katzenkopf 
und Utschen-Wald. 

Häufigkeiten und Aktivitätsdichten 
Im Zuge der bioakustischen Auswertung wurden alle Ereignisse von „Jagd“ (Final Buzz), 
„gerichteter Vorbeiflug“ (Flugstrecke) und „Suchflüge“ ausgewertet. In der effektiven Be-
gehungszeit von 100,2 Stunden konnten insgesamt 2.649 Einzelkontakte erfasst werden. 
Für das Untersuchungsgebiet ergab sich eine Aktivitätsdichte von 26,4 [K/h] (Kontakte pro 
Stunde). Die Schwankungsbreite der Daten auf den einzelnen Transekten lag zwischen 
10,6 und 46,0 [K/h]. Die Anzahl der unbestimmten Kontakte betrug n = 189 und hatte kei-
ne bedeutenden Auswirkungen auf das Gesamtergebnis. Die Abbildung 11 zeigt, dass die 
Zwergfledermaus, neben der Mückenfledermaus und dem Großen Mausohr mit Abstand 
die häufigste Fledermausart war, gefolgt von der Bart- und Bechsteinfledermaus. Im Ver-
gleich zu zahlreichen anderen Untersuchungsgebieten in Rheinland-Pfalz, kam der Kleine 
Abendsegler überdurchschnittlich häufig vor. Die Fransenfledermaus war hier im Mittel 
etwas häufiger.  

Der Große Abendsegler war zusammen mit der Wasserfledermaus die seltenste Art im 
Gebiet, wobei letztere deutlich unterrepräsentiert ist, da sie lediglich bei Transferflügen 
zwischen dem Quartier und ihren Jagdgebieten (Stillgewässer) erfasst werden konnte. 
Große Stillgewässer, die von der Wasserfledermaus bevorzugt bejagt werden, gibt es im 
Untersuchungsgebiet nicht. Allerdings stellen die über 20 kleinen Waldteiche im Gebiet 
(KEIMER mündl. Mitt.) eine interessante Nahrungsquelle dar, die auch für die Wasserfle-
dermaus geeignet sein könnte (zumindest für ein kurzweiligen Aufenthalt). Daneben bietet 
das Gebiet geeignete natürliche Quartiermöglichkeiten. 

Im Rahmen der Tagesbeobachtungen konnte lediglich eine mittlere Häufigkeit von Nycta-
lus-Arten nachgewiesen werden. Eine eindeutige Zuordnung, ob es sich dabei um den 
Großen bzw. Kleinen Abendsegler handelte, war hierbei nicht immer möglich. Der Kleine 
Abendsegler wurde jedoch deutlich häufiger verhört und beobachtet als der Große 
Abendsegler. Beobachtungen von tagaktiven Fledermäusen wurden während des gesam-
ten Untersuchungszeitraumes gemacht. Dabei ergaben sich jahreszeitlich keine eindeuti-
gen Schwerpunkte, womit auch kein Hinweis auf ein aktives Durchzugsgeschehen am 
Standort abgeleitet werden kann. Die Nachweise der Chiropterenzönose und die ermittel-
ten Schwerpunktvorkommen beziehen sich demnach im Wesentlichen auf Arten die im 
Gebiet ganzjährig anzutreffen sind. 

Abbildung 11: Häufigkeiten der einzelnen Fledermaus arten im Untersuchungsge-
biet 

 

 

Verteilung aller Kontakte (n = 2.838) auf die Arten (n = 2649, 93 %) und Nachweise aus den Gattungen Myotis und Plecotus (n = 189 7 %). 
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Abbildung 12: Fledermausnachweise 

 

Abbildung 10: Fledermausnachweise  
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Ergebnisse vom Netzfang 
Netzfänge wurden an drei unterschiedlichen Standorten durchgeführt, die sich sowohl auf 
dem Katzenkopf als auch im Zentrum des Gebietes befanden. Insgesamt wurden sechs 
Männchen, neun Weibchen und zwei diesjährige Tiere aus fünf Arten gefangen. Bei den 
weiblichen Tieren des Großen Mausohrs und der Bechsteinfledermaus waren sieben lak-
tierend, womit Wochenstuben der Bechsteinfledermaus im Gebiet sehr wahrscheinlich 
sind. Geeignete Quartiermöglichkeiten, die zudem als Wochenstubenquartier fungieren 
könnten, finden sich nahezu flächendeckend im Untersuchungsgebiet. Durch Netzfänge 
konnten keine Arten nachgewiesen werden, die nicht im Rahmen der Transektbegehun-
gen erfasst wurden. 

Ergebnisse der Horchkistenstandorte 
An insgesamt 22 Terminen wurden an verschiedenen Standorten Horchkisten (HK) auf-
gestellt. Dabei wurden 4.270 Kontakte in 300 Aufnahmestunden erfasst, wodurch sich ei-
ne Aktivitätsdichte von 14,2 [K/h] ergab. Aussagen zum Artenspektrum werden an dieser 
Stelle nicht gemacht, da mit der eingesetzten Methode lediglich die Aktivitätsdichte ermit-
telt werden sollte. Dies bedeutet, dass Informationen über die Fledermausaktivitäten an 
den HK-Standorten vorliegen, die zeitgleich zu den Transektbegehungen stattgefunden 
haben. Die HK-Ergebnisse sind generell ergänzend zu den Ergebnissen der Transektbe-
gehungen zu sehen und sollen ggf. dort gewonnene Ergebnisse bestätigen bzw. zu neuen 
Erkenntnissen führen. Die Ergebnisse belegen eine überdurchschnittliche Aktivität im Um-
feld der geplanten WEA S4. 

Im Ellerner Wald (HK6) und östlich vom Eich-Berg wurde eine vergleichsweise hohe Akti-
vität ermittelt und an den übrigen HK-Standorten eine mittlere Aktivitätsdichte. Die einzel-
nen HK-Ergebnisse unterscheiden sich somit deutlich voneinander und zeigen, dass eini-
ge Bereiche hinsichtlich der Fledermausaktivität differenziert betrachtet werden müssen. 

Die hohe Aktivitätsdichte nördlich der geplanten WEA S4 ist nicht auf ein Einzelereignis 
zurückzuführen, sondern es handelte sich um eine regelmäßig festgestellte hohe Fleder-
mausaktivität. Durch die Detektorerfassungen konnten die Ergebnisse der Horch-
kistenstandorte weitgehend bestätigt werden. 

Quartierfunde 
Eine intensive Quartiersuche wurde im Rahmen der Untersuchung nicht durchgeführt. Bei 
allen Quartiernachweisen handelt es sich daher mehr oder weniger um Zufallsfunde. In-
sgesamt fand der Gutachter zwölf Quartiere und in einigen Fällen konnten auch die zuge-
hörigen Arten determiniert werden. In einer Buchenaltholzinsel auf dem Katzenkopf wur-
den beispielsweise Quartiere von der Bechsteinfledermaus und des Großen Mausohrs 
entdeckt. In einigen Buchen-Eichenbeständen gelangen Nachweise von Bechstein- und 
Zwergfledermausquartieren und im Ellerner Wald bzw. im Buchenborn konnten auch 
Quartiere vom Kleinen Abendsegler nachgewiesen werden. 

Der großflächige und geschlossene Waldbestand im Untersuchungsgebiet bietet zahlrei-
che geeignete Quartiermöglichkeiten. Stellenweise haben die Quartiere auch gewisse 
Qualitäten, sodass sie als Winterquartiere von z.B. Bechsteinfledermäusen und Kleinen 
Abendseglern genutzt werden können. Das Quartierangebot im Gebiet unterliegt aller-
dings einer starken Dynamik die in erster Linie auf den intensiven Holzeinschlag zurück-
zuführen ist. 

Bewertung 

Artenzahl 
Die jeweilige Artenzahl, die in einem Gebiet festgestellt wird, spiegelt nicht zuletzt auch 
die Biotopvielfalt wieder, die von den verschiedenen Arten genutzt werden kann. Dem-
nach ist in struktur-, wald- und gewässerreichen Gebieten mit deutlich mehr Arten zu 
rechnen als in monotonen, strukturarmen Offenlandbereichen. Diese Biotope können je-
doch für bestimmte Arten zu verschiedenen Jahreszeiten z.B. die Bedeutung von Durch-
zugsräumen besitzen, in denen Zwischenquartiere besetzt werden. 
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Im Untersuchungsgebiet wurden 11 Fledermausarten, darunter das Große Mausohr und 
die Bechsteinfledermaus als FFH-Anhang-II-Art inklusive dem Artenpaar Bartfledermäuse 
(unbest.) festgestellt. 

Aufgrund der hier nachgewiesenen 11 Fledermausarten besitzt das Untersuchungsgebiet 
eine regionale Bedeutung als Fledermauslebensraum. Der nicht näher determinierte An-
teil unbestimmter Rufsequenzen von etwa 7 % hat keinen bedeutenden Einfluss auf das 
Gesamtergebnis und liegt im Durchschnitt vergleichbarer Untersuchungen. 

Allgemeine Fledermausaktivität 
Zur Bewertung der Aktivitätsdichte werden die Ergebnisse von 14 analog durchgeführten 
Untersuchungen herangezogen. Die Gebiete lagen alle im südwestdeutschen Raum und 
die Fledermausfauna wurde jeweils über ein Jahr mit der gleichen Methodik untersucht. 
Im Untersuchungsgebiet Seibersbach wurde eine Aktivitätsdichte von 26,4 [K/h] ermittelt, 
was im Vergleich zu anderen Untersuchungsgebieten einen überdurchschnittlichen Wert 
darstellt. 

Erwartungsgemäß zeigte die Zwergfledermaus die höchste Aktivitätsdichte im Gebiet. Bei 
den übrigen Arten ergaben sich interessante Ergebnisse bezüglich ihrer Häufigkeit im 
Vergleich zu Gebieten mit vergleichbarem Arteninventar. Die zweithäufigste Art war die 
Mückenfledermaus. Sie hat hier in den waldreichen Mittelgebirgslagen möglicherweise ein 
Schwerpunktvorkommen in ihrer Verbreitung in Rheinland-Pfalz. 

Von der Bechsteinfledermaus konnten zahlreiche Detektornachweise erbracht werden, 
was bei dieser sehr leise rufenden Art nur selten der Fall ist. Dies führt zu der Annahme, 
dass die Art keineswegs selten im Gebiet zu sein scheint. Die wenigen Kontakte des 
Großen Abendseglers im Gebiet legen die Vermutung nahe, dass es sich vermutlich 
überwiegend um stationäre Männchen handelte, die hier ganzjährig angetroffen werden 
und weniger um durchziehende Individuen.  

Dem Gebiet wird insgesamt eine regionale Bedeutung hinsichtlich der Aktivitätsdichte zu-
geordnet. 
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Abbildung 13: Bedeutende Jagdgebiete und Flugstreck en 

Abbildung 12: Bedeutende Jagdgebiete und Flugstreck en 
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Abbildung 14: Gesamtbewertung Fledermäuse

Abbildung 13: Gesamtbewertung Fledermäuse 
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Brut- und Zugvögel  

Die Brutvogelkontrollen erfolgten von März (nächtliche Eulenexkursionen) bis Mitte Juni, 
die herbstlichen Zugvogelzählungen von September bis November, darunter auch Kra-
nichzählungen am Hauptzugtag. Insgesamt fanden 18 Exkursionen statt. Zusätzlich stan-
den zum Gebiet selbst oder zu unmittelbar benachbarten Bereichen folgende Grundlagen 
zur Verfügung: 

·  Avifaunistische Erfassungen im Rahmen der UVS „Windenergieprojekt Seibersbach“ 
in den Gebieten „Hochsteinchen“ und „Dörrebach“ (Brutvögel, Zug) – (1) enveco, 
2005 

·  Erfassungen der Brutvogelfauna im Rahmen der Kartierungen für den Brutvogelatlas 
Deutschlands, TK 25 6012 (3) Thomas Grunwald 2005, 2006 

·  Erhebungen zur Brutvogelfauna im Umfeld des „Lindenkopfs“ südwestlich des Kand-
rich“ (4) L.A.U.B. GmbH, 2003 

Brutvögel 
Aus den o.g. Datengrundlagen geht hervor, dass in dem betreffenden Waldbereich in 
Seibersbach das typische Artenspektrum einer bewaldeten Mittelgebirgslandschaft in 
Rheinland-Pfalz vorhanden ist. Neben zahlreichen, weit verbreiteten und häufigen Arten 
der Wälder, wie verschiedene Meisenarten, Baumläufer, Laubsänger, Finken u.s.w. wur-
den auch einige seltenere bzw. gefährdete oder bemerkenswerte Arten nachgewiesen. Im 
Folgenden sollen die Vorkommen dieser planungsrelevanten Arten im direkten Umfeld 
der geplanten Windenergieanlagenstandorte sowie im weiteren Umfeld (bis ca. 2 km) er-
läutert werden. Der hier betrachtete Raum wird im Folgenden als „Plangebiet“ bezeichnet. 

Die folgenden Angaben zum Gefährdungsgrad richten sich nach folgenden Roten Listen: 

·  Rote Liste Rheinland-Pfalz (BRAUN et al. 1992) (RL Rheinland-Pfalz) 
·  Rote Liste BRD (BAUER et al. 2002) (RL BRD).  

Angaben zu Lebensraumansprüchen und Gefährdungen sind, soweit es sich um die glei-
chen Arten handelt, den Beschreibungen in Kapitel 3.1.2 zu entnehmen. 

Waldschnepfe  (Scolopax rusticola) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Waldschnepfe ist im Bereich des Soonwaldes weit verbreitet und regelmäßig anzutreffen (3). 
Bei den Brutvogelkartierungen konnte zumindest ein balzendes Männchen im Südwesten nach-
gewiesen werden, das Vorkommen von weiteren Revierpaaren erscheint möglich. 

Habicht  (Accipiter gentilis) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Der Habicht ist regelmäßig, jedoch nicht häufig, im Soonwald anzutreffen. Auch im Plangebiet 
wurde die Art als Brutvogel nachgewiesen, wobei sich der mögliche Brutstandort südwestlich des 
Hochsteinchens befand (westlicher Teil des „Katzenkopf“). Beobachtungen von jagenden oder 
umherfliegenden Habichten liegen aus allen Gegenden des Soonwalds vor (3). Einige für den 
Habicht geeignete Altbaumbestände sind im weiteren Umfeld der geplanten Anlagenstandorte 
vorhanden. Ebenso sind geeignete Jagdhabitate in Form von halboffenen Bereichen zu finden. 
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Sperber  (Accipiter nisus) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Der Sperber ist für die Region als verbreitete und nicht seltene Brutvogelart einzustufen, was 
auch die Beobachtungen im Rahmen der o.g. Erfassungen belegen. Im Plangebiet konnte ein si-
cheres Revierpaar im Waldstück „Buchenborn“ nachgewiesen werden. Es finden sich sowohl 
geeignete Bruthabitate als auch Jagdgebiete für die Art, so dass von einem regelmäßigen Vor-
kommen des Sperbers ausgegangen werden kann. 

Mäusebussard  (Buteo buteo) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Art ist in der gesamten Region als häufiger Brutvogel einzustufen und besiedelt den Soon-
wald flächendeckend, jedoch mit zunehmender Dichte in den Randbereichen und geringeren 
Vorkommen in den Zentren der großen Waldbereiche (3). Die Art wurde im Plangebiet mit drei 
sicheren Brutrevieren festgestellt, die aufgrund der offenen Waldstruktur nicht nur in den Rand-
bereichen lagen. Ein Paar war direkt westlich des Hochsteinchens einzuordnen, eines im Osten 
am „Hochfels“ und das dritte am südlichen Waldrand beim „Mühlborn“. 

Turteltaube  (Streptopelia turtur) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Art ist im gesamten Soonwaldgebiet regelmäßig und stellenweise recht häufig anzutreffen. 
Selbst in höher gelegenen Waldbereichen ist die Art zu beobachten, sofern weitgehend offene 
Flächen wie z.B. Windbrüche vorhanden sind. Im Plangebiet konnten zwei Revierpaare entdeckt 
werden, eines am südlichen Waldrand und ein weiteres etwas nördlich davon. 

Waldkauz  (Strix aluco) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Art ist im Soonwald, wie in allen Waldbereichen von Rheinland-Pfalz flächendeckend verbrei-
tet (3). In den etwas älteren Waldbeständen konnten insgesamt vier Revierpaare kartiert werden. 
Eines direkt am Hochsteinchen, eins am „Katzenkopf“, ein weiteres östlich davon und das vierte 
weit im Westen. 

Schwarzspecht   (Dryocopos martius) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Schwarzspechte kommen im Soonwald flächendeckend vor und wurden auch im Bereich des 
Plangebietes nachgewiesen. Es handelt sich aber offensichtlich um ein Paar, das weit im Südos-
ten, verstärkt am Waldrand auftrat. Dies ist ein sicheres Indiz für fehlende Altholzbestände im 
Bereich des Hochsteinchens, woraus sich auch das Fehlen von Hohltaube und Dohle, als Nach-
folgebrüter des Schwarzspechts, erklären lässt. 
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Grünspecht   (Picus viridis) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Lichte Wälder, Feldgehölze, Streuobstbestände, Parks und Friedhöfe sind die bevorzugten Brut-
habitate 
des Grünspechts. Die Art ernährt sich überwiegend von Ameisen und zeigt daher eine Vorliebe 
für wärmere und trockenere Standortbedingungen. Aufgrund der Veränderung bzw. Zerstörung 
geeigneter Biotope, z.B. durch Abholzung von Feldgehölzen und Streuobstbeständen, wurde der 
Grünspecht um 1992 als gefährdete Art eingestuft; inzwischen ist die Art aber deutlich häufiger 
und nur noch in der deutschen Roten Liste in der Vorwarnliste eingestuft. 
Nachweise 
Der Grünspecht besiedelt im Planungsgebiet die halboffenen Bereiche zwischen Waldrand im 
Süden und Hochsteinchen im Norden mit einem Paar. 

Mittelspecht   (Dendrocopus medius) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Lichte Wälder, Feldgehölze, Streuobstbestände, Parks und Friedhöfe sind die bevorzugten Brut-
habitate des Grünspechts. Die Art ernährt sich überwiegend von Ameisen und zeigt daher eine 
Vorliebe für wärmere und trockenere Standortbedingungen. Aufgrund der Veränderung bzw. Zer-
störung geeigneter Biotope, z.B. durch Abholzung von Feldgehölzen und Streuobstbeständen, 
wurde der Grünspecht um 1992 als gefährdete Art eingestuft; inzwischen ist die Art aber deutlich 
häufiger und nur noch in der deutschen Roten Liste in der Vorwarnliste eingestuft. 
Nachweise 
Der Grünspecht besiedelt im Planungsgebiet die halboffenen Bereiche zwischen Waldrand im 
Süden und Hochsteinchen im Norden mit einem Paar. 

Wendehals (Jynx torquilla) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
3  (gefährdet) 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Wendehals ist die typische Art von Streuobstgebieten sowie lichten Wälder. Die Art ernährt 
sich überwiegend von Ameisen und zeigt daher eine Vorliebe für wärmere und trockenere 
Standortbedingungen. Aufgrund der Veränderung bzw. Zerstörung geeigneter Biotope, z.B. 
durch Abholzung von Feldgehölzen und Streuobstbeständen, aber auch der zunehmenden Eut-
rophierung ist der Wendehals inzwischen sehr selten geworden. 
Nachweise 
Der Wendehals wurde mit einem Revierpaar am „Buchenborn“ nachgewiesen, ein sicheres Indiz 
für einen sehr lockeren, sonnigen Waldbestand ohne hohe Bäume. Ansonsten ist die Art in den 
dicht geschlossenen Waldbeständen des Soonwaldes eher sehr selten anzutreffen (3). 

Neuntöter (Lanius collurio) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
3  (gefährdet) 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Neuntöter ist eine typische Art von Hecken, Feldgehölzen, Streuobstgebieten und lichten 
Waldrändern. Er ernährt sich überwiegend von erdgebundenen Arthropoden. Aufgrund der Ver-
änderung bzw. Zerstörung geeigneter Biotope, z.B. durch Abholzung von Feldgehölzen und 
Streuobstbeständen, aber auch den Gefahren im Zug ins afrikanische Winterrevier ist der Neun-
töter gefährdet. 
Nachweise 
Ein Neuntöterrevier wurde mitten im Waldgebiet in der Nähe des Wendehalsreviers ermittelt. 
Auch dieses Vorkommen ist ein Hinweis auf die fehlende Waldstruktur in weiten Teilen des 
Forsts Seibersbach. 

Bewertung Brutvögel 
Wie die Auswertung der vorhandenen Daten zeigt, kann im Plangebiet aufgrund der vor-
handenen Biotopstrukturen mit dem Auftreten einiger gefährdeter bzw. geschützter Brut-
vogelarten gerechnet werden. Dabei handelt es sich gemäß der strukturellen Ausstattung 
des Raumes überwiegend um Waldarten und einige Arten, die auch halboffene Bereiche 
bevorzugen. Auffällig sind das Fehlen einiger typischer Arten von Buchenaltholzbestän-
den und die geringe Dichte der Spechte. Aufgrund einiger Freiflächen im Waldgebiet sind 
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dagegen andere wertgebende Arten, wie Wendehals und Neuntöter, vertreten, die das 
Waldgebiet unter naturschutzfachlicher Sicht deutlich aufwerten. Eine besondere oder he-
rausragende Bedeutung des Plangebietes für die Avifauna kann indes nicht festgestellt 
werden. Die vorkommenden, bemerkenswerten Arten sind im Gebiet des Soonwalds 
überwiegend weit verbreitet. Die strukturelle Beschaffenheit des Plangebietes ist im Ver-
gleich zu den übrigen Flächen des Soonwaldes als durchschnittlich zu bezeichnen. 

Gastvögel 
Das Gebiet ist für die typischen Gastvögel unter den Offenlandarten ungeeignet. In dich-
ten geschlossenen Wäldern kommt es nur zu wenigen Rastereignissen. Am ehesten sind 
hier noch größere Tauben- oder (Berg)finkenschwärme zu erwarten. 

Zugvögel 
Die Einschätzung zum Zugvogelaufkommen wird im Wesentlichen auf der Grundlage der 
auf dem Hochsteinchen durchgeführten Zugvogelzählung vorgenommen. Darüber hinaus 
liegen Erkenntnisse zum Vogelzug aus diversen systematischen Zugvogelzählungen (z.B. 
BLG 2005a, 2005b) sowie spezielle Beobachtungen zum Kranichzug aus der Region vor 
(GRUNWALD mündl. Mitteilung). 

Im Rahmen der o.g. systematischen Zählung wurde der Kleinvogelzug am Hochsteinchen 
an insgesamt 8 Tagen erfasst. Für einige Tage liegen zum Vergleich synchrone Zählun-
gen aus dem Hunsrück, Rheinhessen und dem Westerwald vor. Zusätzlich wurde an zwei 
Nachmittagen vom Hochsteinchen aus der Durchzug der Kraniche beobachtet. Darunter 
auch am 3.11.06, dem stärksten Zugtag der Art im Herbst 2006. 

Die Ergebnisse der Zählung auf dem Hochsteinchen zeigten eine sehr deutliche Tendenz. 
An den meisten Zähltagen herrschte auf der Höhe ein recht kräftiger Wind aus südlichen 
bis westlichen Richtungen. Bei diesen Wetterlagen fand nur sehr geringer Vogelzug über 
dem Hochsteinchen statt. Die Vögel nutzten hier windärmere, tiefere Lagen zum Ziehen, 
was Vergleichsdaten von synchron durchgeführten Zählungen deutlich zeigten. Ein Ver-
gleichsweise durchschnittlicher Durchzug konnte lediglich an zwei windarmen Zähltagen 
festgestellt werden. Die Gesamtfrequenz für den Zählstandort blieb somit insgesamt weit 
hinter dem langjährigen Durchschnittswert von ca. 600 Vögeln pro effektiver Zählstunde 
(STÜBING 2004) zurück. Im Rahmen der Kranichzählungen wurden am 3.11.06 etwa 8.000 
Tiere gezählt. Davon flogen allerdings über 90 % weit südlich des Hochsteinchens im Be-
reich der Unteren Nahe. Der eigentliche Zählstandort wurde dagegen nur von einem ein-
zigen Trupp von 200 Tieren überflogen. Diese Verteilung entspricht tendenziell auch den 
Ergebnissen aus langjährigen Beobachtungen des Kranichzugs in der Region 
(GRUNWALD, mündl. Mitteilung). Die exponierten Höhenkuppen in der Region werden bei 
den im Herbst oft vorherrschenden Gegenwinden aus westlichen oder – wie im Untersu-
chungsjahr 2006 – südlichen Richtungen weitestgehend gemieden. Lediglich an sehr 
windarmen Tagen sowie bei Rückenwinden aus östlichen Richtungen ziehen die Vögel 
hoch bzw. unabhängig vom Relief und überfliegen dabei auch entsprechende, exponierte 
Höhenrücken bzw. Kuppen. 

Boden 

Als Bodentypen haben sich aufgrund des geologischen Untergrunds insbesondere Ran-
ker, Braunerden, Podsole sowie in feuchteren Bereichen Pseudogleye gebildet. 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind keine Bodenbelastungen in Form von Altabla-
gerungen und auch keine Verdachtsflächen bekannt (ENVECO, 2005). 

Wasser 

In der Fläche 2 sind keine Oberflächengewässer vorhanden und es bestehen keine 
rechtskräftigen Trinkwasserschutzgebiete. 
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Klima / Luft 

Die Hauptwindrichtung innerhalb des Gebietes ist West-Südwest. Die relative Häufigkeit 
der Winde aus den drei Richtungen West, West-Südwest und Süd-Südwest betragen zu-
sammen ca. 45% (ENVECO, 2005). Hinsichtlich der allgemeinen Angaben zur durch-
schnittlichen Niederschlagsmengen etc. wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.1 zur 
Standortfläche 1 verwiesen.  

Die Fläche 2 besitzt aufgrund der überwiegend vorhandenen Waldflächen eine Frischluft-
produktionsfunktion. Das gesamte Gebiet weist eine regionalklimatische Ausgleichsfunk-
tion auf. Eine lufthygienische Vorbelastung besteht im Untersuchungsgebiet nicht. 

Landschaft 

Innerhalb des Naturraums „Hunsrück“ liegt die Fläche 2 in der Naturraumeinheit „Soon-
wald“ und wird innerhalb dieser der Untereinheit „Großer Soon“ zugeordnet. Die Fläche 2 
ist geprägt von geschlossenen Waldbeständen, die von überwiegend älteren Nadelholz-
beständen dominiert werden. Im Süden befinden sich dagegen Laubwaldbestände. Dabei 
handelt es sich fast ausschließlich um größere Buchen(misch-) waldbestände. Im südli-
chen Teil der Fläche 2 befinden sich größere Schlagfluren. Ansonsten gibt es nur sehr 
wenige Offenlandflächen in Form von Waldwiesen sowie weiterer Schlagfluren. 

Unmittelbar nördlich der Fläche befindet sich der Hochsteinchen, mit 648 m Höhe, die 
zweithöchste Erhebung im Naturpark Soonwald. Hier steht mitten im Wald ein Aussichts-
turm, von dem aus ein weiter Rundblick über die bewaldeten Soonwaldhöhen und die um-
liegenden Ortschaften möglich ist. Innerhalb der Fläche 2 befindet sich der höchstgelege-
ne Bereich mit 635 m am Nordrand des Gebietes. Von hier aus fällt das Gelände nach 
Süden bis auf 480 m ab. 

Vorbelastungen in Bezug auf das Landschaftsbild bestehen innerhalb des Naturparks am 
2,8 km entfernten Schanzerkopf in Form eines Funkturms und außerhalb des Naturparks 
am Kandrich in 3,5 km Entfernung durch drei Windenergieanlagen und einen Funkmast. 
Lokale, flächenhafte Vorbelastungen stellen mehrere Steinbrüche dar, die sich ebenfalls 
innerhalb des Naturparks befinden (Argenthal, Schäfer Kalk, Gollenfels, Hundsfels, Lin-
denkopf). Eine linienhafte Vorbelastung ergibt sich aus der BAB A 61, die im Osten den 
Naturpark begrenzt.  

Kultur- und sonstige Sachgüter  

In der Fläche 2 sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt. 

Wechselwirkungen 

Die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ und im Naturpark „Soonwald-Nahe“ 
sowie die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Erho-
lung/ Landschaftsbild weisen auf eine Bedeutung der Fläche 2 hinsichtlich Freizeit und 
Erholung. Die im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete für 
landschaftsgebundene Freizeit und Erholung/ Landschaftsbild sind sehr großräumig aus-
gewiesen und erstrecken sich über alle zusammenhängenden Waldflächen in der Region. 

Die Waldflächen in der Fläche 2 werden von überwiegend älteren Nadelholzbeständen 
dominiert. Die Laubwaldbestände haben als Jagdhabitate und aufgrund des Altholzanteils 
als Quartiere eine besondere Bedeutung für die Fledermausvorkommen im Untersu-
chungsgebiet. Eine regionale Bedeutung als Fledermauslebensraum liegt in dem Nach-
weis von 11 Fledermausarten begründet.  

Hinsichtlich des Brutvogelvorkommens hat das Untersuchungsgebiet im Vergleich zu an-
deren geschlossenen Waldgebieten in Rheinland-Pfalz und der Region keine besondere 
Bedeutung. Eine besondere Bedeutung als Durchzugskorridor besitzen die Kuppen des 
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Höhenzuges nicht, was insbesondere auf den oft kräftigen Wind in den exponierten Hö-
henlagen zurückzuführen ist. Lokale oder gar regionale Zugverdichtungsbereiche sind 
nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vorhanden bzw. nicht zu erwarten. 

Biologische Vielfalt 

Die Biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, umfasst neben der Vielfalt der Arten 
auch die genetische und ökosystemare Vielfalt. Mit dem Schutz und der Erhaltung der 
Biodiversität wird gleichzeitig das Überlebensprinzip der Natur gesichert. Durch eine gro-
ße Vielfalt der Arten und Lebensgemeinschaften ist es der Natur möglich, sich an wan-
delnde Umweltbedingungen anzupassen. 

Im Untersuchungsgebiet wurden 11 Fledermausarten, darunter das Große Mausohr und 
die Bechsteinfledermaus als FFH-Anhang-II-Art inklusive dem Artenpaar Bartfledermäuse 
(unbest.) festgestellt. Alle Arten besitzen zudem nach der BArtSchV den Status beson-
ders (BArtSchV b gemäß Anlage 1) und nach der Berner Konvention streng geschützter 
Arten (Berner Konvention Anhang-II-Arten). 

Hinsichtlich des Brutvogelvorkommens hat das Untersuchungsgebiet im Vergleich zu an-
deren geschlossenen Waldgebieten in Rheinland-Pfalz und der Region keine besondere 
Bedeutung. Lokale oder gar regionale Zugverdichtungsbereiche sind nach den bisherigen 
Erkenntnissen nicht vorhanden bzw. nicht zu erwarten. 

3.2.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta ndes bei Durchführung der Pla-
nung 

Unter Zugrundelegung der in Abbildung 15 dargestellten möglichen Anlagenkonfiguration 
werden im folgenden Kapitel die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt ermittelt, beschrieben und bewertet. Basis für die mögliche Anlagenkonfiguration 
bilden die in Kapitel 2.2 aufgeführten Planungsgrundlagen. 

Abbildung 15: Mögliche Anlagenkonfiguration in der Fläche 2 
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Menschen 

Aufgrund der großen Entfernung der geplanten Anlagenstandorten (siehe Karte 2.2) zu 
den nächstgelegenen Siedlungsgebieten in Ellern und Seibersbach von ca. 2,2 km lassen 
sich hinsichtlich der auf den Betrieb der Anlagen zurückzuführenden Immissionen durch 
Schall und Schattenwurf keine erheblichen Auswirkungen ableiten. Gleiches gilt für den 
Einzelhof Marienborn, der sich in einem Abstand von ca. 1,5 km zur nächstgelegenen An-
lagenplanung befindet. 

Für Erholungssuchende, die das Gebiet zwischen Hochfels und Hochsteinchen auf den 
Wanderwegen nutzen, entstehen durch den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen 
Beeinträchtigungen durch Schallimmissionen und Schattenwurf. Da der Aufenthalt der 
Erholungssuchenden jedoch nur kurzfristig ist und sich innerhalb geschlossener Waldbe-
stände bewegt, entstehen lediglich temporäre Beeinträchtigungen.  

Tiere und Pflanzen 

Als Standorte der geplanten Windenergieanlagen sowie für die Einrichtung der Kranstell-
plätze/Arbeitsbereiche, Wege, Kurvenentschärfungen und Überschwenkungsbereiche 
werden überwiegend geringwertige Biotopstrukturen, monostrukturierter Nadelholzrein-
bestände, in einer Größenordnung von ca. 1,5 ha beansprucht (siehe Karte 2.2 Abb.3). 
Davon werden ca. 2.000 m² der Arbeitsbereiche nach Abschluss der Arbeiten zurückge-
baut. 

Die Zuwegung zu den Anlagenstandorten erfolgt bis auf kurze Abschnitte auf bereits be-
stehenden Haupt- und Nebenforstwege, sodass überwiegend Wegeverbreiterungen von 
0,5 bis 1,5 m notwendig sind. Bei den Anlagen WEA S4 und WEA S5 werden für den letz-
ten Teil der Zuwegung bestehende Rückeschneisen genutzt, die auf die notwendige Brei-
te erweitert und auf 4 m geschottert werden.  

Fledermäuse 
Entsprechend der Bewertung der Bestandssituation handelt es sich bei dem Untersu-
chungsgebiet Seibersbach um ein Waldgebiet mit regionaler Bedeutung für zahlreiche 
Fledermausarten. Die Standortwahl der geplanten fünf Anlagen orientiert sich an den Er-
gebnissen der fledermauskundlichen Erfassung, um Konflikte mit der bodennahen Raum- 
und Habitatnutzung der Fledermäuse auszuschließen bzw. zu minimieren. Die Standorte 
sind so gewählt, dass sie außerhalb der Aktivitätsbereiche hoher und sehr hoher Bedeu-
tung für Fledermäuse liegen. 

Bezüglich der zu erwartenden Höhenaktivität von Fledermäusen liefert die Untersuchung 
keine Erkenntnisse. Hier sind lediglich Vermutungen möglich, wobei man in erster Linie 
annehmen könnte, dass aufgrund der Windhöffigkeit auf dem Katzenkopf die Höhenakti-
vität sehr gering ist. Allerdings wurden an den Windenergieanlagen auf dem benachbar-
ten Kandrich (637 m üNN) im Sommer 2002 zwei Schlagopfer von Fledermäusen gefun-
den (FÖLLING & REIFENRATH 2002). Erläuterungen zu den Funden sind dem Kapitel 3.1.3 
zu entnehmen. Fledermausschlag kann demnach auch am Hochsteinchen nicht gänzlich 
ausgeschlossen werden. Bisherige Untersuchungen zur Höhenaktivität von Fledermäu-
sen an anderen Waldstandorten zeigen, dass eine hohe Anzahl bodennaher Aktivität im 
Waldkörper keine Rückschlüsse auf eine hohe Aktivitätsdichte des höheren Luftraumes 
zulassen. Die Aktivitäten im freien Luftraum waren bei diesen Untersuchungen im Wald 
stets um ein vielfaches geringer als am Boden. (GRUNWALD et al., im Druck). 

Die zu erwartenden Lebensraumverluste für Waldarten durch Rodungen an den eigentli-
chen Standorten der Windenergieanlagen und den Kranstellplätzen sowie für den Wege-
ausbau sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit in Bezug zu dem großen Gesamtlebensraum 
der Umgebung als ausgleichbar bzw. vertretbar einzustufen, zumal die Anlagenstandorte 
in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant sind.  

Hinsichtlich des Schlagrisikos steht die Tatsache, dass es sich um einen sehr windrei-
chen Standort handelt und die Rotoren erst ab einer Höhe von ca. 60-70 m über dem 
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Waldkörper beginnen, einer sehr hohen Fledermausaktivität auch von regelmäßig hoch 
fliegenden Arten (Kleiner Abendsegler, Zwergfledermaus) gegenüber. 

Die tatsächlichen Auswirkungen können nur im Laufe des Betriebs der Anlagen in Form 
eines Monitorings ermittelt werden, wie es an einigen anderen Standorten in Deutschland 
und auch in Rheinland-Pfalz bereits praktiziert wird. Bei entsprechenden Beeinträchtigun-
gen sind dann Minimierungsmaßnahmen in Form von Abschaltungen bei definierten Be-
dingungen und/oder zu bestimmten Zeiten notwendig. Mit der Auflage eines entsprechen-
den Monitorings ist die Planung aus Sicht des Fledermausschutzes insgesamt vertretbar. 

Brutvögel 
Bisher liegen kaum Erkenntnisse zu der Problematik Waldvogelarten und Windenergiean-
lagen vor, da bis vor wenigen Jahren alle Anlagen im Offenland errichtet wurden. So sind 
auch in den Zusammenstellungen verschiedener Autoren bisher kaum typische Waldar-
ten (z.B. Spechte) vertreten [vgl.: HÖTKER, H., K-M. THOMSEN & H. KÖSTER (2004), 
REICHENBACH (2003), REICHENBACH, M. (2004), REICHENBACH, M., K. HANDKE & F. 
SINNING (2004): , KORN, M. & E. R. SCHERNER (2000), KORN, M.; S. STÜBING & A. MÜLLER 
(2004), STÜBING, S. (2004), HANDKE, K. (2000), BERGEN, F. (2001)]. Eigene erste Monito-
ring- Untersuchungen ergaben z.B. für Spechte (und wie zu erwarten auch für zahlreiche 
Singvögel unter den Wald- und Gebüschbrütern) offensichtlich keine Beeinträchtigungen 
von Revieren auf waldrandnahen Windenergieanlagen (BFFF 2003, 2004). Somit sind für 
reine Waldstandorte nur wenige Arten als „problematisch“ einzustufen.  

Nach den vorliegenden Erkenntnissen sind im Plangebiet keine Arten zu erwarten, die als 
besonders empfindlich gegenüber Windenergieanlagen gelten. Im Wesentlichen zeichnet 
sich das Gebiet durch eine typische Avifauna des Soonwaldes aus, die hinsichtlich der 
bemerkenswerten Arten vor allem durch Spechte, Eulen und Turteltaube sowie durch ei-
nige nicht seltene Greifvogelarten (Mäusebussard, Sperber, Habicht) geprägt ist. Beson-
ders zu berücksichtigende Arten wie Schwarzstorch, Rotmilan oder Wespenbussard 
kommen auch im Umkreis von bis zu 2 km (Gebiet Dörrebach 1,8 km, dort Brut vermutet) 
nach den vorliegenden Daten nicht vor. Eine Bedeutung des Plangebietes für die nach 
der Studie von ISSELBÄCHER & ISSELBÄCHER (2001) in Rheinland-Pfalz besonders zu be-
achtenden Brutvogelarten (Schwarzstorch, Graureiher, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesen-
weihe, Haselhuhn, Wiedehopf, Raubwürger und Rotkopfwürger) besteht nach den vorlie-
genden Daten und Kenntnis der regionalen und lokalen Avifauna nicht. Für den Schwarz-
storch bestand vor einigen Jahren Brutverdacht im Bereich der Glashütter Wiesen (ca. 4 
km entfernt). Dieses Vorkommen konnte allerdings nie bestätigt werden. Eine Besiedlung 
dieses Bereiches ist allerdings auch nicht ausgeschlossen. Aufgrund der Entfernung zu 
dem hier beplanten Bereich sowie der für den Schwarzstorch ungeeigneten Strukturen ist 
eine potenzielle Störung der Art nicht zu erwarten. Vorkommen des Haselhuhns sind im 
Soonwald nicht ausgeschlossen. Jedoch fehlen aufgrund der schweren Erfassbarkeit der 
Art entsprechende Datengrundlagen. Aufgrund der bisherigen Erkenntnisse zur Habitatp-
räferenz des Haselhuhns ist allerdings davon auszugehen, das sich die Hauptvorkommen 
der Art an den niederwaldartigen Hängen und in den Seitentälern Richtung Rhein befin-
den und nicht auf den Kuppen. Eine Beeinträchtigung bedeutender Haselhuhn-Habitate 
ist demnach nicht zu prognostizieren. 

Es sind daher keine der Brutvogelarten durch die Errichtung von Windenergieanlagen im 
Wald von Seibersbach besonders betroffen. Lediglich die Einschätzung für die vier Re-
vierpaare des Waldkauzes ist nicht sicher zu prognostizieren. Die Art zählt wohl zu den 
streng geschützten Arten, ist aber in Rheinland-Pfalz häufig und überall vorkommend. 
Genauere Kenntnisse von den Auswirkungen von Windenergieanlagen auf die nächtlich 
jagenden Eulen sind nicht bekannt. Während Scheuchwirkungen ausgeschlossen werden 
können, da die Käuze selten oder nie über den Baumwipfeln jagen, sind negative Auswir-
kungen auf das Jagdverhalten wegen erhöhter Geräuschemissionen denkbar. 

Zugvögel 
Lokale oder regionale Zugverdichtungsbereiche des Kleinvogelzuges liegen am Standort 
Seibersbach nicht vor. Der Durchzug an diesem exponierten Kuppenbereich ist nach den 
o.g. Erkenntnissen als unterdurchschnittlich zu bewerten (siehe Kapitel 3.1.2). Gleiches 
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gilt tendenziell auch hinsichtlich des Kranichzuges. Aufgrund der windabhängigen Variabi-
lität des Durchzugs dieser Art ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass bei bestimmten 
Bedingungen auch die Kuppenlagen des Soonwaldes in größerem Umfang überflogen 
werden. 

Hinsichtlich der Positionierung der neuen Anlagen ist festzustellen, dass diese etwa in 
Hauptzugrichtung stehen. Die zu prognostizierenden Auswirkungen auf den Vogelzug 
sind demnach insgesamt als gering zu bewerten. Erhebliche Mehrbelastungen des Vogel-
zuges durch die Erweiterung des Standortes an den vorgesehenen Stellen sind ausge-
schlossen. 

Boden 

Die Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen führt dazu, dass die Böden im 
Bereich der Anlagensockel kleinflächig vollversiegelt werden. Für die Anlage der Kran-
stellplätze / Arbeitsbereiche sowie für den Wegeausbau werden die Böden in einer Grö-
ßenordnung von ca. 1,2 ha teilversiegelt. Davon werden ca. 2.000 m² der Arbeitsbereiche 
nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut. Auf der zukünftig durch Schotter teilversiegel-
ten Fläche bleiben die Funktionen des Bodens in eingeschränktem Umfang gewahrt.  

Wasser 

Durch das geplante Vorhaben werden keine Oberflächengewässer in Anspruch genom-
men. Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich außerhalb von Wasserschutzgebie-
ten. Aufgrund der vergleichsweise kleinflächigen Vollversiegelung im Bereich des Anla-
gensockels und der nach wie vor randseitig der Anlagen bzw. der Wege gewährleisteten 
Versickerung haben die geplanten Windenergieanlagen keine erheblichen Auswirkungen 
auf den Oberflächenabfluss. 

Klima / Luft 

Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich auf forstwirtschaftlich genutzten Flächen, 
die im Umfeld auch nach der Realisierung der Windenergieanlagen als Frischluftprodukti-
onsflächen fungieren. Durch die kleinflächige Versiegelung im Bereich der vollversiegel-
ten Anlagensockel sind keine nachhaltigen Veränderungen des Kleinklimas gegeben, da 
die Fundamente jeweils bis 1 m stark mit Erde überdeckt werden. Beeinträchtigungen der 
regionalklimatisch bedeutsamen Ausgleichsfunktion können ausgeschlossen werden. 

Mit der Errichtung von fünf Windenergieanlagen können bei der Nutzung von modernen 
und leistungsstarken Anlagen ca. 52 Millionen kWh abgasfreien Stroms pro Jahr erzeugt 
werden, womit ca. 12.500 Haushalte, d.h. ca. 37.500 Menschen versorgt werden können. 
Der Umwelt wird dadurch ein CO2-Ausstoß von ca. 31.250 Tonnen erspart. Der Betrieb 
der fünf geplanten Windenergieanlagen ist ein positiver Beitrag zum Klimaschutz. 

Landschaft 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf 
das Schutzgut Landschaft erfolgt auf Grundlage der Landschaftsbilderfassung und -
bewertung in Kapitel 3.2.2, der Sichtbarkeitsanalyse (siehe Karte 2.2, Abb.1 und Abb.2) 
sowie der Landschaftsbildvisualisierungen von den Betrachterstandorten Dichtelbach 
(siehe Abbildung 16), Ellern (siehe Abbildung 17), Seibersbach (siehe Abbildung 18) und 
Marienborn (siehe Abbildung 19). 

Nahsichtbereich 
Im Nahsichtbereich, d.h. in einem Umkreis von < 2 km, besteht nur vom Einzelhof Ma-
rienborn eine Einsehbarkeit (siehe Abbildung 19). Die Offenlandflächen um Marienborn 
stellen die größten Bereiche dar, von denen eine Einsehbarkeit im Nahsichtbereich gege-
ben ist. Die übrigen Flächen in diesem Umfeld sind weitestgehend durch Wälder bedeckt, 
innerhalb derer keine oder nur eine temporäre Einsehbarkeit besteht.  
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Fernsichtbereich 
Im Fernsichtbereich, in einer Entfernung von > 2 km, sind die fünf geplanten Anlagen von 
den Acker- und Grünlandflächen sowie schwerpunktmäßig im Norden, im Bereich zwi-
schen den Gemeinden Erbach und Argenthal und im Bereich zwischen den Gemeinden 
Liebshausen und Argenthal zukünftig einsehbar. Aus südlicher Richtung können die Anla-
gen schwerpunktmäßig aus dem Raum zwischen Dörrebach und Seibersbach sowie sü-
döstlich von Daxweiler und südlich von Warmsroth eingesehen werden. Kleinteilig besteht 
eine Einsehbarkeit von den höheren Lagen im Gemeindegebiet von Stromberg und der 
Gemeinde Hergenfeld. 

Von der Gemeinde Eckenroth, Schöneberg und Spabrücken im Süden sind die geplanten 
fünf Anlagen nicht sichtbar. 

Der Betrachterstandort Dichtelbach liegt in dem oben genannten Schwerpunktbereich im 
Norden der geplanten Standorte, in einer Entfernung von ca. 3,6 km. Von diesem Be-
trachterstandort sind die fünf geplanten Windenergieanlagen (WEA S1 – WEA S5) ein-
sehbar (siehe Abbildung 16). Dabei sind von der westlichsten Anlage (WEA S5) große 
Teile des Mastes relief- und vegetationsbedingt verdeckt (Hochsteinchen). 

Der Betrachterstandort Ellern liegt ebenfalls in dem oben genannten Schwerpunktbereich 
im Norden der geplanten Standorte, in einer Entfernung von ca. 3 km. Von diesem Be-
trachterstandort sind die fünf geplanten Windenergieanlagen (WEA S1 – WEA S5) ein-
sehbar (siehe Abbildung 17). Relief- und vegetationsbedingt ist die nordöstlichste Anlage 
(WEA S1) auch im Rotorbereich teilweise verdeckt, da zwischen Betrachter und Anlage 
die bewaldete Kuppenlage des Hochsteinchens liegt. 

Der Betrachterstandort Seibersbach liegt in einer Entfernung von ca. 3,2 km südöstlich 
der geplanten Anlagen (siehe Karte 2.2). Von diesem Betrachterstandort sind die fünf ge-
planten Anlagen einsehbar (siehe nachfolgende Abbildung). Aufgrund der von Südwesten 
nach Nordosten lang gestreckten Anlagenanordnung zeigt sich dem Betrachter aus dieser 
Richtung die größte Ansicht. Die Anlagen sind nur im Mastfußbereich verdeckt. Die be-
stehende Hochspannungsleitung stellt, wie Abbildung 18 verdeutlicht, eine Vorbelastung 
des Landschaftsbildes dar. 

Abbildung 16: Landschaftsvisualisierung aus Richtun g Dichtelbach 

WEA S1 WEA S2 WEA S3 
WEA S4 

WEA S5 
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Abbildung 17: Landschaftsbildvisualisierung aus Ric htung Ellern 

 

Abbildung 18: Landschaftsbildvisualisierungen aus R ichtung Seibersbach 

 

WEA S1 WEA S2 WEA S3 WEA S4 WEA S5 

WEA S5 WEA S4 WEA S3 WEA S2 WEA S1 
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Abbildung 19: Landschaftsbildvisualisierung aus Ric htung Marienborn 

Der Betrachterstandort Marienborn liegt in einer Entfernung von ca. 1,4 km südlich der 
Fläche 2 (siehe Karte 2.2). Von diesem Betrachterstandort sind alle fünf geplanten Anla-
gen einsehbar (siehe Abbildung 19). Aufgrund des geringeren Abstands als bei den ande-
ren Betrachterstandorten und einer geringen Verdeckung durch Relief oder Bewuchs, 
werden die Anlagen intensiv wahrgenommen. Von diesem Betrachterstandort ist eine 
Bündelung der Anlagen wahrnehmbar, da diese z.T. hintereinander stehen. Vorbelastet 
ist diese Blickrichtung durch eine Hochspannungsleitung, wie Abbildung 19 verdeutlicht. 

Für die im Nahsichtbereich verlaufenden Abschnitte der Rad- und Wanderwege entste-
hen geringe Beeinträchtigungen im Landschaftsbild und somit für die landschaftsbezoge-
ne Erholung, da von diesen nur temporäre Sichtbeziehungen zu den geplanten Anlagen 
existieren.  

Der Eingriff durch das geplante Vorhaben bedeutet für die Bereiche der stärksten Einseh-
barkeit, wie die Offenlandflächen um Marienborn, einem Aussiedlerhof südlich der ge-
planten Standorte, eine erhebliche, nicht ausgleichbare Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes. Gleiches gilt für den dort im Offenland verlaufenden Abschnitt eines Orts-
wanderweges mit Sichtbeziehung zu den fünf geplanten Anlagen. 

Für die im Fernsichtbereich gelegenen Ortslagen und die auf den exponierten Offenland-
flächen verlaufenden Rad- und Wanderwege, mit Sichtbeziehung zu den fünf geplanten 
Windenergieanlagen, nehmen die Beeinträchtigungen im Landschaftsbild mit zunehmen-
der Entfernung ab. Somit entstehen für die nördlichsten Gemeinden Liebshausen, Benz-
weiler und Mörschbach sowie die südöstlichsten Gemeinden Daxweiler, Warmsroth und 
Stromberg, im Vergleich zu Marienborn im Nahsichtbereich, geringere Beeinträchtigungen 
im Landschaftsbild.  

Für die Gemeinden in einem Umkreis von 2 bis 5 km sind die Beeinträchtigungen am 
höchsten. Davon betroffen sind im Norden die Gemeinden Dichtelbach, Rheinböllen, El-
lern, Schnorbach und Argenthal. Im Süden sind es die Gemeinden Seibersbach und Dör-
rebach. Der Flächenanteil mit einer Einsehbarkeit der fünf geplanten Anlagen beträgt für 
den in Karte 2.2 dargestellten Raum 12,7 % (siehe Kreisdiagramm 1, Karte 2.2). Diese re-
lativ geringe Einsehbarkeit ergibt sich aus den großflächigen Waldbeständen, von denen 

WEA S5 WEA S4 
WEA S3 

WEA S2 WEA S1 
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die Anlagen nicht oder nur temporär einsehbar sein werden und durch eine reliefbedingte 
Sichtverschattung.  

Bei einer Betrachtung der Gesamtbelastung des Landschaftsbildes, unter Berücksichti-
gung der drei bestehenden und zwei geplanten Windenergieanlagen auf dem 3,3 km ent-
fernten Kandrich, ergäbe sich ein Flächenanteil von 15,2 %, für den eine Einsehbarkeit 
der insgesamt 10 Anlagen gegeben ist (siehe Kreisdiagramm 2, Karte 2.2). Von der der-
zeitigen Ausgangssituation mit drei bestehenden Anlagen auf dem Kandrich, mit einer 
Einsehbarkeit von 10,7 % der Flächen (siehe Kreisdiagramm 1, Karte 2.2), ergibt sich für 
den Untersuchungsraum eine Zunahme von 4,5 %. Begründet ist die geringe Mehrbelas-
tung durch die räumliche Nähe zu den bestehenden Anlagen und den oben genannten 
Gründen hinsichtlich relief- und vegetationsbedingter Sichtverschattung.  

Bei einem Rundblick wird ein Betrachter die vorhandenen Vorbelastungen sowie die zu-
sätzlichen Anlagen wahrnehmen. Von Betrachterstandorten, von denen aus die Vorbelas-
tungen nicht wahrgenommen werden können, wird die Realisierung der fünf geplanten 
Windenergieanlagen im Bereich des Hochsteinchens, der zweithöchsten Erhebungen des 
Soonwaldes, zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen. Die 
Landschaftskulisse wird durch neue, fernwirksame bauliche Veränderungen gestört. Dies 
gilt generell bei der Errichtung von Windenergieanlagen, die auf Grund ihrer Höhe immer 
einen größeren Eingriff ins Landschaftsbild darstellen, sofern keine landschaftsbildwirk-
samen Vorbelastungen vorhanden sind. Aufgrund der Anlagenhöhen kann das Land-
schaftsbild nicht landschaftsgerecht wiederhergestellt oder neu gestaltet werden. Für das 
Vorhaben ist somit eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaft abzulei-
ten. 

Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich am östlichen Rand, innerhalb des Natur-
parks, der dort von der Autobahn A 61 begrenzt wird. Durch die Errichtung der geplanten 
Anlagen wird der Schutzzweck der Landesverordnung zum Naturpark „Soonwald-Nahe“ 
hinsichtlich der Bewahrung und Bereicherung der landschaftlichen Eigenart und Schön-
heit berührt. Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck der Landesverordnung zum Land-
schaftsschutzgebiet „Soonwald“ bezüglich der Bewahrung und Pflege der Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes. 

Kultur- und sonstige Sachgüter  

Im Zuge der Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen innerhalb der Fläche 2 
werden keine Kultur- und sonstige Sachgüter beeinträchtigt. 

Wechselwirkungen 

Die Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen im Bereich des Hochsteinchens, 
der zweithöchsten Erhebungen des Soonwaldes, führt zu einer erheblichen Beeinträchti-
gung des Landschaftsbildes. Die Landschaftskulisse wird durch neue, fernwirksame bau-
liche Veränderungen gestört. Für das Vorhaben ist somit eine erhebliche Beeinträchti-
gung des Schutzgutes Landschaft abzuleiten.  

Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich am östlichen Rand, innerhalb des Natur-
parks, der dort von der Autobahn A 61 begrenzt wird. Durch die Errichtung der geplanten 
Anlagen wird der Schutzzweck der Landesverordnung zum Naturpark „Soonwald-Nahe“ 
hinsichtlich der Bewahrung und Bereicherung der landschaftlichen Eigenart und Schön-
heit berührt. Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck der Landesverordnung zum Land-
schaftsschutzgebiet „Soonwald“ bezüglich der Bewahrung und Pflege der Eigenart und 
Schönheit des Landschaftsbildes. Vorbelastungen in Bezug auf das Landschaftsbild be-
stehen innerhalb des Naturparks vor allem in Form eines Funkturms am Schanzerkopf, 
sowie mehreren Steinbrüchen in der direkten Umgebung des geplanten Standortes bzw. 
durch die in einem räumlichen Zusammenhang stehenden Windenergieanlagen auf dem 
Kandrich, außerhalb des Naturparks. 
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Weiterhin ist mit der Realisierung der geplanten Windenergieanlagen ein Verlust von Na-
delholzreinbeständen gegeben, der aufgrund der untergeordneten Bedeutung dieser 
Strukturen hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes keine erhebliche Beeinträchtigung 
darstellt. Mit der Auflage eines entsprechenden Monitorings ist die Planung aus Sicht des 
Fledermausschutzes vertretbar. 

Die vergleichsweise kleinflächige Vollversieglung von Böden führt zu einem Verlust der 
Funktionen für Boden, Versickerung und Frischluftentstehung, die als ausgleichbar zu 
klassifizieren sind. 

Bei der Fläche NW Seibersbach handelt es sich um eine der windhöffigsten Lagen in 
Rheinland-Pfalz, deshalb kann hier mit dem Betrieb von Windenergieanlagen eine größe-
re CO2 Einsparung und damit ein größerer Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden als 
an weniger exponierten Standorten. 

Biologische Vielfalt 

Die Fläche 2 wird forstwirtschaftlich genutzt. Innerhalb sowie im 200 m Abstand zur Flä-
che 2 existieren keine gemäß § 28 LNatSchG geschützten Biotope. Für die Fläche 2 be-
stehen Nachweise geschützter Pflanzen- und Tierarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 und 11 
BNatSchG wie z.B. elf Fledermausarten (siehe Kapitel 3.2.2).  

Die zu erwartenden Lebensraumverluste für Waldfledermausarten durch Rodungen an 
den eigentlichen Standorten der Windenergieanlagen und den Kranstellplätzen sowie für 
den Wegeausbau sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit, in Bezug zu dem großen Gesamt-
lebensraum der Umgebung, als ausgleichbar bzw. vertretbar einzustufen, zumal die Anla-
genstandorte in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant sind. Hinsichtlich des 
Schlagrisikos steht die Tatsache, dass es sich um einen sehr windreichen Standort han-
delt und die Rotoren erst ab einer Höhe von ca. 60-70 m über dem Waldkörper beginnen, 
einer sehr hohen Fledermausaktivität auch von regelmäßig hoch fliegenden Arten (Kleiner 
Abendsegler, Zwergfledermaus) gegenüber. Mögliche Beeinträchtigungen können im 
Rahmen eines Monitorings ermittelt werden, wie es schon mehrfach in Rheinland-Pfalz 
praktiziert wird. Mit der Auflage eines entsprechenden Monitorings ist die Planung aus 
Sicht des Fledermausschutzes vertretbar. 

Das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna ist insgesamt als gering zu bezeich-
nen, da größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schützens-
werten Arten nicht zu erwarten sind. Die zu prognostizierenden Auswirkungen auf den 
Vogelzug sind insgesamt ebenfalls als gering zu bewerten.  

3.2.4 „Status quo – Prognose“ - Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes 
bei Nichtdurchführung der Planung 

Im Flächennutzungsplan ist der Bereich der Fläche 2 als „Fläche für Wald“ dargestellt. 
Die derzeitige forstwirtschaftliche Nutzung wird damit auch in Zukunft erhalten bleiben. 
Das Gebiet wird bei ähnlicher Waldbewirtschaftung auch weiterhin für die Fledermäuse 
von regionaler Bedeutung sein. Gleiches gilt für die waldbewohnenden Vogelarten des 
Gebietes. Aufgrund der Ausweisung des Raumes im Regionalen Raumordnungsplan 
„Rheinhessen-Nahe“ als Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Erho-
lung/ Landschaftsbild sowie der Lage im Landschaftsschutzgebiet und Naturpark ist eine 
Weiterentwicklung der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung in dieser Region zu er-
warten. Von einer Nutzung des Landschaftsraumes für landschaftsgebundene Erholungs-
nutzung, z.B. das Wandern, kann ausgegangen werden. 

Für die Fläche 2 ist aufgrund der Fortführung der forstwirtschaftlichen Nutzung keine 
wahrnehmbare Veränderung des gegenwärtigen Zustandes gegeben. 
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3.2.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, Ausgl eich und Überwachung 

Vermeidung und Verringerung 
Bei der Planung des Vorhabens sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Mi-
nimierung von Beeinträchtigungen der verschiedenen Schutzgüter vorgesehen: 

·  Wahl der Standorte im Bereich ökologisch geringwertiger Biotoptypen (z.B. Aus-
schluss von Laubwaldbeständen, Nadelaltholzbeständen und Schlagfluren) 

·  Anordnung der geplanten fünf Windenergieanlagen in einem engen räumlichen Zu-
sammenhang und damit Bündelung von Belastungen 

·  Reduzierung der Neuversiegelung durch Planung der Standorte an vorhandenen 
Forstwegen, Nutzung geschotterter Hauptforstwege  

·  Reduzierung der Vollversiegelung durch Ausbau der Forstwege, Kranaufstellflächen 
und Arbeitsbereiche mit Schotter  

·  Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Integration des Transformators in 
die Anlage 

·  Anfüllen der Fundamente mit Oberboden und somit Wiederherstellung der Funktion 
des Bodens als Pflanzenstandort 

·  Minderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch farblich, grüne Abstu-
fungen im unteren Turmsegment. 

·  Verlegung des Erdkabels im Bereich von Wegeparzellen möglichst mittels Kabelpflug 
·  Durchführung von Rodungsarbeiten gemäß § 28 LNatSchG außerhalb des Zeitrau-

mes vom 01.03. bis 30.09. zur Vermeidung von Beeinträchtigungen v.a. der Avifauna 
·  Zeitnaher Baubeginn nach Abschluss der Rodungsarbeiten und damit Vermeidung 

von zwischenzeitlicher Neubesiedelung der Rodungsflächen und des Umfeldes durch 
die Avifauna, d.h. Nutzung der Vergrämungswirkungen der Rodungsarbeiten und 
Ausschluss von Zerstörungen und Beeinträchtigungen von Brutstätten 

·  Ortsbegehung eines Fachgutachters vor Durchführung der Rodungsarbeiten zur 
Vermeidung direkter Beeinträchtigungen potenzieller Fledermausquartiere durch die 
Rodung von Quartierbäumen 

·  Rückbau der geschotterten Arbeitsbereiche nach Errichtung der Anlagen 
·  In Abhängigkeit der Ergebnisse eines Monitorings wäre als Vermeidungsmaßnahme 

eine Nutzungseinschränkung, gekoppelt an die Windgeschwindigkeit möglich, so-
dass Kollisionen verhindert werden können (Monitoring siehe unten). BEHR & VON 
HELVERSEN (2005) fanden eine Abnahme der Totfunde von Fledermäusen unter 
Windenergieanlagen ab Windgeschwindigkeiten von 6 ms-1. im Gondelbereich. Um 
ein Kollisionsrisiko auszuschließen wäre es denkbar, die Anlage im Zeitraum von An-
fang Juli bis Ende September in Nächten mit Windgeschwindigkeiten < 6 ms-1 abzu-
stellen.  

Ausgleich 
Die abschließende Bestimmung von Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes in Natur 
und Landschaft sowie die Suche und dingliche Sicherung von Ausgleichsflächen findet im 
weiterführenden Genehmigungsverfahren statt. Eine überschlägige Ermittlung ergibt eine 
Flächenbeanspruchung für die fünf geplanten Anlagen von ca. 1,5 ha.  

Unter dem Aspekt des räumlich-funktionalen Ausgleichs ist für den Eingriff der Anlagen-
planungen in Waldbestände eine auf das Waldökosystem ausgerichtete Ausgleichsmaß-
nahme vorzusehen. 

Für die nicht ausgleichbaren Eingriffe in das Landschaftsbild ist entsprechend § 10 Abs. 4 
LNatSchG eine Ersatzzahlung an das Land Rheinland-Pfalz zu leisten. Die Höhe der Er-
satzzahlung bemisst sich nach Dauer und Schwere des Eingriffs sowie nach Wert oder 
Vorteil für den Verursacher. Das Zahlungsaufkommen ist zweckgebunden für die Finan-
zierung von Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung des Naturhaushalts und der 
Landschaft zu verwenden. Aus landespflegerischer Sicht bieten sich beispielsweise Kulis-
senbepflanzungen in Form von Baumreihen, Heckenstrukturen oder Feldgehölzen in den 
Bereichen stärkster Einsehbarkeit an, wie z.B. zwischen Erbach und Argenthal, Liebshau-
sen und Argenthal oder zwischen Dörrebach und Seibersbach. 
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Überwachung und weiterer Untersuchungsbedarf 
Weiterer Untersuchungsbedarf besteht im nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu 
folgenden Aspekten:  

·  Schutzgut Mensch: Schall und Schatten,  
·  Schutzgut Landschaft: Landschaftsbildvisualisierungen und Sichtbarkeitsanalyse (bei 

einer Standortänderung oder einem anderen Anlagentyp) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nach in Betriebnahme als Überwachungsmaßnahme 
die Durchführung eines Fledermausmonitorings notwendig. 

3.2.6 Zusammenfassung 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 3.2.5 beschrieb enen schutzgutbezogenen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind die vo rhabenbedingten Auswir-
kungen in der Fläche 2 für die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkun-
gen als nicht erheblich und nachhaltig zu bezeichne n.  

Mit der Realisierung des Planungsvorhabens sind nac h derzeitigem Erkenntnis-
stand erhebliche Beeinträchtigungen des Landschafts bildes zu erwarten. Die ge-
planten Anlagenstandorte befinden sich am östlichen  Rand, innerhalb des Natur-
parks, der dort von der Autobahn BAB A 61 begrenzt wird. Mit der Errichtung wird 
der Schutzzweck in § 3 der Landesverordnung zum Nat urpark „Soonwald-Nahe“ 
berührt. Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck in § 3 der Landesverordnung zum 
Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“.  

Die windhöffige Lage des Standorts ermöglicht für d en Betrieb von Windenergiean-
lagen eine größere CO 2 Einsparung und damit einen größeren Beitrag zum Kl ima-
schutz als an weniger exponierten Standorten. 

 

 

3.3 Fläche 3 – W Dörrebach (Gemarkung Seibersbach u nd Dörrebach) 

3.3.1 Umweltschutzziele einschlägiger Fachpläne 

Nachfolgend werden kurz die festgelegten Ziele des Umweltschutzes einschlägiger Fach-
pläne, gemäß Nr. 1d der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, für die Fläche 1 darges-
tellt. 

Regionaler Raumordnungsplan Rheinhessen-Nahe 

Die Fläche 3 befindet sich im Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Er-
holung/ Landschaftsbild (PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINHESSEN-NAHE, 2004). Die aus-
gewiesenen Vorbehaltsgebiete für landschaftsgebundene Freizeit und Erholung sind 
großräumig ausgewiesen und erstrecken sich über alle zusammenhängenden Waldflä-
chen in der Region. Die Waldflächen des Seibersbacher und Dörrebacher Waldes sind 
als Vorbehaltsgebiet Wald ausgewiesen. Die gesamte Fläche befindet sich einem Vor-
ranggebiet Grundwasserschutz.  

Im Falle einer Realisierung der Planung ist die Notwendigkeit zur Durchführung eines 
Zielabweichungsverfahrens hinsichtlich des Vorranggebietes Grundwasserschutz zu prü-
fen. 
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Flächennutzungsplan 

Die Waldflächen innerhalb der Fläche 3 sind als Flächen für Wald dargestellt. Des Weite-
ren besteht im Flächennutzungsplan für die Fläche 3 die nachrichtliche Darstellung der 
Abgrenzung der Trinkwasserschutzzonen III am Nordrand. 

Landschaftsplan 

Im Landschaftsplan sind die Waldflächen innerhalb der Fläche 3 als Flächen für Wald mit 
dem Maßnahmenschwerpunkt „Umwandlung in Laub- und Mischbestände“ dargestellt 
(L.A.U.B. 1995). Für zwei Laubholzaltbestände besteht die Einstufung als „wertvolle 
Waldbestände“ mit dem Maßnahmenziel „Erhalt und Entwicklung von Altholz“. 

Vernetztes Biotopsystem (VBS) 

Fläche 3 liegt vollständig innerhalb einer prioritären Fläche der VBS-Planung: 

·  1b "Großräumige altholzreiche Waldkomplexe des Soonwalds" 
Eine Beschreibung dieser prioritären Fläche erfolgt in Kapitel 3.1.1 zum Untersuchungs-
gebiet 1. 

3.3.2 Bestandsaufnahme und -bewertung des derzeitig en Umweltzustands 

Menschen 

Innerhalb der Fläche 3 existieren keine Wohngebäude. Die nächstgelegenen Wohngebie-
te, Dörrebach im Südosten und Seibersbach im Nordosten befinden sich in einer Entfer-
nung von ca. 2,2 km bzw. 2,3 km. Der Abstand zur Siedlung „Im Waldwinkel“ im Osten an 
der K 32 beträgt ca. 1,3 km. Nördlich der Fläche 3 verläuft die Landesstraße L 242, an der 
sich das landwirtschaftliche Gut Marienborn in 560 m sowie eine Einzelhausbebauung be-
finden. 

Für den Menschen besitzt das Untersuchungsgebiet insbesondere eine Landschaftserho-
lungsfunktion. Dies zeigt sich auch in der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für land-
schaftsgebundene Freizeit und Erholung/ Landschaftsbild. Zudem liegt die Fläche inner-
halb des Landschaftsschutzgebietes „Soonwald“ und im Naturpark „Soonwald-Nahe“. In-
nerhalb der Fläche 3 verläuft ein Ortsrundwanderweg, ausgehend von der Ortschaft Sei-
bersbach (LANDESVERMESSUNGSAMT RLP 1991, LVermGeo 2005 a). 

Tiere und Pflanzen 

Der Untersuchungsraum ist geprägt durch große zusammenhängende Waldfläche mit ei-
nem Mosaik von Schlagfluren. Den Schwerpunkt der Waldbestände bilden Fichtenforste. 
Die Laubwaldbestände setzen sich überwiegend aus Buchenwald zusammen. Die Wind-
bruchflächen weisen Sukzessionsstadien unterschiedlichen Alters auf, z.T. sind diese 
durch Fichtenanpflanzungen wieder aufgeforstet worden. Die Wertigkeit der Biotopstruk-
turen ist bei den Fichtenforsten geringer als bei den Buchenaltholzbeständen im Osten 
des Untersuchungsraumes (siehe Karte 3.2 Abb.3). 

Die Fläche 3 liegt vollständig innerhalb des Naturparks „Soonwald-Nahe“ (Rechtsverord-
nung 28.01.2005) sowie innerhalb des Landschaftsschutzgebietes „Soonwald“. 

Das nächstgelegene Naturschutzgebiet befindet sich südöstlich der Fläche 3 in ca. 850 m 
Entfernung. Es ist das Naturschutzgebiet „Im Waldwinkel“, ein Feuchtgebiet mit Zwi-
schenmoor und Feuchtwiesen, dessen Gesamtgröße ca. 20 ha umfasst (Rechtsverord-
nung vom 17.07.1979). 

Im Westen der Fläche 3 befindet sich das FFH-Gebiet „Soonwald“ (6011-301) mit einer 
Flächengröße von 5.654 ha. Im FFH-Gebiet sind nach Anhang ll der FFH-Richtlinie als 
Tierarten geschützt: Gelbbauchunke (Bombina variegata), Hirschkäfer (Lucanus cervus) 
und Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteini).  



 61

Gemäß dem Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz (2005) sind fol-
gende Lebensräume gemäß Anhang I FFH-Richtlinie für die Meldung des Gebietes von 
ausschlaggebender Bedeutung: 

Code FFH Lebensraumtyp en gemäß Anhang  I 
3150 Eutrophe Stillgewässer 
3260 Fließgewässer 
6230* Borstgrasrasen 
6410 Pfeifengraswiesen 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
6510 Flachland-Mähwiesen 
7140 Übergangs- und Zwischenmoor 
8150 Silikat-Schutthalden 
8220 Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation 
8230 Pionierrasen auf silikatischen Felskuppen 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald 
9180* Schlucht- und Hangmischwälder 
91D0* Moorwälder 
91E0* Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald 
*Prioritäre Lebensräume 

Südlich der Fläche 3 besteht im Abstand von 200 m das FFH-Gebiet „Dörrebach bei 
Stromberg“ (6011-303). Es handelt sich um einen naturnahen Bachlauf mit umgebenden 
Buchen- und Eichen- Hainbuchenwäldern. Kleinflächige Mäh- und Auewiesen entlang des 
Baches sind eingestreut. Nach Anhang ll der FFH-Richtlinie ist im FFH-Gebiet die Groppe 
(Cottus gobio) als Tierart geschützt. Das FFH-Gebiet hat eine Größe von insgesamt 
118 ha. 

Gemäß dem Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Rheinland-Pfalz (2005) sind fol-
gende Lebensräume gemäß Anhang I FFH-Richtlinie für die Meldung des Gebietes von 
ausschlaggebender Bedeutung: 

Code FFH Lebensraumtypen gemäß Anhang  I 
3260 Fließgewässer 
6410 Pfeifengraswiesen 
6430 Feuchte Hochstaudenfluren 
6510 Flachland-Mähwiesen 
8310 Höhlen 
9110 Hainsimsen-Buchenwald 
9130 Waldmeister-Buchenwald 
9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald 
91E0* Erlen- und Eschenauenwald, Weichholzauenwald 

Fledermäuse 
Das Plangebiet befindet sich in 2 km Entfernung südlich des Untersuchungsgebietes Sei-
bersbach. Für eine Einschätzung des Bestands stehen die Informationen aus dem Unter-
suchungsgebiet Seibersbach sowie aus der Umweltverträglichkeitsstudie von L.A.U.B. 
GMBH von 2005 zur Verfügung. Zusätzlich fanden Ortsbegehungen im Oktober / Novem-
ber statt. Alle Angaben zum Artenspektrum basieren somit auf Analogieschlüssen, die al-
lerdings wegen der Vergleichbarkeit der Habitatausstattung und Entfernung sehr gut mög-
lich sind. 

Das Plangebiet Dörrebach liegt im gleichen Waldgebiet und damit in räumlicher Nähe 
zum Untersuchungsgebiet Seibersbach. Der großflächige und zusammenhängende 
Waldbestand ist mosaikartig von großen Schlagfluren unterbrochen. Darin unterscheiden 
sich die Flächen um den Opel vom bewaldeten Katzenkopf. Die offenen Bereiche stellen 
interessante Jagdflächen für Fledermäuse, z.B. für den Kleinen Abendsegler, dar. Hier 
wird die Art vermutlich häufiger anzutreffen sein als auf dem bewaldeten Katzenkopf. In 
einigen Bereichen, z.B. auf dem Opel, stocken insbesondere auf den waldrandnahen Flä-
chen bereits ein junger Birkenaufwuchs bzw. junge Fichten. Darüber hinaus ist der be-
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nachbarte Buchenaltbestand im Süden stark ausgelichtet und bildet ein strukturreiches 
Biotop, welches wiederum interessant für kleine Fledermausarten wie z.B. die Bartfleder-
mäuse und den Kleinen Abendsegler ist. 

Die Buchenaltbestände und Buchen-Eichenmischbestände verteilen sich zwischen Fich-
tenforsten sowie Fichtenaltbeständen auf dem Opel, z.B. im östlichen Bereich des Unter-
suchungsgebietes. Auch südlich der geplanten Anlage WEA D5 liegen alte Laubmisch-
wälder, die geeignete Quartiermöglichkeiten für den lokalen Fledermausbestand bieten. 
Ein Austausch bzw. Wechselbeziehungen zwischen dem Standortbereich der geplanten 
Anlagen und den Übergangsbereichen sind sehr wahrscheinlich. Analog zu den Ergeb-
nissen am Standort Seibersbach wird beispielsweise neben dem Kleinen Abendsegler, 
Großen Mausohr, den Bartfledermäusen (Große und Kleine Bartfledermaus) und Langoh-
ren (Braunes und Graues Langohr) auch die Bechsteinfledermaus häufig und regelmäßig 
vorkommen. Darüber hinaus sind Vorkommen der Rauhautfledermaus, vor allem wäh-
rend der Zugzeit, nicht ausgeschlossen. Demnach wird im Plangebiet Dörrebach ein ver-
gleichbares Artenspektrum von bis zu 11 Arten erwartet (siehe Tabelle 4 in Kapitel 3.2.2). 
Die höchsten Aktivitätsdichten der meisten Arten werden sich im Waldesinnern sowie an 
den Waldrändern abspielen und weniger auf den großen windhöffigen Offenbereichen auf 
dem Opel. Daher ist vermutlich im Bereich direkt östlich des Opel mit einem geringen 
Fledermausaufkommen zu rechnen. Insgesamt wird im Plangebiet jedoch eine vergleich-
bare Aktivitätsdichte erwartet wie am Hochsteinchen. 

Bewertung Fledermäuse 
Zur Bewertung der Fledermausbestände am Standort Dörrebach liegen vom benachbar-
ten Katzenkopf Ergebnisse über die Artenzahl und die Fledermausaktivität vor, die in ei-
nem Waldstandort bis in 649 m üNN zu erwarten sind. Da die Waldfläche auf dem Opel 
zu einem großen Teil gerodet und stellenweise nur mit Fichten aufgeforstet ist, wird hier 
eine geringere Aktivitätsdichte gegenüber dem bewaldeten Katzenkopf prognostiziert. 
Vom Kleinen Abendsegler wird hier aufgrund des offenen Charakters vermutlich eine 
deutlich höhere Aktivitätsdichte als auf dem Katzenkopf erwartet. Bezüglich des Arten-
spektrums werden keine Unterschiede zum benachbarten Untersuchungsgebiet Seibers-
bach prognostiziert. Vorkommen der Rauhautfledermaus werden auch hier nicht ausge-
schlossen. Aus diesem Grund wird dem Dörrebacher Wald ebenfalls eine regionale Be-
deutung zugeordnet. 

Brut- und Zugvögel 
Die Bestandsermittlung und -bewertung basiert auf der Auswertung bestehender Gutach-
ten und Grundlageninformationen aus den letzten Jahren auf und Begehungen des Un-
tersuchungsgebietes im Oktober/November 2006. Zum Gebiet selbst oder zu unmittelbar 
benachbarten Bereichen standen folgende Grundlagen zur Verfügung: 

·  Avifaunistische Erfassungen im Rahmen der UVS „Windenergieprojekt Seibersbach“ 
in den Gebieten „Hochsteinchen“ und „Dörrebach“ (Brutvögel, Zug) – (1) enveco, 
2005 

·  Avifaunistische Untersuchungen (Brutvögel, Zug) im Rahmen der Planung des WEA-
Standortes am „Hochsteinchen“ (Seibersbach) (ca. 3 km Entfernung) (2) Büro für 
faunistische Fachfragen, 2006 

·  Erfassungen der Brutvogelfauna im Rahmen der Kartierungen für den Brutvogelatlas 
Deutschlands, TK 25 6012 (3) Thomas Grunwald 2005, 2006 

·  Erhebungen zur Brutvogelfauna im Umfeld des „Lindenkopfs“ südwestlich des „Kand-
rich“ (4) L.A.U.B. GmbH, 2003 

Brutvögel 
Aus den o.g. Datengrundlagen geht hervor, dass in dem betreffenden Waldbereich am 
Opel das typische Artenspektrum einer bewaldeten Mittelgebirgslandschaft in Rheinland-
Pfalz vorhanden ist. Neben zahlreichen, weit verbreiteten und häufigen Arten der Wälder 
wie verschiedene Meisenarten, Baumläufer, Laubsänger, Finken u.s.w. sind auch einige 
seltenere bzw. gefährdete oder bemerkenswerte Arten zu erwarten. Im Folgenden sollen 
die Vorkommen dieser planungsrelevanten Arten im direkten Umfeld der geplanten 
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Windnergieanlagenstandorte sowie im weiteren Umfeld (bis ca. 2 km) erläutert werden. 
Der hier betrachtete Raum wird im Folgenden als „Plangebiet“ bezeichnet. 

Die folgenden Angaben zum Gefährdungsgrad richten sich nach folgenden Roten Listen: 

·  Rote Liste Rheinland-Pfalz (BRAUN et al. 1992) (RL Rheinland-Pfalz) 
·  Rote Liste BRD (BAUER et al. 2002) (RL BRD) 

Angaben zu Lebensraumansprüchen und Gefährdungen sind, soweit es sich um die glei-
chen Arten handelt, den Beschreibungen in Kapitel 3.1.2 zu entnehmen.  

Waldschnepfe  (Scolopax rusticola) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Waldschnepfe ist im Bereich des Soonwaldes weit verbreitet und regelmäßig anzutreffen (3). 
Im Rahmen der Untersuchungen am Hochsteinchen (2) konnte die Art ebenfalls nachgewiesen 
werden. Aufgrund der Struktur des Plangebietes mit zahlreichen durch Einschlag oder Wind-
bruch aufgelichteten Waldbeständen, Jungwuchsflächen und Randstrukturen ist die Art auch hier 
zu erwarten. 

Wespenbussard  (Pernis apivorus) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Als Horstbäume nutzt der Wespenbussard vor allem alte Eichen und Buchen innerhalb lichter 
Laub- und Mischwälder. Wespenbussarde brüten oft weiter im Inneren geschlossener Wälder als 
andere Greifvögel wie beispielsweise Mäusebussard oder Rotmilan. Dabei werden Horststandor-
te meist weit abseits menschlicher Störungen (Straßen, Siedlungen) bevorzugt. Gefährdet ist der 
Wespenbussard durch den Rückgang der Insektennahrung als Folge der intensiveren Landbe-
wirtschaftung (Insektizide, Herbizide), durch die forstwirtschaftlich bedingte Abnahme geeigneter 
Horstbäume (kurze Umtriebszeit) sowie durch zunehmende Störungen innerhalb der Wälder (Er-
holung, Forst). 
Nachweise 
Brutvorkommen der Art sind im Soonwald selten. Der Wespenbussard bevorzugt in der Regel 
eher klimatisch begünstigte, halboffene Landschaften z.B. in der Nahe-Region. Für die Art wurde 
im Rahmen der vorliegenden UVS (1) allerdings ein Brutvorkommen im westlichen Bereich des 
untersuchten Gebietes nachgewiesen, ohne dass der genaue Horststandort ermittelt wurde. So-
wohl geeignete Brut- als auch typische Nahrungshabitate sind im Plangebiet bedingt vorhanden. 
Potenzielle Horstbäume sind im Plangebiet sowohl in räumlicher Nähe zu den geplanten Anla-
genstandorten (WEA 1, 5) als auch im weiteren Umfeld vorhanden. 

Habicht  (Accipiter gentilis) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Der Habicht ist regelmäßig, jedoch nicht häufig, im Soonwald anzutreffen. Auch im Plangebiet 
wurde die Art als Brutvogel nachgewiesen (1). Beobachtungen von jagenden oder umherfliegen-
den Habichten liegen aus allen Gegenden des Soonwalds vor (3). Einige für den Habicht geeig-
nete Altbaumbestände sind im weiteren Umfeld der geplanten Anlagenstandorte vorhanden. 
Ebenso sind geeignete Jagdhabitate in Form von halboffenen Bereichen zu finden. 

Sperber  (Accipiter nisus) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
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Nachweise 
Der Sperber ist für die Region als verbreitete und nicht seltene Brutvogelart einzustufen, was 
auch die Beobachtungen im Rahmen der o.g. Erfassungen belegen. Im Plangebiet befinden sich 
sowohl geeignete Bruthabitate als auch Jagdgebiete für die Art, so dass von einem Vorkommen 
des Sperbers ausgegangen werden kann. 

Mäusebussard  (Buteo buteo) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Art ist in der gesamten Region als häufiger Brutvogel einzustufen und besiedelt den Soon-
wald flächendeckend, jedoch mit zunehmender Dichte in den Randbereichen und geringeren 
Vorkommen in den Zentren der großen Waldbereiche (3). Die Art ist für das Plangebiet sicher als 
Teilsiedler, möglicherweise auch als Brutvogel (1) zu erwarten. Potenzielle Horstbäume sind im 
Plangebiet sowohl in räumlicher Nähe zu den geplanten Anlagenstandorten (WEA 1, 5) als auch 
im weiteren Umfeld vorhanden. 

Hohltaube   (Columba oenas) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Art ist im Sonnwald als verbreitete, jedoch recht seltene Art einzustufen. Viele Bereiche sind 
aufgrund der Dominanz von Fichtenbeständen und dem Fehlen geeigneter Bruthabitate (Bu-
chenalthölzer) von der Art nur sehr dünn besiedelt. Die Art kommt im Plangebiet mit mehreren 
Brutpaaren vor (1, 3). Potenzielle Altholzbestände sind im Plangebiet sowohl in räumlicher Nähe 
zu den geplanten Anlagenstandorten (WEA 1, 5) als auch im weiteren Umfeld vorhanden. 

Turteltaube  (Streptopelia turtur) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Die Art ist im gesamten Soonwaldgebiet regelmäßig und stellenweise recht häufig anzutreffen. 
Auch in höher gelegenen Waldbereichen ist die Art zu beobachten sofern weitgehend offene 
Flächen wie z.B. Windbrüche vorhanden sind. Es ist davon auszugehen, dass die Art auch an 
verschiedenen Stellen des Plangebietes als Brutvogel vorkommt. 

Waldkauz  (Strix aluco) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

x 
- 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Der Waldkauz konnte im Rahmen der Erfassungen zur UVS (1) als Brutvogel im Plangebiet 
nachgewiesen werden. Die Art ist im Soonwald flächendeckend verbreitet (3). Potenzielle Höh-
lenbäume sind im direkten Umfeld der geplanten Anlagenstandorte nicht vorhanden. In den um-
liegenden Altholzbeständen, die sich in räumlicher Nähe zu den Standorten befinden, sind Brut-
vorkommen zu erwarten. 
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Grauspecht  (Picus canus) 

RL RP: 
RL BRD: 

-  
V 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Der Grauspecht bevorzugt vor allem ältere, lichte Laubwälder, Streuobstbestände, Parkanlagen, 
Gärten und Feldgehölze mit hohem Anteil von Totholz und Weichhölzern als Bruthabitate. Die 
Bestände der Art sind durch eine Verringerung des Nahrungsangebots (Ameisen) und der Zer-
störung geeigneter Lebensräume infolge der intensiven Land- und Forstwirtschaft gefährdet. 
Nachweise 
Die Art kommt südlich des Opels als Brutvogel vor. Weiter Vorkommen in den älteren Laubwald-
beständen des Plangebietes sind zu erwarten. Potenzielle Habitate sind im Plangebiet sowohl in 
räumlicher Nähe zu den geplanten Anlagenstandorten (WEA 1, 5) als auch im weiteren Umfeld 
vorhanden. 

Schwarzspecht   (Dryocopos martius) 

RL RP: 
RL BRD: 

3  (gefährdet)  
- 

streng geschützt: 
EU-Anhang 1: 

- 
x 

Lebensraumansprüche/ Gefährdungen 
Siehe Kapitel 3.1.2 
Nachweise 
Schwarzspechte kommen im Soonwald flächendeckend vor und wurden auch schon im Bereich 
des Plangebietes nachgewiesen (1, 3). Potenzielle Höhlenbäume sind im direkten Umfeld der 
geplanten Anlagenstandorte nicht vorhanden. Potenzielle Höhlenbäume sind im Plangebiet so-
wohl in räumlicher Nähe zu den geplanten Anlagenstandorten (WEA 1, 5) als auch im weiteren 
Umfeld vorhanden. 

Bewertung Brutvögel 
Wie die Auswertung der vorhandenen Daten zeigt, kann im Plangebiet aufgrund der vor-
handenen Biotopstrukturen mit dem Auftreten einiger gefährdeter bzw. geschützter Brut-
vogelarten gerechnet werden. Dabei handelt es sich gemäß der strukturellen Ausstattung 
des Raumes überwiegend um Waldarten und einige Arten, die auch halboffene Bereiche 
bevorzugen. Eine besondere oder herausragende Bedeutung des Plangebietes für die 
Avifauna kann indes nicht festgestellt werden. Die vorkommenden, bemerkenswerten Ar-
ten sind im Gebiet des Soonwalds überwiegend weit verbreitet. Eine Ausnahme davon 
stellt das Vorkommen des Wespenbussards dar. Zum genauen Brutstandort der Art im 
Gebiet liegen keine Erkenntnisse vor. Vermutet wird ein Horststandort im westlichen Be-
reich des Plangebietes. Die strukturelle Beschaffenheit des Plangebietes ist im Vergleich 
zu den übrigen Flächen des Soonwaldes als durchschnittlich zu bezeichnen. 

Zugvögel 
Die Einschätzung zum Zugvogelaufkommen für das Plangebiet „Dörrebach“ wird im We-
sentlichen auf der Grundlage der auf dem Hochsteinchen durchgeführten Zugvogelzäh-
lung (2) vorgenommen. Aufgrund der räumlichen Nähe (3 km) und der nahezu identi-
schen Situation hinsichtlich der Höhenlage und des Reliefs (Kuppenlage auf einem in 
Zugrichtung ausgerichteten, bewaldeten Höhenzuges) können die dort erhaltenen Ergeb-
nisse sehr gut auf den Standort Dörrebach übertragen werden. Darüber hinaus liegen Er-
kenntnisse zum Vogelzug aus diversen systematischen Zugvogelzählungen (z.B. BLG 
2005a, 2005b) und spezielle Beobachtungen zum Kranichzug aus der Region vor (Grun-
wald mündl. Mitteilung). Weitere Ausführungen zu den Erfassungsergebnissen zum Vo-
gelzug können Kapitel 3.2.2 entnommen werden. 

Die Erkenntnisse aus den Zählungen können aus den o.g. Gründen uneingeschränkt 
auch auf das Plangebiet „Dörrebach“ bzw. auf den Opel bezogen werden. Die Höhenkup-
pen des Soonwaldes werden, wie die Ergebnisse aus der Herbstzählung am Hochstein-
chen zeigen (2), offensichtlich bei den meisten Wettersituation, insbesondere bei herbstli-
chen Gegenwinden aus südlichen bis westlichen Richtungen, weitgehend umflogen. In 
diesen Situationen ziehen die Vögel vornehmlich in windärmeren, tieferen Lagen oder 
auch –je nach Windrichtung- an den Bergflanken des Soonwaldhöhenzuges. Bei sehr 
windarmen Verhältnissen konnten etwa durchschnittliche Zugzahlen ermittelt werden, wo-
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bei auch die Kuppenlagen überflogen wurden. Hinsichtlich des Kranichzugs konnten bei 
den Zählungen im Herbst 2006 (2), die langjährigen Erkenntnisse aus der Region bestä-
tigt werden, dass der Hauptdurchzugskorridor der Art südlich des Soonwaldes im Bereich 
der Unteren Nahe verläuft. Je nach Windsituation sind allerdings auch über dem betref-
fenden Höhenkamm zahlreiche Kraniche zu beobachten (Grunwald, mündl. Mitteilung). 

Bewertung Zugvögel 
Zusammenfassend ist festzustellen, dass auch in den Höhenlagen des Soonwaldes Vo-
gelzug stattfindet. Eine besondere Bedeutung als Durchzugskorridor besitzen die Kuppen 
des Höhenzuges jedoch nicht, was insbesondere auf den oft kräftigen Wind in den expo-
nierten Höhenlagen zurückzuführen ist. Lokale oder gar regionale Zugverdichtungsberei-
che sind nach den bisherigen Erkenntnissen nicht vorhanden bzw. nicht zu erwarten. 

Boden 

Als Bodentypen haben sich insbesondere Ranker, Braunerden, Podsole sowie in feuchte-
ren Bereichen Pseudogleye gebildet. Bei den Bodenarten handelt es sich um Fels, Steine 
und Sand (GEOLOGISCHES LANDESAMT RLP, 1968). 

Innerhalb des Untersuchungsgebietes sind keine Bodenbelastungen in Form von Altabla-
gerungen und auch keine Verdachtsflächen bekannt (ENVECO, 2005). 

Wasser 

Innerhalb der Untersuchungsgebiete kommen keine Stand- und Fließgewässer vor. Die 
gesamte Fläche befindet sich in einem Vorranggebiet Grundwasserschutz. Dies ergibt 
sich unter anderem aus der großflächigen Lage der Fläche 3 in zwei Trinkwasserschutz-
zonen III und der Nähe zur Trinkwasserschutzzone II im Süden. 

Klima / Luft 

Die Fläche 3 besitzt aufgrund der überwiegend vorhandenen Waldflächen eine Frischluft-
produktionsfunktion. Das gesamte Gebiet weist eine regionalklimatische Ausgleichsfunk-
tion auf. 

Die Hauptwindrichtung innerhalb des Gebietes ist West-Südwest. Die relative Häufigkeit 
der Winde aus den drei Richtungen West, West-Südwest und Süd-Südwest betragen zu-
sammen ca. 45% (ENVECO, 2005). Hinsichtlich der allgemeinen Angaben zur durch-
schnittlichen Niederschlagsmenge etc. wird auf die Ausführungen in Kapitel 3.1.2 zur 
Standortfläche 1 verwiesen. 

Eine lufthygienische Vorbelastung besteht im Untersuchungsgebiet nicht. 

Landschaft 

Innerhalb des Naturraumes „Hunsrück“ liegt die Fläche 3 in der Naturraumeinheit „Soon-
wald“ und wird innerhalb dieser der Untereinheit „Großer Soon“ zugeordnet. 

Bestimmend für das Landschaftsbild sind die ausgedehnten Waldflächen. Im Norden, im 
zentralen Bereich der Fläche 3 dominieren Nadelwälder, die von einzelnen Schlagfluren 
unterschiedlichen Alters durchzogen sind. Im südlichen und östlichen Teil der Fläche 3 
beherrschen dagegen Laubwälder das Landschaftsbild. Es handelt sich vor allem um 
Laubmischwälder sowie um Buchen(misch-) wälder (siehe Karte 3.2 Abb. 3). 

Der Südrand der Fläche 3 schließt Teile der sich dort anschließenden großflächigen 
Schlagfluren mit ein. Es handelt sich dabei um ehemalige Windbruchflächen, die bereits 
wieder Gehölzwuchs unterschiedlichsten Alters aufweisen. Das Gelände in der Fläche 3 
fällt von Westen nach Osten. Die höchste Erhebung stellt der Opel mit einer Höhe von 
649 m am äußersten Westrand der Fläche 3 dar. In Richtung Dörrebach fällt das Gelände 
stetig ab und erreicht am Ostrand eine Höhe von 570 m. Am Nordrand der Fläche 3 be-
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findet sich entlang eines Forstweges ein Aussichtspunkt, von dem aus sich der Blick nach 
Norden über die bewaldeten Hänge auf den Offenlandbereich bei Marienborn erstreckt. 
Zusätzlich bieten sich im Bereich der Schlagfluren temporäre Ausblicke in unterschied-
lichste Richtungen. 

Eine Vorbelastung in Bezug auf das Landschaftsbild besteht innerhalb des Naturparks am 
2,5 km entfernten Schanzerkopf in Form eines Funkturms. Lokale, flächenhafte Vorbelas-
tungen stellen mehrere Steinbrüche dar, die sich ebenfalls innerhalb des Naturparks be-
finden (Argenthal, Schäfer Kalk, Gollenfels, Hundsfels, Lindenkopf). Eine linienhafte Vor-
belastung ergibt sich aus der BAB A 61, die im Osten den Naturpark begrenzt.  

Kultur- und sonstige Sachgüter  

In der Fläche 3 sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt. 

Wechselwirkungen 

Die Lage im Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ und im Naturpark „Soonwald-Nahe“ 
sowie die Ausweisung als Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Erho-
lung/ Landschaftsbild weisen auf eine Bedeutung der Fläche 3 hinsichtlich Freizeit und 
Erholung. Die im Regionalen Raumordnungsplan ausgewiesenen Vorbehaltsgebiete für 
landschaftsgebundene Freizeit und Erholung/ Landschaftsbild sind sehr großräumig aus-
gewiesen und erstrecken sich über alle zusammenhängenden Waldflächen in der Region. 

Der Untersuchungsraum ist geprägt durch große zusammenhängende Waldfläche mit ei-
nem Mosaik von Schlagfluren. Die Windbruchflächen weisen Sukzessionsstadien unter-
schiedlichen Alters auf, z.T. sind diese durch Fichtenanpflanzungen wieder aufgeforstet 
worden. Den Schwerpunkt der Waldbestände bilden Fichtenforste. Die Laubwaldbestände 
setzen sich überwiegend aus Buchenwald zusammen.  

Im Plangebiet Dörrebach ist in Bezug auf die Fledermäuse ein vergleichbares Artenspekt-
rum wie in Seibersbach von bis zu 11 Arten zu erwarten. Damit besitzt das Untersu-
chungsgebiet eine regionale Bedeutung als Fledermauslebensraum. Die höchsten Aktivi-
tätsdichten der meisten Arten werden sich im Waldesinnern sowie an den Waldrändern 
abspielen und weniger auf den großen windhöffigen Offenbereichen.  

Im Plangebiet kann, aufgrund der vorhandenen Biotopstrukturen, mit dem Auftreten eini-
ger gefährdeter bzw. geschützter Brutvogelarten gerechnet werden. Dabei handelt es sich 
gemäß der strukturellen Ausstattung des Raumes überwiegend um Waldarten und einige 
Arten, die auch halboffene Bereiche bevorzugen.  

Biologische Vielfalt 

Die Biologische Vielfalt, auch Biodiversität genannt, umfasst neben der Vielfalt der Arten 
auch die genetische und ökosystemare Vielfalt. Mit dem Schutz und der Erhaltung der 
Biodiversität wird gleichzeitig das Überlebensprinzip der Natur gesichert. Durch eine gro-
ße Vielfalt der Arten und Lebensgemeinschaften ist es der Natur möglich, sich an wan-
delnde Umweltbedingungen anzupassen. 

Im Untersuchungsgebiet sind 11 Fledermausarten zu erwarten, darunter das Große Mau-
sohr und die Bechsteinfledermaus als FFH-Anhang-II-Art inklusive dem Artenpaar Bart-
fledermäuse (unbest.). Alle Arten besitzen zudem nach der BArtSchV den Status beson-
ders (BArtSchV b gemäß Anlage 1) und nach der Berner Konvention streng geschützter 
Arten (Berner Konvention Anhang-II-Arten). 

Wie die Auswertung der vorhandenen Daten zeigt, kann im Plangebiet aufgrund der vor-
handenen Biotopstrukturen mit dem Auftreten einiger gefährdeter bzw. geschützter Brut-
vogelarten gerechnet werden. Dabei handelt es sich gemäß der strukturellen Ausstattung 
des Raumes überwiegend um Waldarten und einige Arten, die auch halboffene Bereiche 
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bevorzugen. Eine besondere oder herausragende Bedeutung des Plangebietes für die 
Avifauna kann nicht festgestellt werden. Die vorkommenden, bemerkenswerten Arten 
sind im Gebiet des Soonwalds überwiegend weit verbreitet. 

3.3.3 Prognose über die Entwicklung des Umweltzusta ndes bei Durchführung der Pla-
nung 

Unter Zugrundelegung der in Abbildung 15 dargestellten, möglichen Anlagenkonfiguration 
werden im folgenden Kapitel die zu erwartenden Auswirkungen des Vorhabens auf die 
Umwelt ermittelt, beschrieben und bewertet. Basis für die mögliche Anlagenkonfiguration 
bilden die in Kapitel 2.2 aufgeführten Planungsgrundlagen. 

Wie aus Abbildung 15 und Karte 3.1 ersichtlich, ist der nördliche Bereich der Fläche 3 mit 
der Anlage WEA D2 der Gemarkung Seibersbach zuzuordnen. Der überwiegende Flä-
chenanteil mit den Anlagenplanungen WEA D1, WEA D3, WEA D4 und WEA D5 liegt in 
der Gemarkung Dörrebach. 

Abbildung 20: Mögliche Anlagenkonfiguration in der Fläche 3 

Menschen 

Es lassen sich aufgrund der großen Entfernung der geplanten Anlagenstandorte zu den 
nächstgelegenen Wohngebieten in Dörrebach (2,5), Seibersbach (2,7 km) und der Sied-
lung „Im Waldwinkel“ im Osten an der K 32 (1,4 km) hinsichtlich der auf den Betrieb der 
Anlagen zurückzuführenden Immissionen durch Schall und Schattenwurf keine erhebli-
chen Auswirkungen ableiten. Gleiches gilt für den Einzelhof Marienborn und das Einzel-
haus, die sich in einem Abstand von ca. 720 m bzw. 850 m zur nächstgelegenen Anla-
genplanung befinden. 

Für Erholungssuchende, die das Gebiet um den Opel auf den Wanderwegen nutzen, ent-
stehen durch den Betrieb der geplanten Windenergieanlagen Beeinträchtigungen durch 
Schallimmissionen und Schattenwurf. Da der Aufenthalt der Erholungssuchenden jedoch 
nur kurzfristig ist, entsteht lediglich eine temporäre Beeinträchtigung durch Schallimmis-
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sionen und Schattenwurf. Aufgrund des temporären Aufenthaltes und des überwiegenden 
Fortbewegens innerhalb der Waldflächen können Beeinträchtigungen durch Schattenwurf 
und Schallimmissionen vernachlässigt werden. 

Tiere und Pflanzen 

Die Errichtung der Anlagen ist in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant. Die not-
wendigen Flächen für den Arbeitsbereich und die Kranaufstellung werden ebenfalls so 
angeordnet, dass sich diese innerhalb von Nadelholzbeständen befinden oder die ang-
renzenden Wegeflächen mit nutzen. Die Zuwegung zu den Anlagenstandorten erfolgt bis 
auf kurze Abschnitte auf bereits bestehenden Haupt- und Nebenforstwegen, sodass 
überwiegend nur Wegeverbreiterungen von 0,5 bis 1,5 m notwendig sind. Die Nutzung ei-
ner Rückeschneise ist beim Standort WEA D1 nicht möglich, sodass auf dem letzten We-
geabschnitt 50 m vollständig gerodet und auf eine Breite von 4 m geschottert werden 
müssen. Als Standorte der geplanten Windenergieanlagen sowie für die Einrichtung der 
Kranstellplätze/ Arbeitsbereiche, Wege, Kurvenentschärfungen und Überschwenkungsbe-
reiche werden überwiegend geringwertige Biotopstrukturen monostrukturierter Nadelholz-
reinbestände in einer Größenordnung von ca. 1,3 ha beansprucht (siehe Karte 3.2). Da-
von werden ca. 2.000 m² der Arbeitsbereiche nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut. 

Fledermäuse 
Der Dörrebacher Wald ist ein Waldgebiet mit regionaler Bedeutung für zahlreiche Fle-
dermausarten, die zum Teil ganzjährig im Gebiet vorkommen können. Eingriffe in diesen 
Lebensraum sind demnach auch Eingriffe in die Raum- und Habitatnutzung von Fleder-
mäusen.  

In der Fläche 3 sind alle Anlagenstandorte in jungen Fichtenschonungen geplant. Somit 
sind weder Laubwaldbereiche, Waldränder oder alte Fichtenbestände von dem Eingriff 
betroffen. Die jungen bis mittleren Fichtenforste besitzen i.d.R. vermutlich nur eine gerin-
ge Bedeutung als Lebensraum für Fledermäuse (z.B. die Standorte von WEA D2, 
WEA D3 und WEA D4). Jedoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass durch die Öff-
nung der dichten Forste (bei WEA D1 und WEA D5) im Zuge der Rodungsarbeiten auch 
die Attraktivität für Fledermäuse steigt. WEA D5 ist in einem Fichtenbestand geplant, der 
insbesondere für am Boden jagende Fledermäuse gute Bedingungen bietet. In der Nach-
barschaft zu diesem Bestand befinden sich mehrere Laubwald-Altholzbestände. Wech-
selwirkungen zwischen diesen gut geeigneten Teillebensräumen sind sehr wahrschein-
lich. An diesem Standort ist daher mit einer entsprechenden Aktivitätsdichte zu rechnen. 

Für die Auswahl der Standorte der Windenergieanlagen liegen die Standortkriterien in 
Kapitel 2.2 zugrunde. Für die Standortauswahl entscheidend war, dass fast alle Anlagen-
standorte in einer möglichst großen Entfernung zu Buchen-Eichenbeständen sowie mög-
lichst innerhalb strukturarmer Fichtenforste liegen. Die Aussagen hinsichtlich des poten-
ziellen Kollisionsrisikos einzelner Arten in Dörrebach sind daher vergleichbar mit denen in 
Seibersbach. Aufgrund der Windhöffigkeit und der Höhenlage ist auch hier voraussichtlich 
mit einer differenzierten Höhenaktivität zu rechnen. 

Die zu erwartenden Lebensraumverluste für Waldarten durch Rodungen an den eigentli-
chen Standorten der Windenergieanlagen und den Kranstellplätzen sowie für den Wege-
ausbau sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit in Bezug zu dem großen Gesamtlebensraum 
der Umgebung als ausgleichbar bzw. vertretbar einzustufen, zumal die Anlagenstandorte 
in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant sind.  

Hinsichtlich des Schlagrisikos können die tatsächlichen Auswirkungen daher nur im Laufe 
des Betriebs der Anlagen in Form eines Monitorings ermittelt werden, wie es an einigen 
anderen Standorten in Deutschland und auch in Rheinland-Pfalz bereits praktiziert wird. 
Bei entsprechenden Beeinträchtigungen sind dann Minimierungsmaßnahmen in Form von 
Abschaltungen bei definierten Bedingungen und/oder zu bestimmten Zeiten notwendig. 
Mit der Auflage eines entsprechenden Monitorings ist die Planung aus Sicht des Fleder-
mausschutzes insgesamt vertretbar. 
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Brutvögel 
Im Wesentlichen zeichnet sich das Gebiet durch eine typische Avifauna des Soonwaldes 
aus, die hinsichtlich der bemerkenswerten Arten vor allem durch Spechte, Hohl- und Tur-
teltaube sowie durch einige nicht seltene Greifvogelarten (Mäusebussard, Sperber, Ha-
bicht) geprägt ist. Besonders zu berücksichtigen ist allerdings das im Westen des Plan-
gebietes vermutete Brutvorkommen des Wespenbussards. Da nähere Angaben zum 
Brutstandort sowie zum Aktionsraum der Art im Gebiet fehlen, ist eine gesicherte Konf-
liktabschätzung nicht möglich, zumal über die Empfindlichkeit der Art gegenüber Wind-
energieanlagen nichts bekannt ist. Die geplanten Anlagenstandorte sind im Plangebiet in 
Fichtenwäldern bzw. –schonungen geplant. Dieser Biotoptyp gehört nicht zu den bevor-
zugten Nahrungshabitaten des Wespenbussards, so dass eine direkte Gefährdung der 
Tiere nicht zu erwarten ist. Ob es zu Verdrängungseffekten und zur Verlagerung des bis-
herigen Brutplatzes kommt, kann zumindest nicht ohne Kenntnis des Horststandortes 
vorhergesagt werden. 

Eine Bedeutung des Plangebietes für die nach der Studie von ISSELBÄCHER & 
ISSELBÄCHER (2001) in Rheinland-Pfalz besonders zu beachtenden Brutvogelarten 
(Schwarzstorch, Graureiher, Rohrweihe, Kornweihe, Wiesenweihe, Haselhuhn, Wiede-
hopf, Raubwürger und Rotkopfwürger) besteht nach den vorliegenden Daten und der all-
gemeinen Recherche und Kenntnis der regionalen und lokalen Avifauna nicht.  

Für den Schwarzstorch bestand vor einigen Jahren Brutverdacht westlich im Bereich der 
Glashütter Wiesen (etwa 3-4 km entfernt). Dieses Vorkommen konnte allerdings nie be-
stätigt werden. Eine Besiedlung dieses Bereiches ist allerdings auch nicht ausgeschlos-
sen. Als Nahrungshabitat ist das Plangebiet aufgrund des Fehlens von Gewässern oder 
Feuchtbereichen nicht für die Art geeignet. Eine potenzielle Störung der Art ist deshalb in-
sgesamt nicht zu erwarten. 

Vorkommen des Haselhuhns sind im Soonwald nicht ausgeschlossen. Jedoch fehlen auf-
grund der schweren Erfassbarkeit der Art entsprechende Datengrundlagen. Aufgrund der 
bisherigen Erkenntnisse zur Habitatpräferenz des Haselhuhns ist allerdings davon auszu-
gehen, dass sich die Hauptvorkommen der Art an den niederwaldartigen Hängen und in 
den Seitentälern Richtung Rhein befinden und nicht auf den Kuppen. Eine Beeinträchti-
gung bedeutender Haselhuhn-Habitate ist demnach nicht zu prognostizieren. 

Im weiteren Umfeld um die geplanten Anlagen befinden sich Laubholz-Altbestände, die 
zum einen zur Anlage von Spechthöhlen, insbesondere für den Schwarzspecht, sowie 
zum anderen als Horstbereiche für Greifvögel wie Mäuse- oder Wespenbussard geeignet 
wären. Während mögliche Beeinträchtigungen für die Spechte nach bisherigen Untersu-
chungen an Waldstandorten kaum zu erwarten sind (Korn, mündl. Mitteilung), können be-
züglich der Greifvögel Beeinträchtigungen nicht ausgeschlossen werden. Gleiches gilt für 
die Vorkommen von Waldkauz, Waldschnepfe und Hohltaube. Ohne differenziertere 
Kenntnisse zu den einzelnen Artvorkommen ist eine hinreichend genaue Konfliktabschät-
zung hinsichtlich dieser Arten nicht möglich.  

Insgesamt betrachtet ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna somit als mit-
tel zu bezeichnen, da einzelne Störungen nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht ausge-
schlossen sind, größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder 
schützenswerten Arten nicht zu erwarten sind.  

Zugvögel 
Lokale oder regionale Zugverdichtungsbereiche des Kleinvogelzuges liegen am Opel 
nicht vor. Der Durchzug an diesem exponierten Kuppenbereich ist nach den o.g. Erkenn-
tnissen als unterdurchschnittlich, in den tieferen Hanglagen oder am Ostabfall des Opel 
möglicherweise auch als durchschnittlich zu bewerten. Gleiches gilt tendenziell auch hin-
sichtlich des Kranichzuges. Aufgrund der windabhängigen Variabilität des Durchzugs die-
ser Art ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass bei bestimmten Bedingungen auch die 
Kuppenlagen des Soonwaldes in größerem Umfang überflogen werden. 
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Hinsichtlich der Positionierung der Anlagen ist festzustellen, dass diese aus Hauptzugrich-
tung betrachtet relativ kompakt beieinander stehen, was den Barriereeffekt in Grenzen 
hält. Die zu prognostizierenden Auswirkungen auf den Vogelzug sind demnach insgesamt 
als gering bis mittel zu bewerten.  

FFH-Gebiet „Soonwald“ und FFH-Gebiet „Dörrebach bei  Stromberg“  

FFH-Gebiet „Soonwald“ 
In dem ca. 250 m westlich der Anlagen WEA D4 und WEA D5 befindlichen FFH-Gebiet 
„Soonwald“ (6011-301) sind als Tierarten entsprechend Gesetz- und Verordnungsblatt für 
das Land Rheinland-Pfalz (2005) nach Anhang ll der FFH-Richtlinie die Gelbbauchunke 
(Bombina variegata) der Hirschkäfer (Lucanus cervus) und die Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteini) geschützt. Eine Gefährdung des Hirschkäfers durch die geplanten 
Windenergieanlagen kann aufgrund der an den Anlagenstandorten fehlenden Alt- und 
Totholzbestände ausgeschlossen werden. Ebenfalls ausgeschlossen werden können Ge-
fährdungen der Gelbbauchunke, da innerhalb der Fläche 3 temporäre, vegetationsarme 
Gewässer als Laichhabitate fehlen. 

Dass sich die geplanten WEA auf den Bestand der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet 
auswirken, ist nicht zu erwarten. Die Art ist aufgrund ihrer Lebensweise als wenig emp-
findlich hinsichtlich eines potenziellen Schlagrisikos einzustufen. Dies zeigt sich auch in 
der aktuellen, bundesweiten Schlagopferstatistik (LUA Brandenburg, Stand Nov. 2006), 
nach der es bisher keine Totfunde von Bechsteinfledermäusen unter Windenergieanlagen 
gab. Nach neueren Untersuchungen an Windenergieanlagen im Wald (Brinkmann mündl. 
Mitteilung) zeigt die Art bisher auch kein Meideverhalten gegenüber Windenergieanlagen. 
Potenzielle Quartierbäume sind nach dem jetzigen Planungsstand vermutlich nicht von 
Rodungen für Zuwegungen, Arbeitsbereiche, Kranstellflächen und Anlagenstandorte be-
troffen. Insgesamt ist hinsichtlich der Bechsteinfledermaus deshalb sowohl im Plangebiet 
sowie auch bezüglich des FFH-Gebietes "Soonwald", wenn überhaupt, nur mit sehr ge-
ringen Auswirkungen zu rechnen. Damit ist die Wahrung eines günstigen Erhaltungszu-
stands der Population der Art im FFH-Gebiet durch das Planungsvorhaben nicht gefähr-
det. 

Da keine maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes beansprucht werden und das 
FFH-Gebiet im Zuge der Realisierung des Vorhabens nicht tangiert wird, können erhebli-
che Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. 

FFH-Gebiet „Dörrebach bei Stromberg“ 
Beeinträchtigungen der fließgewässerbewohnenden Groppe (Cottus gobio) im südlich 
angrenzenden FFH-Gebiet „Dörrebach bei Stromberg“ (6011-303) können ausgeschlos-
sen werden. Eine Inanspruchnahme der im Gesetz- und Verordnungsblatt aufgeführten 
Lebensräume (siehe Kapitel 3.3.2) gemäß Anhang I FFH-Richtlinie außerhalb des FFH-
Gebietes erfolgt durch das Planungsvorhaben nicht.  

Da keine maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes beansprucht werden und das 
FFH-Gebiet im Zuge der Realisierung des Vorhabens nicht tangiert wird, können erhebli-
che Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. 

Boden 

Im Zuge der Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen werden Lehmböden in 
einem Umfang von ca. 1,3 ha beansprucht. Die Vollversiegelung an den Anlagensockeln 
umfasst ca. 500 m². Für die Anlage der Kranstellplätze / Arbeitsbereiche und für den We-
geausbau sowie für die mit 1 m Oberboden überdeckten Fundamente werden zusätzlich 
ca. 1,2 ha teilversiegelt. Davon werden ca. 2.000 m² geschotterter Flächen der Arbeitsbe-
reiche nach Abschluss der Arbeiten zurückgebaut. Auf den zukünftig überdeckten Fun-
damenten und auf den durch Schotter teilversiegelten Flächen bleiben die Funktionen des 
Bodens in eingeschränktem Umfang gewahrt. 
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Wasser 

Aufgrund der vergleichsweise kleinflächigen Vollversiegelung im Bereich des Anlagenso-
ckels und der nach wie vor randseitig der Anlagen bzw. der Wege gewährleisteten Versi-
ckerung haben die geplanten Windenergieanlagen keine erheblichen Auswirkungen auf 
den Oberflächenabfluss. Durch das geplante Vorhaben werden keine Oberflächengewäs-
ser in Anspruch genommen.  

Die geplanten Anlagenstandorte befinden sich außerhalb von Wasserschutzgebieten der 
Zone II. Die Anlage WEA D1 und WEA D5 befinden sich in der Zone III von zwei ver-
schiedenen Wasserschutzgebieten. Durch die Konstruktion des Anlagentyps E-82 als ge-
triebelose Anlage wurde die benötigte Menge an wassergefährdenden Stoffen gegenüber 
herkömmlichen Anlagen auf ein Minimum begrenzt. Um im Störfall einen Austritt wasser-
gefährdender Stoffe aus Anlagenteilen zu verhindern, sind verschiedene Schutz- und Auf-
fangvorrichtungen vorgesehen wie z.B. Einbau einer verzinkten Stahlwanne unterhalb des 
Trafos zum Auffangen des gesamten Trafoöls, diese ist öldicht gemäß § 19 WHG. Mit 
dem Ergreifen der oben genannten Maßnahmen besteht die Möglichkeit, dass die Belan-
ge des Grundwasserschutzes nicht beeinträchtigt werden. 

Klima / Luft 

Die möglichen Anlagenstandorte befinden sich in Waldflächen, die im Umfeld auch nach 
der Realisierung der Windenergieanlagen als Frischluftproduktionsflächen fungieren. 
Durch die kleinflächigen Versiegelungen im Bereich der vollversiegelten Anlagensockel 
sind keine nachhaltigen Veränderungen des Kleinklimas gegeben, da die Fundamente 
jeweils bis 1 m stark mit Erde überdeckt werden. Beeinträchtigungen der regionalklima-
tisch bedeutsamen Ausgleichsfunktion können ausgeschlossen werden. 

Mit der Errichtung von fünf Windenergieanlagen in der Fläche 2, können bei der Nutzung 
von modernen und leistungsstarken Anlagen ca. 52 Millionen kWh abgasfreien Stroms 
pro Jahr erzeugt werden, womit ca. 12.500 Haushalte, d.h. ca. 37.500 Menschen versorgt 
werden können. Der Umwelt wird dadurch ein CO2-Ausstoß von ca. 31.250 Tonnen ers-
part. Der Betrieb der fünf geplanten Windenergieanlagen ist ein positiver Beitrag zum Kli-
maschutz. Eine Gesamtbetrachtung der drei Flächen, mit insgesamt 12 geplanten Wind-
energieanlagen, ergäbe bei der Stromerzeugung eine Gesamtleistung von 125 Millionen 
kWh und damit eine Einsparung beim CO2-Ausstoß von 75.000 Tonnen. 

Landschaft 

Die Ermittlung, Beschreibung und Bewertung der vorhabenbedingten Auswirkungen auf 
das Schutzgut Landschaft erfolgt auf Grundlage der Landschaftsbilderfassung und -
bewertung in Kapitel 3.3.2, der Sichtbarkeitsanalyse (siehe Karte 3.2, Abb.1 und Abb.2) 
sowie der Landschaftsbildvisualisierungen von den Betrachterstandorten Dörrebach (sie-
he Abbildung 21) und Seibersbach (siehe Abbildung 22). 

Nahsichtbereich 
Im Nahsichtbereich, d.h. in einem Umkreis von < 2 km, beschränkt sich die Einsehbarkeit 
auf die Offenlandflächen nördlich des Einzelhofs Marienborn und westlich der Ortslagen 
von Seibersbach und Dörrebach (siehe Abbildung 21 und Abbildung 22). Die übrigen Flä-
chen in diesem Umfeld sind weitestgehend durch Wälder bedeckt, innerhalb derer keine 
oder nur eine temporäre Einsehbarkeit besteht (Karte 3.2).  

Fernsichtbereich 
Im Fernsichtbereich, in einer Entfernung von > 2 km, sind die fünf geplanten Anlagen von 
den Acker- und Grünlandflächen sowie schwerpunktmäßig aus dem Bereich zwischen 
Dörrebach und Seibersbach sowie südöstlich von Daxweiler und südlich von Warmsroth 
zukünftig einsehbar. Im Norden werden im Bereich zwischen den Gemeinden Erbach und 
Argenthal und im Bereich zwischen den Gemeinden Liebshausen und Argenthal Einseh-
barkeiten bestehen. Kleinteilig besteht eine Einsehbarkeit von den höheren Lagen im 
Gemeindegebiet von Stromberg und der Gemeinde Hergenfeld. 
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Von der Gemeinde Eckenroth, Schöneberg und Spabrücken im Süden sind die geplanten 
fünf Anlagen nicht sichtbar. 

Der Betrachterstandort Dörrebach liegt in den oben genannten Schwerpunktbereich öst-
lich der geplanten Standorte in einer Entfernung von ca. 2,5 km. Von diesem Betrachters-
tandort sind die fünf geplanten Windenergieanlagen (WEA D1 – WEA D5) einsehbar (sie-
he Abbildung 21). Dabei sind von den westlichsten Anlagen (WEA D3 – WEA D5) große 
Teile des Mastes relief- und vegetationsbedingt verdeckt. Eine Vorbelastung des Land-
schaftsbildes besteht durch eine Hochspannungsleitung, wie Abbildung 21 verdeutlich. 

Der Betrachterstandort Seibersbach liegt in einer Entfernung von ca. 2,9 km nordöstlich 
der geplanten Anlagen (siehe Karte 3.2). Von diesem Betrachterstandort sind die fünf ge-
planten Anlagen einsehbar (siehe Abbildung 22). Bei allen Anlagen besteht eine relief- 
und vegetationsbedingte Verdeckung große Abschnitte des Mastfußes. Die Anlagen 
WEA D3 und WEA D4 liegen von diesem Betrachterstandort auf einer Linie, sodass hier 
eine Bündelung besteht. Durch die bestehende Hochspannungsleitung in Richtung Ma-
rienborn ist das Landschaftsbild für den Betrachter bereits beeinträchtigt.  

Für die im Nahsichtbereich verlaufenden Abschnitte der Rad- und Wanderwege entste-
hen nur geringe Beeinträchtigungen im Landschaftsbild und somit für die landschaftsbe-
zogene Erholung, da von diesen nur temporäre Sichtbeziehungen zu den geplanten Anla-
gen existieren.  

Abbildung 21: Landschaftsbildvisualisierung aus Ric htung Dörrebach 
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Abbildung 22: Landschaftsbildvisualisierung aus Ric htung Seibersbach 

Der Eingriff durch das geplante Vorhaben bedeutet für die Bereiche der stärksten Einseh-
barkeit um Marienborn und westlich von Dörrebach und Seibersbach (siehe Abbildung 21 
und Abbildung 22), eine erhebliche und nachhaltige, nicht ausgleichbare Beeinträchtigung 
des Landschaftsbildes. Gleiches gilt für den dort verlaufenden Abschnitt eines Ortswan-
derweges mit Sichtbeziehung zu den fünf geplanten Anlagen. 

Für die im Fernsichtbereich gelegenen Ortslagen und die auf den Offenlandflächen ver-
laufenden Rad- und Wanderwege mit Sichtbeziehung zu den fünf geplanten Windener-
gieanlagen nehmen die Beeinträchtigungen im Landschaftsbild mit zunehmender Entfer-
nung ab. Somit entstehen für die nördlichsten Gemeinden Liebshausen, Benzweiler und 
Mörschbach sowie die südöstlichsten Gemeinden Daxweiler, Warmsroth und Stromberg, 
im Vergleich zu Marienborn im Nahsichtbereich, geringere Beeinträchtigungen im Land-
schaftsbild.  

Für die Gemeinden in einem Umkreis von 2 bis 5 km sind die Beeinträchtigungen im 
Fernsichtbereich am höchsten. Davon betroffen sind im Osten die Gemeinden Seibers-
bach und Dörrebach. Im Norden sind es die Gemeinden Dichtelbach, Rheinböllen, Ellern, 
Schnorbach und Argenthal. Der Flächenanteil mit einer Einsehbarkeit der fünf geplanten 
Anlagen beträgt für den in Karte 3.2 dargestellten Raum 11 % (siehe Kreisdiagramm 1, 
Karte 3.2). Diese relativ geringe Einsehbarkeit ergibt sich aus den großflächigen Waldbe-
ständen, von denen die Anlagen nicht oder nur temporär einsehbar sein werden und 
durch eine reliefbedingte Sichtverschattung. Die Anlagenstandorte bei Dörrebach liegen 
nicht, wie in Seibersbach und am Kandrich, am Nordrand der Höhenzüge des Soonwal-
des sondern im zentraleren Bereich, sodass sich die Einsehbarkeit von den nördlichen 
Flächen reduziert. 

Bei einer Betrachtung der Gesamtbelastung des Landschaftsbildes unter Berücksichti-
gung der fünf geplanten Anlagen im ca. 2,3 km entfernten Seibersbach sowie der drei be-
stehenden und zwei geplanten Windenergieanlagen auf dem 6,2 km entfernten Kandrich 
ergäbe sich ein Flächenanteil von 17 %, für den eine Einsehbarkeit der insgesamt 15 An-
lagen besteht (siehe Kreisdiagramm 2, Karte 3.2). Von der derzeitigen Ausgangssituation 
mit drei bestehenden Anlagen auf dem Kandrich, mit einer Einsehbarkeit von 10,7 % der 
Flächen (siehe Kreisdiagramm 1, Karte 1.2), ergibt sich für den Untersuchungsraum eine 
Gesamtzunahme von nur 6,3 %. Begründet ist die geringe Mehrbelastung durch die 
räumliche Nähe der geplanten Anlagen in der Fläche 2, den bestehenden Anlagen am 

WEA D2 WEA D3 

WEA D5 WEA D1 
WEA D4 
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Kandrich und die oben genannten Gründe hinsichtlich relief- und vegetationsbedingter 
Sichtverschattung. 

Bei einem Rundblick wird ein Betrachter die vorhandenen Vorbelastungen, darunter auch 
die Flächen 1 und 2, sowie die zusätzlichen Anlagen wahrnehmen. Von einem Betrach-
terstandort, von dem aus die Vorbelastungen nicht wahrgenommen werden können, wird 
die Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen im Bereich des Opels zu einer 
erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen. Die Landschaftskulisse wird 
durch neue, fernwirksame bauliche Veränderungen gestört. Dies gilt generell bei der Er-
richtung von Windenergieanlagen, die auf Grund ihrer Höhe immer einen größeren Ein-
griff ins Landschaftsbild darstellen, sofern keine landschaftsbildwirksamen Vorbelastun-
gen vorhanden sind. Das Landschaftsbild kann nicht landschaftsgerecht wiederhergestellt 
oder neu gestaltet werden. Für das Vorhaben ist somit eine erhebliche Beeinträchtigung 
des Schutzgutes Landschaft abzuleiten. 

Durch die Errichtung der geplanten Anlagen wird der Schutzzweck der Landesverordnung 
zum Naturpark „Soonwald-Nahe“ hinsichtlich der Bewahrung und Bereicherung der land-
schaftlichen Eigenart und Schönheit berührt. Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck der 
Landesverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ bezüglich der Bewahrung 
und Pflege der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes. 

Kultur- und sonstige Sachgüter  

In der Fläche 3 sind keine Kultur- und sonstigen Sachgüter bekannt. 

Wechselwirkungen 

Die Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen im Bereich des Opels führt zu 
einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die Landschaftskulisse wird 
durch neue, fernwirksame bauliche Veränderungen gestört. Für das Vorhaben ist somit 
eine erhebliche Beeinträchtigung des Schutzgutes Landschaft abzuleiten. Vorbelastungen 
in Bezug auf das Landschaftsbild bestehen innerhalb des Naturparks vor allem in Form 
eines Funkturms am Schanzerkopf, sowie mehreren Steinbrüchen bzw. durch die in ei-
nem räumlichen Zusammenhang stehenden Windkraftenergieanlagen auf dem Kandrich, 
außerhalb des Naturparks. Die Einsehbarkeitsanalyse in Karte 3.2 Abb. 2 zeigt, dass bei 
Realisierung der Fläche 3, im Zusammenwirken mit den geplanten Anlagen in Fläche 2, 
den bestehenden und geplanten Anlagen am Kandrich sowie unter Berücksichtigung der 
relief- und vegetationsbedingte Sichtverschattung, eine geringe Mehrbelastung des Land-
schaftsbildes zu erwarten ist. 

Des Weiteren ist mit der Realisierung der geplanten Windenergieanlagen ein Verlust von 
Nadelholzreinbeständen in einem Umfang von ca. 1,3 ha gegeben, der aufgrund der un-
tergeordneten Bedeutung dieser Strukturen hinsichtlich des Arten- und Biotopschutzes 
keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Insgesamt betrachtet ist das Konfliktpotenzial 
bezüglich der Brutvogelfauna somit als mittel zu bezeichnen, da einzelne Störungen nach 
dem jetzigen Kenntnisstand nicht ausgeschlossen, größere Beeinträchtigungen von be-
sonders empfindlichen und/oder schützenswerten Arten nicht zu erwarten sind. Die zu 
prognostizierenden Auswirkungen auf den Vogelzug sind insgesamt als gering zu bewer-
ten. Mit der Auflage eines entsprechenden Monitorings ist die Planung aus Sicht des Fle-
dermausschutzes vertretbar. 

Die vergleichsweise kleinflächige Vollversieglung von Böden führt zu einem Verlust der 
Funktionen für Boden, Versickerung und Kaltluftentstehung, die als ausgleichbar zu klas-
sifizieren sind. 

Bei der Fläche 3 W Dörrebach handelt es sich um eine der windhöffigsten Lagen in 
Rheinland-Pfalz, deshalb kann hier mit dem Betrieb von Windenergieanlagen eine größe-
re CO2 Einsparung und damit ein größerer Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden als 
an weniger exponierten Standorten. 
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Biologische Vielfalt 

Die Fläche 3 wird forstwirtschaftlich genutzt. Innerhalb sowie im 200 m Abstand zur Flä-
che 3 existieren keine gemäß § 28 LNatSchG geschützten Biotope. Für die Fläche 3 be-
stehen Nachweise bzw. sind geschützte Pflanzen- und Tierarten gemäß § 10 (2) Nr. 10 
und 11 BNatSchG zu erwarten, wie z.B. elf Fledermausarten (siehe Kapitel 3.3.2).  

Die zu erwartenden Lebensraumverluste für Waldfledermausarten durch Rodungen an 
den Standorten der Windenergieanlagen und den Kranstellplätzen sowie für den Wege-
ausbau sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit in Bezug zu dem großen Gesamtlebensraum 
der Umgebung als ausgleichbar bzw. vertretbar einzustufen, zumal die Anlagenstandorte 
in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant sind. Hinsichtlich des Schlagrisikos steht 
die Tatsache, dass es sich um einen sehr windreichen Standort handelt und die Rotoren 
erst ab einer Höhe von ca. 60-70 m über dem Waldkörper beginnen, einer sehr hohen 
Fledermausaktivität auch von regelmäßig hoch fliegenden Arten (Kleiner Abendsegler, 
Zwergfledermaus) gegenüber. Mögliche Beeinträchtigungen können im Rahmen eines 
Monitorings ermittelt werden, wie es schon mehrfach in Rheinland-Pfalz praktiziert wird. 
Bei entsprechenden Beeinträchtigungen sind dann Minimierungsmaßnahmen in Form von 
Abschaltungen bei definierten Bedingungen und/oder zu bestimmten Zeiten notwendig. 
Mit der Auflage eines entsprechenden Monitorings ist die Planung aus Sicht des Fleder-
mausschutzes vertretbar. 

Insgesamt betrachtet ist das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna als mittel zu 
bezeichnen, da einzelne Störungen nach dem jetzigen Kenntnisstand nicht ausgeschlos-
sen sind, größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schützens-
werten Arten nicht zu erwarten sind. 

3.3.4 „Status quo – Prognose“ - Prognose über die E ntwicklung des Umweltzustandes 
bei Nichtdurchführung der Planung 

Von der Fortführung der derzeitigen forstwirtschaftlichen Nutzung ist auch in Zukunft aus-
zugehen, da im Flächennutzungsplan eine Darstellung als „Fläche für Wald“ besteht. Das 
Gebiet wird bei ähnlicher Waldbewirtschaftung auch weiterhin für die Fledermäuse von 
regionaler Bedeutung sein. Gleiches gilt für die waldbewohnenden Vogelarten des Gebie-
tes. Aufgrund der Ausweisung des Raumes im Regionalen Raumordnungsplan „Rhein-
hessen-Nahe“ als Vorbehaltsgebiet für landschaftsgebundene Freizeit und Erholung/ 
Landschaftsbild sowie der Lage im Landschaftsschutzgebiet und Naturpark ist eine Wei-
terentwicklung der landschaftsgebundenen Erholungsnutzung in dieser Region zu erwar-
ten. Der Landschaftsraum wird für landschaftsgebundene Erholungsnutzung wie z.B. das 
Wandern zukünftig weiterhin genutzt werden. 

Für die Fläche 3 ist aufgrund der Fortführung der forstwirtschaftlichen Nutzung keine 
wahrnehmbare Veränderung des gegenwärtigen Zustandes gegeben. 

3.3.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung, Ausgl eich und Überwachung 

Vermeidung und Verringerung 
Bei der Planung des Vorhabens sind wichtige Maßnahmen zur Vermeidung bzw. zur Mi-
nimierung von Beeinträchtigungen der verschiedenen Schutzgüter vorgesehen: 

·  Wahl der Standorte im Bereich ökologisch geringwertiger Biotoptypen (z.B. Aus-
schluss von Laubwaldbeständen, Nadelaltholzbeständen und Schlagfluren) 

·  Anordnung der geplanten fünf Windenergieanlagen in einem engen räumlichen Zu-
sammenhang und damit Bündelung von Belastungen 

·  Reduzierung der Neuversiegelung durch Planung der Standorte an vorhandenen 
Forstwegen, Nutzung geschotterter Hauptforstwege  

·  Reduzierung der Vollversiegelung durch Ausbau der Forstwege, Kranaufstellflächen 
und Arbeitsbereiche mit Schotter  

·  Reduzierung der Flächeninanspruchnahme durch Integration des Transformators in 
die Anlage 
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·  Anfüllen der Fundamente mit Oberboden und somit Wiederherstellung der Funktion 
des Bodens als Pflanzenstandort 

·  Minderung der Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch farblich, grüne Abstu-
fungen im unteren Turmsegment. 

·  Verlegung des Erdkabels im Bereich von Wegeparzellen möglichst mittels Kabelpflug 
·  Durchführung von Rodungsarbeiten gemäß § 28 LNatSchG außerhalb des Zeitrau-

mes vom 01.03. bis 30.09. zur Vermeidung von Beeinträchtigungen v.a. der Avifauna 
·  Zeitnaher Baubeginn nach Abschluss der Rodungsarbeiten und damit Vermeidung 

von zwischenzeitlicher Neubesiedelung der Rodungsflächen und des Umfeldes durch 
die Avifauna, d.h. Nutzung der Vergrämungswirkungen der Rodungsarbeiten und 
Ausschluss von Zerstörungen und Beeinträchtigungen von Brutstätten 

·  Ortsbegehung eines Fachgutachters vor Durchführung der Rodungsarbeiten zur 
Vermeidung direkter Beeinträchtigungen potenzieller Fledermausquartiere durch die 
Rodung von Quartierbäumen 

·  Rückbau der geschotterten Arbeitsbereiche nach Errichtung der Anlagen 
·  Als getriebeloser Anlagentyp E-82 sind die Mengen an wassergefährdenden Stoffen 

gering, deren Austritt durch das Vorsehen verschiedener Schutz- und Auffangvorrich-
tungen verhindert wird, sodass Beeinträchtigungen des Grundwassers ausgeschlos-
sen werden können. 

·  In Abhängigkeit der Ergebnisse eines Monitorings wäre als Vermeidungsmaßnahme 
eine Nutzungseinschränkung, gekoppelt an die Windgeschwindigkeit möglich, so-
dass Kollisionen verhindert werden können (Monitoring siehe unten). BEHR & VON 
HELVERSEN (2005) fanden eine Abnahme der Todfunde von Fledermäusen unter 
Windenergieanlagen ab Windgeschwindigkeiten von > 6 ms-1. im Gondelbereich. Um 
ein Kollisionsrisiko auszuschließen wäre es denkbar, die Anlage im Zeitraum von An-
fang Juli bis Ende September in Nächten mit Windgeschwindigkeiten < 6 ms-1 abzu-
stellen.  

Ausgleich 
Die abschließende Bestimmung von Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes in Natur 
und Landschaft sowie die Suche und dingliche Sicherung von Ausgleichsflächen findet in 
dem weiterführenden Genehmigungsverfahren statt. Eine überschlägige Ermittlung ergibt 
eine Flächenbeanspruchung für die fünf geplanten Anlagen von ca. 1,5 ha.  

Unter dem Aspekt des räumlich-funktionalen Ausgleichs ist für den Eingriff der Anlagen-
planungen in Waldbestände eine auf das Waldökosystem ausgerichtete Ausgleichsmaß-
nahme vorzusehen. 

Für die nicht ausgleichbaren Eingriffe in das Landschaftsbild ist entsprechend § 10 Abs. 4 
LNatSchG eine Ersatzzahlung an das Land Rheinland-Pfalz zu leisten. Die Höhe der Er-
satzzahlung bemisst sich nach Dauer und Schwere des Eingriffs sowie nach Wert oder 
Vorteil für den Verursacher. Das Zahlungsaufkommen ist zweckgebunden für die Finan-
zierung von Maßnahmen zum Schutz und zur Entwicklung des Naturhaushalts und der 
Landschaft zu verwenden. Aus landespflegerischer Sicht bieten sich beispielsweise Kulis-
senbepflanzungen in Form von Baumreihen, Heckenstrukturen oder Feldgehölzen in den 
Bereichen stärkster Einsehbarkeit an, wie z.B. zwischen Erbach und Argenthal, Liebshau-
sen und Argenthal oder zwischen Dörrebach und Seibersbach. 

Überwachung und weiterer Untersuchungsbedarf 
Weiterer Untersuchungsbedarf besteht im nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu 
folgenden Aspekten:  

·  Schutzgut Mensch: Schall und Schatten,  
·  Schutzgut Tiere: Erfassung der Brutvögel, Fledermäuse 
·  Schutzgut Landschaft: Landschaftsbildvisualisierungen und Sichtbarkeitsanalyse (bei 

einer Standortänderung oder einem anderen Anlagentyp) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nach in Betriebnahme als Überwachungsmaßnahme 
die Durchführung eines Fledermausmonitorings notwendig. 
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3.3.6 Zusammenfassung 

Unter Zugrundelegung der in Kapitel 3.3.5 beschrieb enen schutzgutbezogenen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind die vo rhabenbedingten Auswir-
kungen in der Fläche 3 für die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkun-
gen als nicht erheblich und nachhaltig zu bezeichne n.  

Mit der Realisierung des Planungsvorhabens sind nac h derzeitigem Erkenntnis-
stand erhebliche Beeinträchtigungen des Landschafts bildes zu erwarten. Mit der 
Errichtung wird der Schutzzweck in § 3 der Landesve rordnung zum Naturpark 
„Soonwald-Nahe“ berührt. Ebenfalls berührt wird der  Schutzzweck in § 3 der Lan-
desverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Soonwald “.  

Die windhöffige Lage des Standorts ermöglicht für d en Betrieb von Windenergiean-
lagen eine größere CO 2 Einsparung und damit einen größeren Beitrag zum Kl ima-
schutz als an weniger exponierten Standorten. 

4 Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusamme nstellung der Angaben aufget-
reten sind, beispielsweise technische Lücken oder f ehlende Kenntnisse 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden An-
gaben gemäß Nr. 3a der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. Hinweise auf 
Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, bspw. 
technische Lücken oder fehlende Kenntnisse. 

Die herangezogenen Unterlagen waren auf der Ebene eines vorbereitenden Bauleitplan-
verfahrens ausreichend, um die Auswirkungen auf die Schutzgüter ermitteln, beschreiben 
und bewerten zu können. Technische Lücken oder fehlende Kenntnisse sind nicht zu do-
kumentieren, alle benötigten Unterlagen waren verfügbar. 

5 Allgemeinverständliche Zusammenfassung der erford erlichen Angaben 

Das nachfolgende Kapitel beinhaltet die für das geplante Vorhaben zu erbringenden An-
gaben gemäß Nr. 3c der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB, d.h. eine allgemein ver-
ständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben. 

5.1 Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten  Ziele des Bauleitplans 

Um eine Zerschneidung der Landschaft durch viele Einzelanlagen zu verhindern, ist es 
Aufgabe der Flächennutzungsplanung, Bereiche darzustellen, die in der späteren Umset-
zung eine Konzentration von Windenergieanlagen ermöglichen. Die VG Stromberg beab-
sichtigt daher, durch die Änderung des Flächennutzungsplanes - Teilfortschreibung 
Windenergienutzung - den Planungsvorbehalt zu nutzen, um auf die Zulässigkeit von 1 
bis 5 Anlagen (über 35 m Nabenhöhe) einwirken zu können. 

Gemäß § 2 Abs. 4 Baugesetzbuch (BauGB) ist für die Belange des Umweltschutzes nach 
§ 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine Umweltprüfung durchzuführen, in der die voraus-
sichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt sowie in einem Umweltbericht be-
schrieben und bewertet werden. Die Erarbeitung eines Umweltberichtes zum Flächennut-
zungsplan ergab sich daraus, dass das Bauleitplanverfahren nicht vor dem Ablauf der 
Übergangsfrist am 20.07.2006 abgeschlossen werden konnte. 

Zur Ermittlung möglicher Standortflächen für die Windenergienutzung im Verbandsge-
meindegebiet, fand ein flächendeckendes, dreistufiges Standortfindungsverfahren statt. 
Mit der Standortfindung wurden anderweitige Planungsmöglichen innerhalb des Ver-
bandsgebietes geprüft und bis auf die drei ermittelten Teilflächen Kandrich, NW Seibers-
bach und W Dörrebach ausgeschlossen. 
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Innerhalb der ermittelten Teilbereiche wurden mögliche Standorte für Windenergieanla-
gen anhand von ökologischen und ökonomischen Kriterien festgelegt. Für diese, hinsich-
tlich ihrer technischen Realisierbarkeit geprüften Anlagenstandorte, wurden die durch das 
Vorhaben zu erwartenden Umweltauswirkungen ermittelt, beschrieben und bewertet.  

5.2 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkung en 

Die drei Planungsflächen gehören zu den windhöffigsten Lagen in Rheinland-Pfalz, des-
halb kann hier mit dem Betrieb von Windenergieanlagen eine größere CO2 Einsparung 
und damit ein größerer Beitrag zum Klimaschutz erreicht werden als an weniger exponier-
ten Standorten. Eine Erzeugung von ca. 125 Millionen kWh abgasfreien Stroms ist mit 
leistungsstarken Anlagen auf den drei Flächen möglich. Der Umwelt wird dadurch ein 
CO2-Ausstoß von ca. 75.000 Tonnen erspart. Der Betrieb der 12 geplanten Windenergie-
anlagen ist damit ein positiver Beitrag zum Klimaschutz. Derzeit leben in der VG Strom-
berg 9.425 Einwohner in 5.468 Haushalten. Neben dem Jahresstrombedarf dieser Haus-
halte sowie der Gewerbebetriebe kann die Windkraft in der VG Stromberg weitere Haus-
halte und Betriebe der Region mit abgasfreiem Strom versorgen.  

Die Eingriffe durch den Anlagebau lassen sich vollständig rückgängig machen. So wird 
grundsätzlich vor dem Bau von Windenergieanlagen eine Rückbaubürgschaft gestellt, die 
gemäß den Festsetzungen im BauGB (Baugesetzbuch), von der Genehmigungsbehörde 
verwaltet wird. Beim Rückbau wird nicht nur die Anlage selbst, sondern auch alle Versie-
gelungen des Bodens (Fundament und Schotterflächen) vollständig zurückgebaut und wie 
in diesem Fall wieder der forstwirtschaftlichen Nutzung zugeführt.  

Bei Nichtdurchführung der Planung wird bei allen drei Standorten die derzeitige forstliche 
Nutzung in Zukunft erhalten bleiben, da die Flächen als „Flächen für Wald“ im Fläche-
nnutzungsplan dargestellt sind. Aufgrund der Fortführung der forstwirtschaftlichen Nut-
zung wird es keine wahrnehmbare Veränderung des gegenwärtigen Zustandes geben. 

5.2.1 Fläche 1: Kandrich 

Die Fläche 1 umfasst auf der Hunsrückhöhenfläche die Kuppenlage des Kandrichs. In-
nerhalb der Fläche 1 existieren am Kandrich bereits drei Windenergieanlagen, die hin-
sichtlich Schall, Schattenwurf und des Landschaftsbildes eine maßgebliche Vorbelastung 
darstellen. Die zwei geplanten Windenergieanlagen werden in unmittelbarer Nähe der be-
stehenden drei Windenergieanlagen errichtet, nach dem Prinzip der „Bündelungen der 
Belastungen“. 

Menschen 
·  Aufgrund der großen Entfernung der zwei geplanten Anlagenstandorte zur nächstge-

legenen Wohnnutzung lassen sich hinsichtlich der auf den Betrieb der Anlagen zu-
rückzuführenden Immissionen durch Schall und Schattenwurf keine erheblichen 
Auswirkungen ableiten.  

Pflanzen 
·  Mit der Realisierung der geplanten zwei Windenergieanlagen ist ein Verlust von 

Schlagfluren, monostrukturierten Nadelholzreinbeständen und einer Waldwiese in ei-
nem Umfang von 3.900 m² gegeben, der aufgrund der untergeordneten Bedeutung 
dieser Strukturen keine erhebliche Beeinträchtigung darstellt. Dieser Biotopverlust ist 
als ausgleichbar zu klassifizieren. 

·  Die Waldanspruchnahme innerhalb des Vorranggebietes Wald ist kleinflächig und 
außerhalb von Schutzwäldern entsprechend Landeswaldgesetz. Ein Abstand der Ro-
torspitzen von ca. 60-70 m zu den Baumkronen, schließt eine Beeinträchtigung der 
angrenzenden Waldbestände durch die Anlagen aus. Die als Ziel im RROP formulier-
te Erhaltung der Waldfunktionen ist ebenso gewährleistet wie die wirtschaftliche 
Nutzbarkeit. Eine Vereinbarkeit der zwei Anlagenplanungen mit den Zielen des Vor-
ranggebietes Wald ist möglich. 

Tiere  
·  Die Auswirkungen auf die acht streng geschützten Fledermausarten lassen sich auf-
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grund der Lebensraumansprüche, des Jagdverhaltens und den geringeren Fleder-
mausaktivitäten in den Fichtenwaldbeständen der geplanten Standorte als nicht er-
heblich bezeichnen. 

·  Das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna ist als gering zu bezeichnen, da 
größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schützenswerten 
Arten nicht zu erwarten sind.  

·  Eine Verbreiterung der Barrierewirkung für den Vogelzug findet nicht statt, da die 
neuen Anlagen in Hauptzugrichtung vor bzw. hinter den bereits bestehenden Anlagen 
stehen. Erhebliche Mehrbelastungen des Vogelzuges durch die Erweiterung des 
Standortes an den vorgesehenen Stellen sind ausgeschlossen. 

·  Aufgrund der großen Entfernung des FFH-Gebietes „Bingener Wald“ von ca. 2 km 
zum Standort der nächstgelegenen WEA K4/ WEA K5 werden durch das Planungs-
vorhaben keine Lebensraumtypen nach Anhang I sowie geschützte Arten nach An-
hang II der FFH-Richtlinie beansprucht. Da keine maßgeblichen Bestandteile des 
FFH-Gebietes „Binger Wald“ beansprucht werden und das FFH-Gebiet im Zuge der 
Realisierung des Vorhabens nicht tangiert wird, können erhebliche Beeinträchtigun-
gen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. 

Landschaftsbild 
·  Für die Bereiche der stärksten Einsehbarkeit, d.h. für die im Fernsichtbereich gele-

genen Gemeinden besteht eine erhebliche Vorbelastung durch die drei Anlagen im 
Bestand. Dieser Eindruck wird sich durch die zwei geplanten Anlagen geringfügig 
verstärken, eine Erheblichkeit kann aufgrund der räumlichen Nähe zu den bestehen-
den Anlagen ausgeschlossen werden. Eine Neuzerschneidung der Landschaftskulis-
se erfolgt nicht. 

·  Durch die Errichtung der zwei geplanten Anlagen wird der Schutzzweck der Landes-
verordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Rheingebiet von Bingen bis Koblenz“ hin-
sichtlich des Landschaftsbildes berührt. Aufgrund der Vorbelastung durch die beste-
henden drei Windenergieanlagen am Kandrich und der damit nicht gegebenen erheb-
lichen Neubelastung des Landschaftsbildes ist eine Vereinbarkeit mit der Lage im 
Landschaftsschutzgebiet möglich.  

Boden, Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter 
·  Die Standorte der geplanten zwei Anlagen liegen innerhalb einer Wasserschutzzo-

ne III. Es können Maßnahmen ergriffen werden, sodass die Belange des Grundwas-
serschutzes nicht beeinträchtigt werden.  

·  Die vergleichsweise kleinflächige Vollversieglung von Böden führt zu einem Verlust 
der Funktionen für Boden, Versickerung und Frischluftentstehung, der als ausgleich-
bar zu klassifizieren ist. 

·  Kultur- und sonstige Sachgüter werden nicht beansprucht. 

Fazit Fläche 1: Kandrich  
Unter Zugrundelegung der in Kapitel 3.1.5 beschrieb enen schutzgutbezogenen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sowie der b estehenden Vorbelastung 
durch drei Windenergieanlagen und einen Funkmast, s ind die vorhabenbedingten 
Auswirkungen auf die Schutzgüter als nicht erheblic h und nachhaltig zu bezeich-
nen. Die windhöffige Lage des Standorts ermöglicht für den Betrieb von Windener-
gieanlagen eine größere CO 2 Einsparung und damit einen größeren Beitrag zum 
Klimaschutz als an weniger exponierten Standorten. 

5.2.2 Fläche 2: NW Seibersbach 

Die Fläche 2 befindet sich am Katzenkopf direkt südlich des Hochsteinchens auf dem 
Hunsrückhöhenzug.  

Menschen 
·  Aufgrund der großen Entfernung der geplanten Anlagenstandorte zur nächstgelege-

nen Wohnnutzung in Seibersbach und Marienborn, lassen sich hinsichtlich der auf 
den Betrieb der Anlagen zurückzuführenden Immissionen durch Schall und Schat-
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tenwurf keine erheblichen Auswirkungen ableiten.  

Pflanzen 
·  Die Realisierung der geplanten fünf Windenergieanlagen führt zu einem Verlust von 

monostrukturierten Nadelholzreinbeständen in einem Umfang von 1,5 ha, der auf-
grund der untergeordneten Bedeutung dieser Strukturen keine erhebliche Beeinträch-
tigung darstellt. Dieser Biotopverlust ist als ausgleichbar zu klassifizieren. 

Tiere  
·  Die zu erwartenden Lebensraumverluste für Waldfledermausarten durch Rodungen 

sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit, in Bezug zu dem großen Gesamtlebensraum der 
Umgebung, als ausgleichbar bzw. vertretbar einzustufen, zumal die Anlagenstandorte 
in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant sind. Mit der Auflage eines entspre-
chenden Monitorings ist die Planung aus Sicht des Fledermausschutzes insgesamt 
vertretbar. 

·  Das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna ist als gering zu bezeichnen, da 
größere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schützenswerten 
Arten nicht zu erwarten sind.  

·  Lokale oder regionale Zugverdichtungsbereiche liegen am Standort im Seibersbacher 
Wald nicht vor. Die zu prognostizierenden Auswirkungen auf den Vogelzug sind 
demnach als gering zu bewerten.  

·  Aufgrund der großen Entfernung des FFH-Gebietes „Soonwald“ (6011-301) von ca. 
1,5 km und des FFH-Gebietes „Dörrebach bei Stromberg“ (6011-303) von ca. 3 km 
zum Standort der nächstgelegenen Windenergieanlage, werden durch das Pla-
nungsvorhaben keine Lebensraumtypen nach Anhang I sowie geschützte Arten nach 
Anhang II der FFH-Richtlinie beansprucht. Aus diesem Grunde und da im Zuge der 
Realisierung des Vorhabens die FFH-Gebiete nicht tangiert werden, können erhebli-
che Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. 

Landschaftsbild 
·  Die geplanten Windenergieanlagen werden zukünftig im Nahsichtbereich vom Offen-

land um Marienborn und von den Gemeinden im Fernsichtbereich einsehbar sein. 
Die Landschaftskulisse wird durch neue, fernwirksame bauliche Veränderungen ge-
stört. Dies gilt generell bei der Errichtung von Windenergieanlagen, die auf Grund ih-
rer Höhe immer einen größeren Eingriff ins Landschaftsbild darstellen, sofern keine 
landschaftsbildwirksamen Vorbelastungen vorhanden sind. Die Realisierung der fünf 
geplanten Windenergieanlagen im Bereich des Hochsteinchens, der zweithöchsten 
Erhebungen des Soonwaldes, führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Land-
schaftsbildes.  

·  Mit der Errichtung wird der Schutzzweck der Landesverordnung vom 28.01.2005 zum 
Naturpark „Soonwald-Nahe“ hinsichtlich der Bewahrung und Bereicherung der land-
schaftlichen Eigenart und Schönheit berührt. Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck 
der Landesverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ bezüglich der Be-
wahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes. Innerhalb 
des Naturparks befinden sich die geplanten Standorte am östlichen Rand des Natur-
parks, der dort von der Autobahn BAB A 61 begrenzt wird. 

Boden, Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter 
·  Die vergleichsweise kleinflächige Vollversieglung von Böden führt zu einem Verlust 

der Funktionen für Boden, Versickerung und Frischluftentstehung, der als ausgleich-
bar zu klassifizieren ist. 

·  Kultur- und sonstige Sachgüter werden nicht beansprucht. 

Fazit Fläche 2: NW Seibersbach  
Unter Zugrundelegung der in Kapitel 3.2.5 beschrieb enen schutzgutbezogenen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind die vo rhabenbedingten Auswir-
kungen in der Fläche 2 für die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkun-
gen als nicht erheblich und nachhaltig zu bezeichne n.  
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Mit der Realisierung des Planungsvorhabens sind nac h derzeitigem Erkenntnis-
stand erhebliche Beeinträchtigungen des Landschafts bildes zu erwarten. Die ge-
planten Standorte befinden sich am östlichen Rand, innerhalb des Naturparks, der 
dort von der Autobahn BAB A 61 begrenzt wird. Mit d er Errichtung wird der Schutz-
zweck in § 3 der Landesverordnung zum Naturpark „So onwald-Nahe“ berührt. 
Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck in § 3 der L andesverordnung zum Land-
schaftsschutzgebiet „Soonwald“. 

Die windhöffige Lage des Standorts ermöglicht für d en Betrieb von Windenergiean-
lagen eine größere CO 2 Einsparung und damit einen größeren Beitrag zum Kl ima-
schutz als an weniger exponierten Standorten.  

5.2.3 Fläche 3: W Dörrebach 

Die Fläche 3 befindet sich auf einem Höhenrücken westlich von Dörrebach und umfasst 
Bereiche südlich und östlich des Opels.  

Menschen 
·  Aufgrund der großen Entfernung der geplanten Anlagenstandorte zur nächstgelege-

nen Wohnnutzung in Seibersbach, Dörrebach und der Siedlung „Im Waldwinkel“, las-
sen sich hinsichtlich der auf den Betrieb der Anlagen zurückzuführenden Immissio-
nen durch Schall und Schattenwurf keine erheblichen Auswirkungen ableiten. Eben-
falls können Beeinträchtigungen der zwei Gebäude mit Wohnnutzung bei Marienborn 
ausgeschlossen werden  

Pflanzen 
·  Als Standorte der geplanten Windenergieanlagen sowie für die Einrichtung der Kran-

stellplätze/ Arbeitsbereiche, Wege, Kurvenentschärfungen und Überschwenkungsbe-
reiche werden überwiegend geringwertige Nadelholzreinbestände in einer Größen-
ordnung von ca. 1,3 ha beansprucht. Diese Verluste sind als ausgleichbar einzustu-
fen. 

Tiere  
·  Die zu erwartenden Lebensraumverluste für Waldfledermausarten, durch die oben 

genannte notwendigen Rodungen, sind aufgrund ihrer Kleinflächigkeit in Bezug auf 
den großen Gesamtlebensraum der Umgebung, als ausgleichbar einzustufen, zumal 
die Anlagenstandorte in weniger wertvollen Fichtenbeständen geplant sind. Mit der 
Auflage eines entsprechenden Monitorings ist die Planung aus Sicht des Fleder-
mausschutzes insgesamt vertretbar. 

·  Das Konfliktpotenzial bezüglich der Brutvogelfauna ist als mittel zu bewerten, da ein-
zelne Störungen nach dem jetzigen Kenntnisstand zwar nicht ausgeschlossen, grö-
ßere Beeinträchtigungen von besonders empfindlichen und/oder schützenswerten Ar-
ten nicht zu erwarten sind. 

·  Lokale oder regionale Zugverdichtungsbereiche des Kleinvogelzuges liegen am Opel 
nicht vor. Die zu prognostizierenden Auswirkungen auf den Vogelzug sind insgesamt 
als gering bis mittel zu bewerten. 

·  Beeinträchtigungen der fließgewässerbewohnenden Groppe (Cottus gobio) im süd-
lich angrenzenden FFH-Gebiet „Dörrebach bei Stromberg“ (6011-303) können aus-
geschlossen werden. Da keine maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes be-
ansprucht werden und das FFH-Gebiet im Zuge der Realisierung des Vorhabens 
nicht tangiert wird, können erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausge-
schlossen werden. 

·  Eine Gefährdung des im 250 m westlich der Anlagen WEA D5 befindlichen FFH-
Gebietes „Soonwald“ (6011-301) geschützten Hirschkäfers und der Gelbbauchunke 
durch das Planungsvorhaben kann aufgrund fehlender Lebensraumstrukturen aus-
geschlossen werden. Die Wahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Popula-
tion der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet durch das Planungsvorhaben ist nicht 
gefährdet. Da keine maßgeblichen Bestandteile des FFH-Gebietes beansprucht wer-
den und das FFH-Gebiet im Zuge der Realisierung des Vorhabens nicht tangiert wird, 
können erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele ausgeschlossen werden. 
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Landschaftsbild 
·  Die geplanten Windenergieanlagen werden zukünftig im Nahsichtbereich von Ma-

rienborn, den Offenlandflächen westlich von Dörrebach und Seibersbach und von 
den Gemeinden im Fernsichtbereich zu sehen sein. Die Landschaftskulisse wird 
durch neue, fernwirksame bauliche Veränderungen gestört. Dies gilt generell bei der 
Errichtung von Windenergieanlagen, die auf Grund ihrer Höhe immer einen größeren 
Eingriff ins Landschaftsbild darstellen, sofern keine landschaftsbildwirksamen Vorbe-
lastungen vorhanden sind. Die Realisierung der fünf geplanten Windenergieanlagen 
im Bereich des Opels, führt zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschafts-
bildes. Die Einsehbarkeitsanalyse zeigt, dass bei Realisierung der Fläche 3, im Zu-
sammenwirken mit den geplanten Anlagen in Fläche 2, den bestehenden und ge-
planten Anlagen am Kandrich sowie unter Berücksichtigung der relief- und vegetati-
onsbedingte Sichtverschattung, die Mehrbelastung des Landschaftsbildes gering ist. 

·  Mit der Errichtung wird der Schutzzweck der Landesverordnung vom 28.01.2005 zum 
Naturpark „Soonwald-Nahe“ hinsichtlich der Bewahrung und Bereicherung der land-
schaftlichen Eigenart und Schönheit berührt. Ebenfalls berührt wird der Schutzzweck 
der Landesverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Soonwald“ bezüglich der Be-
wahrung und Pflege der Eigenart und Schönheit des Landschaftsbildes. 

 

Boden, Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter 
·  Die Standorte der geplanten Anlagen WEA D1 und WEA D5 liegen innerhalb der 

Wasserschutzzone III von zwei verschiedenen Wasserschutzgebieten. Es können 
Maßnahmen ergriffen werden, sodass die Belange des Grundwasserschutzes nicht 
beeinträchtigt werden. 

·  Die vergleichsweise kleinflächige Vollversieglung von Böden führt zu einem Verlust 
der Funktionen für Boden, Versickerung und Frischluftentstehung, der als ausgleich-
bar zu klassifizieren ist. 

·  Kultur- und sonstige Sachgüter werden nicht beansprucht. 

Fazit Fläche 3: W Dörrebach  
Unter Zugrundelegung der in Kapitel 3.3.5 beschrieb enen schutzgutbezogenen 
Vermeidungs- und Verringerungsmaßnahmen sind die vo rhabenbedingten Auswir-
kungen in der Fläche 3 für die Schutzgüter Mensch, Pflanzen und Tiere, Boden, 
Wasser, Klima/Luft, Kultur- und sonstige Sachgüter sowie deren Wechselwirkun-
gen als nicht erheblich und nachhaltig zu bezeichne n.  

Mit der Realisierung des Planungsvorhabens sind nac h derzeitigem Erkenntnis-
stand erhebliche Beeinträchtigungen des Landschafts bildes zu erwarten. Mit der 
Errichtung wird der Schutzzweck in § 3 der Landesve rordnung zum Naturpark 
„Soonwald-Nahe“ berührt. Ebenfalls berührt wird der  Schutzzweck in § 3 der Lan-
desverordnung zum Landschaftsschutzgebiet „Soonwald “. 

Die windhöffige Lage des Standorts ermöglicht für d en Betrieb von Windenergiean-
lagen eine größere CO 2 Einsparung und damit einen größeren Beitrag zum Kl ima-
schutz als an weniger exponierten Standorten. 

5.3 Ausgleich 

Die abschließende Bestimmung von Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffes in Natur 
und Landschaft sowie die Suche und dingliche Sicherung von Ausgleichsflächen findet in 
dem weiterführenden Genehmigungsverfahren statt. Eine überschlägige Ermittlung ergibt 
eine Flächenbeanspruchung für die Fläche 1 von ca. 0,4 ha, Fläche 2 von ca. 1,5 ha und 
Fläche 3 von ca. 1,3 ha. Unter dem Aspekt des räumlich-funktionalen Ausgleichs sind für 
die Eingriffe der Anlagenplanungen in Waldbestände Ausgleichsmaßnahme mit einer 
Zielausrichtung auf das Waldökosystem vorzusehen. 
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Bei Realisierung der Flächen 2 und 3 ist für die nicht ausgleichbaren Eingriffe in das 
Landschaftsbild entsprechend § 10 Abs. 4 LNatSchG eine Ersatzzahlung an das Land 
Rheinland-Pfalz zu leisten. Die Höhe der Ersatzzahlung bemisst sich nach Dauer und 
Schwere des Eingriffs sowie nach Wert oder Vorteil für den Verursacher. Das Zahlungs-
aufkommen ist zweckgebunden für die Finanzierung von Maßnahmen zum Schutz und 
zur Entwicklung des Naturhaushalts und der Landschaft zu verwenden. Aus landespflege-
rischer Sicht bieten sich beispielsweise Kulissenbepflanzungen in Form von Baumreihen, 
Heckenstrukturen oder Feldgehölzen in den Bereichen stärkster Einsehbarkeit an, wie 
z.B. zwischen Erbach und Argenthal, Liebshausen und Argenthal oder zwischen Dörre-
bach und Seibersbach. 

5.4 Überwachung und weiterer Untersuchungsbedarf 

Weiterer Untersuchungsbedarf besteht im nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu 
folgenden Aspekten:  

·  Schutzgut Mensch: Schall und Schatten (Kandrich, NW Seibersbach, W Dörrebach), 
·  Schutzgut Tiere: Erfassung der Brutvögel (Kandrich, W Dörrebach) und Fledermäuse 

(W Dörrebach), 
·  Schutzgut Landschaft: Landschaftsbildvisualisierungen und Sichtbarkeitsanalyse (bei 

einer Standortänderung oder einem anderen Anlagentyp) 

Nach derzeitigem Kenntnisstand ist nach Inbetriebnahme als Überwachungsmaßnahme 
die Durchführung eines Fledermausmonitorings für die Flächen 2 und 3 notwendig. 
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